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Von der Redaktion
Willkommen bei der VergabePrax! 
 
Mit einem sehr sorgfältigen Beschluss zur Durchführung und Dokumentation einer Konzeptbewertung wartet die VK 
Lüneburg in einem aktuellen Beschluss auf: 
 
Die für die Zuschlagserteilung maßgeblichen Erwägungen sind in allen Schritten so eingehend zu dokumentieren, 
dass nachvollziehbar ist, welche konkreten qualitativen Eigenschaften der Angebote mit welchem Gewicht und Er-
gebnis in die Benotung eingegangen sind. 
 
VK Niedersachsen, Beschluss vom 14.05.2024 - VgK-6/2024. 
 
Aber der Reihe nach: 
 
Gemäß § 8 VgV sind die Auftraggeber verpflichtet, das Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend so zu dokumen-
tieren, dass die einzelnen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Ent-
scheidungen festgehalten werden. Die Pflicht zur zeitnahen Erstellung sachdienlicher Unterlagen über jede Auftrags-
vergabe entspricht dem Grundsatz der Transparenz des § 97 Abs. 1 GWB, der insbesondere in den Dokumentations-
pflichten der §§ 8 VgV, 20 EU VOB/A, § 6 KonzVgV und 8 Abs. 1 SektVO konkretisierend geregelt ist. Ein Verstoß gegen 
diese Transparenzanforderungen resultiert daher stets auch in einem Verstoß gegen § 97 Abs. 1 GWB. Die Dokumen-
tation dient einerseits der Überprüfbarkeit der Entscheidung durch die Nachprüfungsinstanzen. Andererseits soll sie 
Bewerben und Bietern ermöglichen, spätestens im Nachprüfungsverfahren nachzuvollziehen, warum der Auftragge-
ber bei der Prüfung und Wertung ihrer Unterlagen zum jeweiligen Ergebnis kam, sowie, ob die im Verfahren verblei-
benden Bieter aufgrund sachgerechter, nachvollziehbarer und ermessensfehlerfreier Entscheidungen bestimmt wor-
den sind (vgl. Brauser-Jung in: Röwekamp/Kus/Marx/Portz/Prieß, VgV, § 8 VgV, Rn. 4, m.w.N.). Der Weg zur Vergabe-
entscheidung soll vom Bieter nachvollzogen und auch kontrolliert werden können. Durch die Dokumentationsvor-
schriften soll eine erleichterte Nachprüfung der Richtigkeit der getroffenen Feststellungen und der jeweiligen Verfah-
ren ermöglicht werden. Diese Ex-post-Transparenz ist damit auch für einen effektiven Rechtschutz erforderlich, so 
dass alle Entscheidungsschritte grundsätzlich zu dokumentieren sind und nicht erst nach Abschluss des Vergabever-
fahrens vorliegen müssen (vgl. OLG Celle, Beschluss vom 12.05.2010, 13 Verg 3/10; OLG Brandenburg, Beschluss vom 
01.08.1999, NZBau 2000, S. 44 ff.). Der Anwendungsbereich des § 8 VgV erstreckt sich dabei sowohl auf den formalen 
Verfahrensablauf als auch auf die Maßnahmen, Feststellungen und Begründungen der einzelnen Entscheidungen. 
Zwar muss die Dokumentation nicht notwendigerweise in einem zusammenhängenden Vergabevermerk erfolgen (vgl. 
Zeise, a.a.O., § 8 VgV, Rn. 6). Es ist ausreichend, aber auch erforderlich, dass das Verfahren lückenlos dokumentiert 
wird, wobei der Vermerk aus mehreren Teilen bestehen kann (vgl. OLG Schleswig, Beschluss vom 20.03.2008, Az.: 1 
Verg 6/07; OLG Koblenz, Beschluss vom 06.11.2008, Az.: 1 Verg 3/08). Die Dokumentation muss gemäß § 8 VgV jedoch 
ausdrücklich zeitnah erstellt und darum laufend fortgeschrieben werden. 
 
Nach der Rechtsprechung ist nicht zu beanstanden, wenn eine Bewertungsmethode festgelegt, bekannt gemacht und 
angewendet wird, nach der - wie auch im vorliegenden Fall - das Angebot, das im Vergleich zu den anderen Angeboten 
die Erwartungen des Auftraggebers am besten erfüllt, die Maximalpunktzahl beim jeweiligen Unterkriterium erhält. 
Eine relative Bewertungsmethode ist als solche nicht zu beanstanden (vgl. OLG Celle, Beschluss vom 25.03.2021 - 13 
Verg 1/21 - zitiert nach ibr-online; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 03.03.2010 - Verg 48/09). 
 
Der öffentliche Auftraggeber muss aber nach Eröffnung der Angebote seine maßgeblichen Erwägungen in allen Schrit-
ten so eingehend dokumentieren, dass nachvollziehbar ist, welche konkreten Details des jeweiligen Konzepts aus-
schlaggebend für die Punktevergabe gewesen sind. Die Begründung muss dazu alle Informationen enthalten, die not-
wendig sind, um die Entscheidungen des Antragsgegners nachvollziehen zu können (vgl. OLG Celle, a.a.O. unter Ver-
weis auf BGH, Beschluss vom 04.04.2017 - X ZB 3/17). 
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Die Antragsgegnerin muss daher ihre für die Zuschlagserteilung maßgeblichen Erwägungen in allen Schritten so einge-
hend dokumentieren, dass nachvollziehbar ist, welche konkreten qualitativen Eigenschaften der Angebote mit wel-
chem Gewicht und Ergebnis in die Benotung eingegangen sind. Auch wenn dem Auftraggeber bei der Bewertung und 
Benotung ein Beurteilungsspielraum zusteht, sind seine diesbezüglichen Bewertungsentscheidungen insbesondere 
auch daraufhin überprüfbar, ob die jeweiligen Noten im Vergleich ohne Benachteiligung des einen oder anderen Bie-
ters plausibel vergeben wurden (vgl. OLG München, Beschluss vom 26.02.2021 - Verg 14/20 - zitiert nach ibr-online). 
 
Ausreichend, aber auch erforderlich ist eine zumindest stichwortartige Begründung der Punktevergabe durch die Mit-
glieder der Bewertungskommission, die bezüglich der Unterkriterien, in denen Punktabzüge vorgenommen werden 
und in denen sich die Bieterkonzepte nach Feststellung der Kommission qualitativ wesentlich unterscheiden, notwen-
digerweise ausführlicher ausfallen muss. 
 
Es muss also bezüglich der für eine Konzeptbewertung letztlich entscheidenden Unterkriterien eine vergleichende Ge-
genüberstellung der jeweiligen Stärken und Schwächen der Bieterkonzepte erörtert und dokumentiert werden. 
 
Die Bewertung und Punktevergabe zum qualitativen Zuschlagskriterium "Konzept" und "Betriebskonzept" und der 
dazu festgelegten Unterkriterien ist jeweils zumindest kurz, aber transparent und nachvollziehbar in Textform zu be-
gründen. 
 
Besondere Stärken oder Schwächen der angebotenen Konzepte bei den einzelnen Unterkriterien im Vergleich zu den 
jeweils anderen Angeboten müssen dabei z.B. - wenn sie von den Mitgliedern der Bewertungskommission festgestellt 
werden - hervorgehoben werden. 
 
Die Entscheidung ist richtig, sie zeigt aber auch auf, dass und welcher erhebliche Aufwand zu betreiben ist, um im Falle 
einer Nachprüfung zu bestehen! 
 
Vermeiden Sie mit uns entsprechende Fehler! 
 
Ihre Redaktion 
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Beiträge 
Was ist grundsätzlich bei der Schätzung 
des Auftragswertes zu beachten? 
 
Das Gesetz enthält keine konkreten Kriterien für die 
Art und Weise, in der die Schätzung des Auftragswertes 
zu erfolgen hat. Vielmehr gilt nur die allgemeine Vor-
gabe, dass die Schätzung nicht in der Absicht erfolgen 
darf, den Auftrag dem Anwendungsbereich des Kartell-
vergaberechts zu entziehen. Um dies sicherzustellen, 
bedarf es einer sorgfältigen und nachvollziehbaren 
Prognose anhand objektiver Kriterien. Maßstab für die 
sachangemessene Schätzung des Auftragswertes ist, 
wie sich ein umsichtiger und sachkundiger Auftragge-
ber nach sorgfältiger Prüfung des relevanten Marktseg-
ments und auf dem Boden einer betriebswirtschaftli-
chen Finanzplanung verhalten würde. Die diesbezügli-
chen Anforderungen sind umso größer, je enger die vo-
raussichtliche Auftragssumme sich im Grenzbereich 
des maßgeblichen Schwellenwertes bewegt. Ist dieser 
ganz eindeutig unter- oder überschritten, sind an die 
Schätzung vergleichsweise niedrige Anforderungen zu 
stellen. Ist das hingegen zweifelhaft, steigen die ent-
sprechenden Anforderungen. Dies gilt insbesondere, 
aber nicht nur dann, wenn die Vergabestelle beabsich-
tigt, von einer EU-weiten Ausschreibung abzusehen. 
 
Bei dem ermittelten Wert sind neben praktischen Er-
fahrungen z.B. einschlägige Honorarordnungen, ein-
schlägige Indexreihen für Baukosten u. ä. heranzuzie-
hen. Ist der Auftrageber alleine nicht in der Lage, eine 
hinreichend sorgfältige Schätzung vorzunehmen, muss 
er sich ggf. externer Beratung bedienen. Ebenfalls be-
steht die Möglichkeit, Marktteilnehmer nach ihrer Ein-
schätzung in Bezug auf den betreffenden Auftragswert 
oder Teile der auszuschreibenden Leistungen zu befra-
gen und dies in die eigene Schätzung der Vergabestelle 
einzubeziehen. Hingegen wäre es nicht ausreichend, 
sich allein auf die Aussage eines einzelnen Marktteil-
nehmers zu verlassen. Ebenso werden die vorgenann-
ten Kriterien an eine sachangemessene Schätzung 
nicht erfüllt, wenn die Kostenschätzung auf veralteten 
Daten (älter als 1 Jahr) beruht, wichtige Elemente der 
Kostenkalkulation schlicht außer Acht lässt oder wenn 
Kalkulationsgrundlagen Dritter pauschal und ungeprüft 
übernommen werden. 
 
Die der Schätzung zu Grunde gelegten Kriterien und de-
ren Ergebnisse sind in der Vergabeaktehinreichend zu 
dokumentieren und die Angaben zur Schätzung sind im 
Regelfall auch notwendiger Bestandteil des Vergabe-

vermerks. Eine mangelhafte Dokumentation begrün-
det einen Vergaberechtsverstoß, der dann, wenn sich 
die Schätzung im Ergebnis als fehlerhaft erweist, auch 
bei einer beabsichtigten Vergabe unterhalb der 
Schwellenwerte einer vergaberechtlichen Nachprü-
fung zugänglich ist, sofern der richtig geschätzte Auf-
tragswert den maßgeblichen Schwellenwert erreicht 
oder überschreitet. 
 
Zudem dient der geschätzte Auftragswert der haus-
haltsrechtlichen Mittel-/Budgetreservierung. Dies ist 
insbesondere relevant im Hinblick auf die Aufhebung 
eines Vergabeverfahrens mit Hinblick auf die Wirt-
schaftlichkeit. 
 
Der Schätzwert sollte einer genäherten Bestimmung 
des Auftragswertes entsprechen, die Schätzung muss 
jedoch nicht die aktuellen Marktpreise exakt wider-
spiegeln. 
 
Schätzungsgrundlagen können z.B. sein 
 
- zurückliegende Beschaffungen (max. 1 Jahr) 
 
- Internetrecherche (Screenshots reichen) 
 
- Angebote von Firmen (es sollte aber nicht der Ein-
druck erweckt werden, dass es sich um ein laufendes 
Vergabeverfahren handelt) 
 
- externe Berater (wenn Fachwissen fehlt). 
 
Beispiele für die Schätzung des Auftragswertes 
 
1. Es liegen 2 Angebote vor 
 
Angebot 1: 60.000€ inkl. MwSt. 
 
Angebot 2: 55.000€ inkl. MwSt. 
 
-> geschätzter Auftragswert= (60.000+55.000)/2 = 
57.500€ inkl. MwSt. 
 
2. Es liegen 3 Angebote vor 
 
Angebot 1: 60.000€ inkl. MwSt. 
 
Angebot 2: 57.000€ inkl. MwSt. 
 
Angebot 3: 50.000€ inkl. MwSt. 
 
-> geschätzter Auftragswert= mittleres Angebot = 
57.000€ inkl. MwSt. 
3. Es liegen 4 Angebote vor 
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Angebot 1: 60.000€ inkl. MwSt. 
 
Angebot 2: 57.000€ inkl. MwSt. 
 
Angebot 3: 50.000€ inkl. MwSt. 
 
Angebot 4: 45.000€ inkl. MwSt. 
 
-> geschätzter Auftragswert = (50.000+57.000)/2 = 
53.500€ inkl. MwSt. 
 
Bei mehr als 4 und einer ungeraden Anzahl an Angebo-
ten errechnet sich der Schätzwert aus der Summe der 
Angebote geteilt durch die Anzahl der Angebote, wäh-
rend bei einer geraden Anzahl an Angeboten eine 
Rangfolge gebildet wird und der Median der beiden 
mittleren Angebote als geschätzter Auftragswert her-
angezogen wird. 
 

Moderne Facility Management Software 
erfolgreich beschaffen 
  
Ausgangslage: 
 
Sie verwalten als Kommune Gebäude? 
 
Die Gebäude sollen in eine Facility Management Soft-
ware übertragen werden? 
 
Sie wollen damit Arbeitsabläufe und Prozesse effizien-
ter gestalten? 
 
Sie wollen damit das Ablagesystem vereinheitlichen? 
 
Die Software soll die Bereiche: 
 
1) Unterhaltung und Instandhaltung/ Vertragsmanage-
ment 
 
2) Projektmanagement Hochbau 
 
3) Energiemanagement 
 
in der Verwaltung abdecken? 
 
Die neue Software soll Schnittstellen mit bereits vor-
handenen Programmen (bsp. Datev) bilden können? 
  
Lösung: 
 
Da es auf dem Markt zahlreiche verschiedene Anbieter 
mit verschiedenen Schwerpunkten gibt, beraten wir 

Sie, um die für Sie am besten geeignete Software zu fin-
den. Wir dokumentieren und moderieren während des 
gesamten Prozesses und stellen einen Anforderungska-
talog zusammen, welcher als Grundlage für die Aus-
schreibung und das Vergabeverfahren genutzt werden 
kann. Die benötigten Beratungstermine können so-
wohl als Präsenztermin als auch als Online Termin ge-
staltet werden. 
  
Unser Beratungskonzept: 
 
1) Vorstudie: 
 
a. Festlegung der Projektziele 
 
b. Grundlagenermittlung. 
 

i. Anforderungen an das zukünftige System 
 

ii. Klärung der Betriebsform 
 

iii. Administrative und IT-bezogene Anforde-
rungen 

 
iv. Priorisieren der Anforderungen und defi-

nieren der Ausbaustufen 
 

v. Identifizieren von primären und sekundä-
ren CAFM Prozessen 

 
vi. Grobdefinition der Schnittstellen 

 

c. Aufstellen eines Projektplanes 
 
d. Vorkalkulation der Lieferungen und Leistungen zur 
Einführung des Systems 
 
e. Kostenschätzung des Gesamtprojektes 
 
2) Softwareauswahl 
 

a. Vorbereitung der Ausschreibung 
b.  
i. Erstellung des Leistungsverzeichnisses 

 
ii. Festlegung von Eignungs- und Zuschlags-

kriterien 
 

iii. Festlegung einer Einführungsstrategie mit 
Stufenplan 
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b. Begleitung des zweistufigen Vergabeverfahrens 
 

i. Vorbereitung und Kontrolle der Vergabe-
unterlagen 
 

ii. Beratung und Unterstützung bei der 
Durchführung nach VgV 

 
iii. Unterstützung bei der Erstellung der Un-

terlagen und Mitwirken bei der Auswer-
tung 

 
iv. Unterstützung bei der Erstellung einer Be-

wertungsmatrix für Basismodule 

 

Basiskatalog und Flächenmanagement sowie die An-
wendungsmodule Instandhaltungsmanagement, Ener-
giemanagement und Projektmanagement für das Ver-
handlungsverfahren 
c. Systemvorführung 
 

i. Nutzer sollen in spätere Auswahl einge-
bunden werden 
 

ii. Vorbereitung und Begleitung der System-
vorführung 

 
iii. Erstellen von Aufgaben und Abläufen für 

die Systemvorstellung 
 

iv. Moderation und Begleitung der System-
vorführung an 3 zusammenhängenden 

 

Tagen 
 
v. Erstellen und Auswertung der Bewertungsbögen 
 
d. Vergabe 
 
i. Unterstützung bei der Vergabeverhandlung 
  
Unser Angebot: 
 

• stundenweise Abrechnung oder Pauschale 
• geschätzter Stundenaufwand 
• Zeitplan 
• Erläuterung Herangehensweise 
• Erläuterung Methodik 

 
 

Sicher zum Website-Relaunch mit AP 
  
Ausschreibungen kosten immensen internen Aufwand 
und führen häufig nicht zu den gewünschten Ergebnis-
sen. Wenn sich im Verlauf einer Ausschreibung für ei-
nen Website-Relaunch Probleme abzeichnen, können 
die veröffentlichten Leistungsbeschreibungen und Be-
wertungskriterien nicht mehr korrigiert werden. Un-
sere professionelle und erfahrene Ausschreibungsbe-
ratung unterstützt Sie und Ihre Mitarbeiter im gesam-
ten Ausschreibungsprozess mit zusätzlichen zeitlichen 
Ressourcen und tiefgehenden Fachkenntnissen über 
zukünftige Anforderungen an Content Management 
Systeme und die Umsetzung eines Website- Relaun-
ches. Wir kennen verschiedenste CMS-Technologien 
und haben Content Management Systeme selbst eva-
luiert. Mit dieser Praxiserfahrung können wir bei der 
Ermittlung der Anforderungen, Erstellung der Leis-
tungsbeschreibungen und kritischen Bewertung der 
angebotenen CMS in die Tiefe gehen. 
  
Wir setzen mit Ihnen und für Sie den folgenden Pro-
zess auf: 
 
Vorbereitung der Ausschreibung 
 
Erstellung einer umfassenden Leistungsbeschreibung 
mit fachlichen, technischen, rechtlichen und wirt-
schaftlichen Anforderungen. Ausgewogene Definition 
der Bewertungskriterien für Teilnahmewettbewerb, 
Angebote und Gesamtauswertung. 
 
Teilnahmewettbewerb 
 
Die Anforderungen und Bewertungskriterien sollen si-
cherstellen, dass nur geeignete Bewerber an der Aus-
schreibung teilnehmen. 
 
Erstangebote mit Kurzkonzept 
 
Die Angebote ermöglichen eine erste Einschätzung der 
Anbieter und CMS-Technologien. Abweichungen von 
den gestellten Anforderungen und weitere Schwach-
stellen sollen identifiziert werden. 
 
Verhandlungsgespräch 
 
Die Live-Präsentationen sollen einen praxisnahen Ein-
druck der Bedienung und Funktionsweise der verschie-
denen CMS vermitteln und die Leistungsfähigkeit der 
Produkte zeigen. Offene Punkte und Schwachstellen 
sollen geklärt und gelöst werden. Optimierungspoten-
tial soll eingebracht und umgesetzt werden. 
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Finale Angebote 
 
Die finalen Angebote berücksichtigen die Schlussfolge-
rungen aus dem Verhandlungsgespräch. 
 
Zuschlagserteilung 
 
Auf der Grundlage von Teilnahmewettbewerb, Präsen-
tationen, finalen Angeboten und Kurzkonzepten wird 
eine Gesamtauswertung erstellt. Der Anbieter, der die 
Ausschreibung gewinnt, soll dazu in der Lage sein, das 
Projekt zuverlässig in der geforderten Qualität auszu-
führen. 
  
Unsere Leistungen zur Ausschreibungsberatung sind: 
 
Organisation des gesamten Ausschreibungsprozesses 
 
Vorbereitung und Moderation interner Meetings und 
Workshops 
 
Erhebung und detaillierte Beschreibung aller Anforde-
rungen 
 
Definition der Bewertungskriterien und Bewertungs-
matrizen 
 
Erstellung aller Ausschreibungsunterlagen inklusive 
Preisblätter 
 
Beratung zur vertraglichen Ausgestaltung 
 
Auswertung der Projektreferenzen, Kurzkonzepte und 
Angebote 
 
Vorbereitung und Moderation der Verhandlungsge-
spräche 
 
Kritische Prüfung der Anbieteraussagen im gesamten 
Verfahren 
 

AP: Innovative Bewirtschaftung von Ge-
bäuden und technischen Anlagen 
  
Die Bewirtschaftung von Gebäuden und technischen 
Anlagen ist zeit- und kostenintensiv. 80% der gesamten 
Lebenszykluskosten einer Immobilie entfallen auf den 
laufenden Betrieb. Es geht um Gebäudereinigung, 
Standortdienste, Sicherheitsdienste, Haustechnik & 
Wartung, Wertstoff- & Abfallmanagement sowie IT-
Systeme. Wir kennen die realistischen und angemesse-
nen Kosten im Facility Management. Wir verfügen über 

das langjährige Expertenwissen, wie diese Leistungen 
vergaberechtlich sicher ausgeschrieben werden. Unser 
Markt- und Fachwissen ist Ihr Vorteil! 
 
Bsp 
 
Die Anforderungen bei der Gebäudereinigung können 
variieren. Stark frequentierte Verwaltungsgebäude, 
Schulen oder Banken haben andere Hygiene-Anforde-
rungen als Industrieunternehmen mit Montagehallen, 
Klinken und Forschungseinrichtungen mit Reinräumen 
und hohen Ansprüchen an die Infektionsprävention.  
 
Ein individuelles Konzept über die nötigen Reinigungs-
leistungen ist unerlässlich! 
 
Dabei stellen sich viele Fragen: 
 
Ist Eigen- oder Fremdreinigung sinnvoller? 
 
Welche Leistungen sind notwendig, sinnvoll und zeit-
gemäß? 
 
Sind Faktoren wie die Raumgruppen, Nutzungsarten 
und Reinigungshäufigkeit aufeinander abgestimmt? 
 
Werden Änderungen am Reinigungsvolumen im Kon-
zept berücksichtigt? 
 
Angesichts des großen Angebots an Dienstleistungsun-
ternehmen ist es schwierig, den Dienstleister zu finden, 
der nicht nur die anfallenden Reinigungsarbeiten zu-
friedenstellend und zu einem fairen Preis verrichtet, 
sondern auch insgesamt Ihren Qualitätsanforderungen 
gerecht wird. 
 
Hier kommen wir ins Spiel! 
 
Die wichtigsten Schritte im Projekt: 
 
Bestandsaufnahme: 
 
Ein elektronisches Raumbuch ist eines der wichtigsten 
Werkzeuge der effektiven Gebäudereinigung. Wir or-
ganisieren oder aktualisieren Ihre Raumgruppen, Reini-
gungsflächen und – zyklen in einem Raumbuch. Damit 
lassen sich problemlos die optimalen Leistungen für 
die einzelnen Raumgruppen definieren und einpflegen. 
Mit diesem Tool hat die Geschäftsleitung eine ganz 
neue Chance, mit Reinigern zu verhandeln, verschie-
dene Szenarien zu simulieren und die Leistungen zu de-
finieren. 
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Klares Leistungsverzeichnis: 
 
Alle Aufgaben des Reinigers werden zunächst hinter-
fragt, dann genau definiert. Oft wird es im Projekt viel 
umfangreicher, denn wir bedenken wirklich jeden As-
pekt. Das vermeidet Diskussionen darüber, welche 
Leistungen erbracht oder nicht erbracht werden müs-
sen. 
 
Geeignete Dienstleister: 
 
Die Auswahl von passenden Dienstleistern erfolgt in 
enger Abstimmung mit Ihnen und Ihren Zielen. Ist 
Ihnen z.B. Regionalität besonders wichtig, fließt das in 
die Auswahl ein. 
 
Detaillierte Auswertung der Angebote und Konzepte: 
 
Es darf nie darum gehen, nur den günstigsten Anbieter 
zu finden. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ist ge-
fragt. Wir zeigen Ihnen sinnvolle Lösungen auf. Die Ent-
scheidung, welche Lösung Sie umsetzen möchten, 
bleibt zu 100% bei Ihnen. 
 
Begleitung der Implementierung: 
 
Implementierungsgespräch:  
 
Zu Beginn der Zusammenarbeit legen wir Unklarheiten 
offen, die so bereits vor dem tatsächlichen Reinigungs-
beginn bereinigt werden. 
 
Vertragsgestaltung: 
 
All unser Wissen über die Zusammenarbeit mit Reini-
gungsdienstleistern fließt in die Neugestaltung Ihrer 
Verträge. Schon an dieser Stelle erarbeiten wir die Ba-
sis für eine reibungslose und faire Arbeit mit dem Rei-
niger. 
 
Regelmäßige Kontrolle: 
 
In den ersten Wochen prüfen wir konstant die Abläufe, 
die Ergebnisse und ob alle Beteiligten zufrieden sind. 
Darüber hinaus prüfen wir im Rahmen von halbjährli-
chen Audits die Leistung Ihres Dienstleisters – völlig 
neutral und messbar. Das Ergebnis zeigt, ob der Reini-
ger nachbessern muss oder nachhaltig eine gute Arbeit 
leistet. Das stellt auch langfristig eine hohe Qualität si-
cher. 
 
 
 

AR: Effektive und interessengerechte 
KITA-Nutzungsverträge 
  
Unser Vorschlag für einen umfassenden, differenzier-
ten und ausgewogenen KITA-Nutzungsvertrag (Aus-
züge): 
  
§ 1 Vertragsgegenstand und umfang 
 
(1) Die Stadt als Grundstückseigentümerin überlässt 
dem Nutzer die Räumlichkeiten der Kindertagesein-
richtung … in dem Gebäude nebst Außenanlagen … zur 
Nutzung unter Maßgabe der Regelungen dieses Vertra-
ges. 
 
… 
 
Eine Abweichung der im Vertrag angegebenen Flächen 
von den tatsächlichen Verhältnissen begründet für 
keine der Vertragsparteien einen Anspruch auf Verän-
derung des Vertragsverhältnisses. Eine Miete wird 
nicht geschuldet. 
 
(2) Die Lage und Abgrenzung des Vertragsgegenstan-
des ist auf dem beigefügten Lageplan markiert und rot 
gekennzeichnet. Der Lageplan ist als Anlage 1 Bestand-
teil dieses Vertrages. Der nicht gekennzeichnete Teil 
des Gebäudes ist einem Dritten zur Nutzung überlassen 
und nicht Gegenstand dieses Vertrages. Der Nutzer er-
hält einen Gebäudegrundriss ausgehändigt. Der Ge-
bäudegrundriss ist als Anlage 2 Bestandteil dieses Ver-
trages. 
 
(3) Der Nutzer verpflichtet sich, Grundstück und Ge-
bäude entsprechend des ihm zur Nutzung überlasse-
nen Umfangs zur Betreibung einer Kindertageseinrich-
tung zu nutzen. Der Nutzer erfüllt für die o.g. Einrich-
tung alle Aufgaben der Verwaltung und Betreuung im 
Sinne des VIII. Buches des SGB und des Brandenburgi-
schen KitaG in der jeweils gültigen Fassung sowie der 
hierzu erlassenen Verordnungen. Er führt die genannte 
Einrichtung auf der Grundlage eines pädagogischen 
Konzeptes und stellt sicher, dass er die für den Betrieb 
erforderliche Erlaubnis gem. § 45 SGB VIII - KJHG - je-
derzeit nachweisen kann. Der Nutzer gewährleistet un-
ter Berücksichtigung gesetzlicher Regelungen die Infor-
mationspflichten gegenüber Behörden, Verbänden 
und sonstigen Berechtigten. Der Nutzer ist gem. § 75 
SGB VIII - KJHG anerkannt. 
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Eine zeitweise Gebrauchsüberlassung an Dritte darf 
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Eigen-
tümers erfolgen. Eine dauerhafte Gebrauchsüberlas-
sung an Dritte ist ausgeschlossen. 
 
… 
 
§ 4 Instandhaltung/Instandsetzung 
 
(1) Die Parteien halten den Zustand des Grundstückes, 
des Gebäudes sowie der Außenanlagen zum Zeitpunkt 
des Abschlusses dieses Vertrages in einem Übergabe-
protokoll fest.  
 
(2) Der Nutzer hat keinen Anspruch darauf, dass das 
Objekt und die vorhandenen Anlagen den nach Errich-
tung des Objekts verschärften oder sonst neu formu-
lierten bautechnischen Anforderungen entsprechen. 
Dies gilt insbesondere für den Schall- und Wärme-
schutz sowie für arbeitsschutzrechtliche Anforderun-
gen wie zum Beispiel die Arbeitsstättenrichtlinien. Dies 
gilt nicht, sofern der Zweck dieses Vertrages aufgrund 
der verschärften oder sonst neu formulierten bautech-
nischen Anforderungen objektiv unmöglich wird; der 
Eigentümer kann dem Anspruch in diesem Fall jedoch 
die Unwirtschaftlichkeit der Herstellung eines entspre-
chenden Zustands, der verschärften oder sonst neu 
formulierten bautechnischen Anforderungen ent-
spricht, entgegenhalten. Wenn der Eigentümer dem 
Nutzer einen Energieausweis vorlegt oder in Kopie 
überlässt, so dient dies allein der Erfüllung öffentlich-
rechtlicher Pflichten; in den vorliegenden Vertrag wird 
der Energieausweis nicht einbezogen. Die Angaben des 
Energieausweises sind nicht maßgeblich für den ver-
tragsgemäßen Zustand. Vor allem sichert die Eigentü-
merin keine bestimmte Eigenschaft zu, keinen be-
stimmten Energiebedarfs- oder Verbrauchswert und 
keine bestimmte Obergrenze für den Energiever-
brauch. Falls keine Klimaanlage vorhanden ist, weist 
der Eigentümer den Nutzer darauf hin, dass bei hohen 
Außentemperaturen möglicherweise die Temperatu-
ren nach der Arbeitsstättenverordnung nicht durch-
gängig oder nicht in allen Räumen gewährleistet sind. 
 
(3) Zum Beschaffen – mit der Person des Nutzers oder 
dessen betrieblichen Verhältnissen zusammenhängen-
der – etwaiger öffentlich-rechtlicher Erfordernisse wie 
Erlaubnisse, Genehmigungen und Konzessionen sowie 
zu einer etwa erforderlichen Gewerbeanzeige ist der 
Nutzer selbst auf eigene Kosten verpflichtet. Hierzu er-
lassene Auflagen und Bedingungen hat der Nutzer 
selbst und auf eigene Kosten fristgerecht zu erfüllen. 
Hat die Beschaffung aus Gründen keinen Erfolg, die mit 

der Person des Nutzers oder dessen betrieblichen Ver-
hältnissen zusammenhängen, so kann der Nutzer hie-
raus keine Rechte gegenüber der Eigentümerin herlei-
ten. Der Überlassungsgegenstand befindet sich im Ei-
gentum der Stadt. Soweit sich aus dem Eigentum am 
Überlassungsgegenstand oder etwa in diesem Zusam-
menhang stehenden Verträgen Beschränkungen und 
Verpflichtungen für den Nutzer ergeben, sind diese 
vom Nutzer zu beachten. Die Eigentümerin weist den 
Nutzer schriftlich auf ihr bekannte Beschränkungen 
und Verpflichtungen hin. Die Eigentümerin sichert zu, 
dass zum Zeitpunkt der Übergabe keine Hindernisse 
gegen den ordnungsgemäßen Betrieb als Kindertages-
einrichtung bekannt sind, soweit nicht im Übergabe-
protokoll anderweitig festgehalten. Die Eigentümerin 
leistet außerhalb der in diesem Vertrag vorgesehenen 
Nutzung keine Gewähr dafür, dass die überlassenen 
Räumlichkeiten für sonstige Nutzungen den allgemei-
nen technischen Anforderungen und den behördlichen 
Vorschriften entsprechen. 
 
(4) Der Eigentümer hat nach vorheriger Terminabstim-
mung jederzeit das Recht, den ordnungsgemäßen Zu-
stand des Grundstücks und der Gebäude unter Beteili-
gung des Beauftragten des Nutzers zu überprüfen und 
zu diesem Zweck das Grundstück und die Gebäude zu 
betreten. Dabei festgestellte Mängel sind dem Nutzer 
schriftlich anzuzeigen und von diesem innerhalb einer 
angemessenen und zumutbaren Frist zu beheben. 
 
(5) Der Nutzer verpflichtet sich, den Vertragsgegen-
stand schonend und pfleglich zu behandeln. Die In-
standhaltung und die Instandsetzung des Vertragsge-
genstandes (Grundstück und Gebäude) obliegen mit 
Ausnahme von Reparaturen an Dach und Fach (Dach-
substanz und die tragenden Gebäudeteile einschließ-
lich tragender Wände mit Außenfassade) dem Nutzer. 
Die Instandhaltung umfasst alle Maßnahmen, die er-
forderlich sind, um den Vertragsgegenstand in ver-
tragsgemäßem Zustand zu halten und Schäden vorzu-
beugen. Die Instandsetzung beinhaltet alle notwendi-
gen Reparaturmaßnahmen des Vertragsgegenstandes. 
Die Instandhaltung/Instandsetzung umfasst dabei auch 
das Beheben von Schäden sowie die Wartung von Lei-
tungen und Anlagen für Wasser, Elektrizität und Gas. 
Greifen Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaß-
nahmen in Dach und Fach ein, muss vor Beginn der 
Baumaßnahmen das Einverständnis des Eigentümers 
eingeholt werden. 
 
(6) Der Nutzer hat die Räumlichkeiten ausreichend zu 
belüften und bei Kälte ggf. zu beheizen. Der Nutzer ist 
für die bestimmungsgemäße Benutzung der Trinkwas-
serentnahmestellen mitverantwortlich. Er ist in den zur 
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alleinigen Nutzung überlassenen Räumen (insbeson-
dere auch der Küche sowie den dazugehörigen Neben-
räumen) alleine und in den übrigen Räumlichkeiten ne-
ben der technischen Hausverwaltung verpflichtet zu 
überwachen und zu gewährleisten, dass jede Wasser-
entnahmestelle regelmäßig, in der Regel wöchentlich, 
gründlich durchgespült wird. Die Eigentümerin führt in 
regelmäßigen Abständen eine Legionellenprüfung 
durch. Der Nutzer beachtet gesetzliche und behördli-
che Vorschriften und Auflagen, insbesondere in Bezug 
auf Brandschutz, Statik, Bausubstanz und Versamm-
lungsstätten. Die Eigentümerin weist den Nutzer auf 
die Versammlungsstättenverordnung hin. Einrich-
tungs- und Gebrauchsgegenstände sowie Elektroge-
räte, die der Nutzer in den Überlassungsgegenstand 
einbringt, müssen den aktuellen Sicherheitsbestim-
mungen entsprechen. 
 
(7) Bauliche Veränderungen an dem Überlassungsge-
genstand inklusive dem von der Eigentümerin gestell-
ten Inventar, an den technischen Einrichtungen oder 
an Versorgungsanlagen dürfen nur von der Eigentüme-
rin vorgenommen werden. Der Nutzer kann Ände-
rungswünsche melden. Über deren Realisierung ent-
scheidet die Eigentümerin im jeweiligen Einzelfall. 
Sonstige Veränderungen innerhalb des Überlassungs-
gegenstandes bedürfen der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der Eigentümerin. Endet das Vertragsver-
hältnis, so kann die Eigentümerin vom Nutzer verlan-
gen, dass er bis zum Rückgabetermin sämtliche bauli-
chen und sonstigen Veränderungen an dem Überlas-
sungsgegenstand bzw. des Inventars, die nicht von der 
Eigentümerin genehmigt wurden, beseitigt und den ur-
sprünglichen Zustand wieder herstellt. Die Eigentüme-
rin kann ebenfalls verlangen, dass der Nutzer Einrich-
tungen, mit denen er die Räumlichkeiten versehen hat, 
bis zum Rückgabetermin wegnimmt und den ursprüng-
lichen Zustand wieder herstellt. Dies gilt auch für vom 
Nutzer verlegte Kabel und Kabelkanäle. Die Kosten für 
die Anbringung, den Betrieb, die Unterhaltung und ggf. 
der Beseitigung bzw. Rückbau der Veränderung und 
Einrichtungen können dem Nutzer auferlegt werden. 
Soweit dem Nutzer die Kosten auferlegt wurden bzw. 
der Nutzer nach entsprechender Zustimmung die Ver-
änderungen selbst vorgenommen hat, so ist die Eigen-
tümerin dennoch nicht zum Ablösen von Veränderun-
gen am Überlassungsgegenstand bzw. dem Inventar 
oder von Einrichtungen des Nutzers verpflichtet. Sie 
kann jedoch deren Beseitigung oder Wegnahme – ganz 
oder in Teilen – durch Zahlung einer angemessenen 
Entschädigung abwenden, wenn nicht der Nutzer ein 
berechtigtes Interesse an der Wegnahme hat. Über-
lässt die Eigentümerin dem Nutzer die Entscheidung, 
ob er Veränderungen oder Einrichtungen auf oder im 

Überlassungsgegenstand belässt, so kann der Nutzer, 
wenn er von seinem Beseitigungs- oder Wegnahme-
recht keinen Gebrauch macht, hierfür keinen Ausgleich 
nach miet- oder bereicherungsrechtlichen Vorschriften 
verlangen. Das Anbringen von Werbeanlagen bzw. -
schildern an der Außenfassade und in den Gemein-
schaftsflächen ist dem Nutzer untersagt. Das Anbrin-
gen von Firmen- und Hinweisschildern auf den Betrieb 
des Nutzers an der Außenfassade und in den Gemein-
schaftsflächen ist dem Nutzer nur mit vorheriger Zu-
stimmung der Eigentümerin gestattet. Anzahl, Gestal-
tung, Ort und Befestigung hat der Nutzer mit der Eigen-
tümerin abzustimmen nach Maßgabe der örtlichen Ge-
gebenheiten, der Üblichkeit und dem Erscheinungsbild 
des Vertragsobjekts. Endet das Vertragsverhältnis, so 
ist der Nutzer bis zum Rückgabetermin verpflichtet, 
sämtliche Firmen- und Hinweisschilder zu beseitigen 
und den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. 
Das Aufstellen von Zigarettenautomaten und Geld-
spielautomaten im Sinne von § 33c Gewerbeordnung 
sowie das Aufstellen jedweder Art von Automaten z.B. 
für Kaffee, Getränke durch den Nutzer ist untersagt. 
 
(8) Der Nutzer ist für die Beschaffung der von ihm für 
die zweckentsprechende Nutzung des Überlassungsge-
genstandes benötigten Verbrauchsmittel sowie des 
Spiel- und Beschäftigungsmaterials selbst und auf ei-
gene Kosten verantwortlich, soweit diese nicht durch 
die Eigentümerin zu tragen sind. Der Nutzer ist im Üb-
rigen selbst und auf eigene Kosten für die Beschaffung 
der Verbrauchsmittel im Zusammenhang mit dem Kü-
chenbetrieb sowie den von ihm benötigten Büromate-
rialien zuständig, soweit diese nicht gem. § 16 Abs. 3 
KitaG von der Gemeinde zu tragen sind. 
 
(9) Werden die zur alleinigen Nutzung überlassenen 
Räumlichkeiten durch das Verschulden des Nutzers in-
fiziert oder zeigt sich Ungeziefer, so hat der Auftrag-
nehmer die Räume sofort auf eigene Kosten desinfizie-
ren zu lassen. 
 
(10) In Ausformung des § 2 ZB III c. der Kita FR und nach 
Maßgabe der Regelungen des KitaG wird dem Nutzer 
ein Instandhaltungszuschuss gezahlt. Ungeachtet der 
Zahlung des Zuschusses (für welche die Kita FR grund-
sätzlich keine Nachweispflicht der tatsächlichen Kosten 
vorsieht) werden die hier anfallenden Kosten spitz ab-
gerechnet. 
 
(11) Für Beschädigungen am Vertragsgegenstand so-
wie den vorhandenen Einrichtungen und Anlagen ist 
der Nutzer ersatzpflichtig, wenn und soweit sie von ihm 
oder unter Verletzung der ihm obliegenden Obhuts- 
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und Sorgfaltspflichten seiner Angestellten oder Drit-
ten, denen der Nutzer den Gebrauch des Vertragsge-
genstandes überlassen hat, von ihm beauftragten Lie-
feranten oder von ihm beauftragten Handwerkern 
schuldhaft verursacht werden.  
 
(12) Der Nutzer übernimmt die Verkehrssicherungs-
pflicht für das überlassene Objekt. Er hat den Eigentü-
mer von allen Ansprüchen freizustellen, die gegen 
diese wegen einer Verletzung der Verkehrssicherungs-
pflicht von Dritten geltend gemacht werden. Der Nut-
zer übernimmt darüber hinaus auf seine Kosten die 
Garten- und Landschaftspflege, die Schnee- und Eisbe-
seitigung, die Reinigung und Unterhaltung der Frei- 
und Parkflächen, soweit diese nicht anderweitig ver-
mietet sind, sowie etwaige Wartungsdienste. 
 
… 
 
§ 12 Rückgabe der Räumlichkeiten 
 
(1) Nach Beendigung des Vertrags ist der Nutzer auf ei-
gene Kosten verpflichtet, die Räumlichkeiten vollstän-
dig geräumt, die zur alleinigen Nutzung überlassenen 
Räumlichkeiten zusätzlich gereinigt bzw. die Küche in-
klusive Nebenräume grundgereinigt und in unfallsiche-
rem Zustand am letzten Tag der Vertragslaufzeit (Rück-
gabetermin) an die Eigentümerin zurückzugeben. Der 
Nutzer ist auf Verlangen der Eigentümerin verpflichtet, 
Einrichtungen, mit denen er den Überlassungsgegen-
stand versehen hat, auf eigene Kosten zu beseitigen 
und den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. 
Dies begründet keine Pflicht des Nutzers, bauliche 
Maßnahmen aus dem Pflichtenkreis der Eigentümerin 
zu erfüllen. Der Nutzer hat sämtliche Schlüssel ein-
schließlich der von ihm selbst gefertigten zurückzuge-
ben. 
 
(2) Für Erhaltungsmaßnahmen, Veränderungen an den 
Räumlichkeiten und Schilder gelten die jeweiligen Re-
gelungen dieses Vertrags. 
 
(3) Die Rückgabe des Überlassungsgegenstandes hat in 
einem förmlichen Termin zu erfolgen, bei dem der Zu-
stand der Räumlichkeiten in einem von beiden Ver-
tragsparteien unterschriebenen Rückgabeprotokoll 
festhalten wird. Darin halten die Vertragsparteien auch 
die Mängel des Überlassungsgegenstandes und Gefah-
ren für diesen fest, die der Nutzer anzuzeigen hat. 
 
(4) Gibt der Nutzer die Räumlichkeiten nach Beendi-
gung des Überlassungsverhältnisses nicht zurück, so 
kann die Eigentümerin für die Dauer der Vorenthaltung 

als Entschädigung die ortsübliche Miete für vergleich-
bare Mietsachen zuzüglich der Nebenkosten verlan-
gen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens 
bleibt der Eigentümerin vorbehalten. 
 
(5) Der Nutzer hat keinen Anspruch auf Zahlung einer 
Räumungsentschädigung, Stellung eines Ersatzobjekts 
durch die Eigentümerin oder Erstattung von Investitio-
nen oder Veränderungen. Einen Nachnutzer darf der 
Nutzer nicht stellen. 
 
(6) Ersatzansprüche des Nutzers wegen Verwendungen 
auf den Überlassungsgegenstand – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Unberührt bleiben 
die Ansprüche des Nutzers auf Ersatz von Aufwendun-
gen wegen Mängeln des Überlassungsgegenstandes 
aus § 536a Abs. 2 BGB und auf Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen aus § 284 BGB. 
 
(7) Die Eigentümerin ist in der Entscheidung frei, ob, an 
wen und zu welchen Bedingungen sie den Überlas-
sungsgegenstand nach Beendigung des Überlassungs-
verhältnisses überlässt. Insbesondere ist die Eigentü-
merin nicht verpflichtet, an Personen zu überlassen, 
die den Geschäftsbetrieb oder Einrichtungen des Nut-
zers erwerben. 
 
(8) Setzt der Nutzer nach Beendigung des Vertrages 
den Gebrauch fort, so gilt dies nicht als stillschwei-
gende Verlängerung des Vertragsverhältnisses. Der 
Nutzer hat für die Zeit des Gebrauchs über das Ende 
des Vertrages hinaus dem Eigentümer eine Miete in 
Höhe der zum Zeitpunkt des Vertragsendes in der Kita 
FR festgelegten ortsüblichen Kaltmiete, zuzüglich der 
anfallenden Betriebskosten und Kosten für Instandhal-
tung/Instandsetzung, zu zahlen. Die Geltendmachung 
eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten. 
 
… 
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Kurz belichtet aus der Praxis 
für die Praxis – VergMan ® für 
AG und Bewerber und Bieter 
Aufhebung der Aufhebung des Vergabe-
verfahrens und die Fortsetzung des ur-
sprünglichen Vergabeverfahrens in den 
Stand vor der Aufhebungsentscheidung 
können angezeigt sein 
von Thomas Ax 
  
Bei der rechtlichen Überprüfung der Aufhebung eines 
Vergabeverfahrens ist zwischen der Wirksamkeit und 
der Rechtmäßigkeit der Aufhebungsentscheidung des 
öffentlichen Auftraggebers zu unterscheiden.  
  
Die Aufhebung eines Vergabeverfahrens ist für einen 
öffentlichen Auftraggeber in vergaberechtlich zulässi-
ger Weise und damit rechtmäßig möglich, wenn einer 
der in § 63 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 4 VgV enthaltenen Auf-
hebungsgründe gegeben ist. Soweit die Antragsgegne-
rin ihre Aufhebungsentscheidung auf § 63 Abs. 1 S. 1 
Nr. 4 VgV gestützt hat, greift dieser gesetzlich nor-
mierte Aufhebungsgrund nicht durch. Zum Merkmal ei-
ner rechtmäßigen Aufhebung zählt, dass der Aufhe-
bungsgrund nicht vom Auftraggeber verschuldet sein 
darf (vgl. OLG München, Beschluss vom 04.04.2013 - 
Verg 4/13; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 09.08.2023, 
Verg 3/23; VK Südbayern, Beschluss vom 21.05.2024, 
3194.Z3-3_01-24-9, n.v.; Herrmann, in: Ziekow/Völlink, 
5. Auflage, 2024, § 63 Rn. 47).  
 
Wie in der Entscheidung des OLG München (Beschluss 
vom 28.08.2012, Verg 11/12) festgestellt, reicht es in-
sofern aus, wenn dem öffentlichen Auftraggeber 
leichte Fahrlässigkeit zur Last gelegt wird. Eine fehler-
hafte Bekanntgabe der Vorgehensweise bei der Zu-
schlagslimitierung, eine fehlerhafte Aufstellung der 
Eignungskriterien, ein außer Betracht lassen zwingend 
zu berücksichtigender wesentlicher Kostenbestand-
teile und das Versenden von fehlerhaften Informati-
onsschreiben wären jeweils Fehlverhalten, die allein im 
Verantwortungsbereich der Antragsgegnerin liegen 
würden, sodass ein Rückgriff auf den in § 63 Abs. 1 S. 1 
Nr. 4 VgV normierten Aufhebungsgrund ausscheidet. 
  
Eine Aufhebung des Vergabeverfahrens kann aber un-
geachtet ihrer Rechtswidrigkeit dennoch wirksam sein. 
§ 63 Abs. 2 S. 1 VgV stellt klar, dass ein öffentlicher Auf-

traggeber grundsätzlich nicht verpflichtet ist, den Zu-
schlag zu erteilen. Er kann auch dann, wenn kein recht-
fertigender Aufhebungsgrund nach § 63 Abs. 1 S. 1 VgV 
vorliegt, von einem Vergabeverfahren Abstand neh-
men. Dies folgt daraus, dass ein Kontrahierungszwang 
der wirtschaftlichen Dispositionsfreiheit des öffentli-
chen Auftraggebers zuwiderlaufen würde. Denn auch 
im Vergabeverfahren gilt der Grundsatz der Privatauto-
nomie, nach dem der Abschluss eines privatrechtlichen 
Vertrages ausschließlich in der Entscheidungsgewalt 
des Ausschreibenden liegt (VK Bund, Beschluss vom 
16.02.2023, VK 1-1/23).  
  
In der Rechtsprechung sind jedoch Ausnahmefälle an-
erkannt, bei denen eine Aufhebung der Aufhebung des 
Vergabeverfahrens und die Fortsetzung des ursprüng-
lichen Vergabeverfahrens in den Stand vor der Aufhe-
bungsentscheidung angezeigt sein kann.  
  
Der Vergabekammer steht diese Anordnungsmöglich-
keit im Rahmen des § 168 Abs. 1 S. 1 GWB bei fortbe-
stehender Beschaffungsabsicht des öffentlichen Auf-
traggebers jedenfalls dann zu, wenn sich die Aufhe-
bung des Vergabeverfahrens aufgrund Fehlens eines 
sachlich gerechtfertigten Grundes als willkürlich dar-
stellt oder die Aufhebung bei fortbestehender Beschaf-
fungsabsicht nur zum Schein und tatsächlich zu dem 
Zweck erfolgt sein, einen Bieter gezielt zu diskriminie-
ren (vgl. VK Bund, Beschluss vom 13.06.2022, VK 2-
52/22; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 10.02.2021, 
Verg 22/20; OLG Celle, Beschluss vom 03.07.2018, 13 
Verg 8/17; BGH, Beschluss vom 20.03.2014, X ZB 
18/13).  
  
In diesem Rahmen ist regelmäßig auch zu berücksichti-
gen, dass die Entscheidung über die Aufhebung des 
Vergabeverfahrens immer auch eine Ermessensent-
scheidung ist. Für eine rechtmäßige Aufhebung folgt 
dies aus § 63 Abs. 1 S. 1 VgV, wonach der öffentliche 
Auftraggeber bei Vorliegen der gesetzlich normierten 
Aufhebungsgründe zu einer Aufhebung des Vergabe-
verfahrens berechtigt ist.  
 
Für eine rechtswidrige Aufhebung kann kein anderer 
Maßstab gelten.  
  
Der Bieter hat jedenfalls einen Anspruch auf eine er-
messensfehlerfreie Entscheidung durch den Auftragge-
ber. Die Nachprüfungsinstanzen können die Entschei-
dung des öffentlichen Auftraggebers insoweit auf eine 
korrekte Ausübung des Ermessens hin überprüfen. Ei-
nem öffentlichen Auftraggeber zustehende Ermessens-
spielräume können nach der Rechtsprechung regelmä-
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ßig dahingehend überprüft werden, dass der Sachver-
halt zutreffend und vollständig ermittelt wurde, dass 
Verfahrensgrundsätze eingehalten wurden, keine 
sachwidrigen Erwägungen in die Entscheidung einge-
flossen sind, die zu berücksichtigenden Gesichtspunkte 
angemessen und vertretbar gewichtet wurden und der 
gesetzliche bzw. ein selbst von der Vergabestelle vor-
gegebener Rahmen bzw. Maßstab beachtet wurde (vgl. 
OLG München, Beschluss vom 09.03.2018 - Verg 10/17; 
VK Südbayern, Beschluss vom 21.05.2024, 3194.Z3-
3_01-24-9, n.v.). Konkret für die Ermessensausübung 
im Rahmen einer Aufhebungsentscheidung bedeutet 
dies, dass auch die betroffenen Interessen in eine Ab-
wägung einzustellen sind. Neben den Interessen des 
Auftraggebers sind daher insbesondere auch die Inte-
ressen der Bieter in die Abwägung mit einzubeziehen 
(vgl. VK Nordbayern, Beschluss vom 06.07.2022, RMF-
SG21-3194-7-16). Die Ermessensentscheidung des Auf-
traggebers ist zudem nachvollziehbar zu dokumentie-
ren (VK Nordbayern, aaO). 
  
Die Aufhebung einer Aufhebungsentscheidung kann 
auch dann veranlasst sein, wenn ein sachlich gerecht-
fertigter Grund fehlt und die Entscheidung sich daher 
als willkürlich darstellt oder der öffentliche Auftragge-
ber das ihm hinsichtlich der Entscheidung über die Ver-
fahrensaufhebung zustehende Ermessen nicht oder 
fehlerhaft ausgeübt hat.  
  
Willkürlich ist ein Verwaltungshandeln dann, wenn es 
unter keinem denkbaren Aspekt rechtlich vertretbar ist 
und sich daher der Schluss aufdrängt, dass es auf sach-
fremden Erwägungen beruht. Willkür liegt vor, wenn 
eine offensichtlich einschlägige Norm nicht berücksich-
tigt oder der Inhalt einer Norm in eklatanter Weise 
missdeutet wird (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 
10.02.2021, Verg 22/20). Ein anerkennenswerter sach-
licher Grund wird beispielsweise angenommen, wenn 
ein rechtswidriges Vergabeverfahren nicht mehr ge-
heilt werden kann und der Auftraggeber deswegen ein 
neues Vergabeverfahren bekannt macht (Queisner, in: 
BeckOK Vergaberecht, Gabriel/Mertens/Prieß/Stein, 
31. Edition, Stand: 01.02.2024, § 63 VgV Rn. 56).  
  
Der Auftraggeber kann nicht dazu verpflichtet werden, 
das fortzusetzende Vergabeverfahren durch einen Zu-
schlag zu beenden. Durch die Kassation der Aufhe-
bungsentscheidung wird die Vergabestelle allein dazu 
gezwungen, entweder das Vergabeverfahren diesmal 
rechtmäßig aufzuheben oder nach ordnungsgemäßer 
Wertung den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Ange-
bot zu erteilen. (Herrmann, in: Ziekow/Völlink, § 63 
VgV Rn. 26 f.). 
 

Ein Vergaberechtsverstoß begründet die 
Stattgabe des Nachprüfungsantrags, 
wenn ein aus dem Vergaberechtsverstoß 
resultierender Schaden hinzukommt 
von Thomas Ax 
  
Ein Vergaberechtsverstoß allein begründet nicht die 
Stattgabe des Nachprüfungsantrags. Vielmehr muss 
nach § 168 Abs. 1 Satz 1 GWB ein aus dem Vergabe-
rechtsverstoß resultierender Schaden hinzukommen. 
  
Nach der Rechtsprechung (für viele OLG Naumburg, 
Beschluss vom 12.04.2012 - 2 Verg 1/12) ist das Verga-
benachprüfungsverfahren ein subjektives Rechts-
schutzverfahren, das nur die Verletzung der Rechte des 
Bieters, die zu einem Schaden führt, mit den Rechts-
schutzmaßnahmen der Vergabekammer beseitigen 
soll. Tritt keine Schädigung ein, bedarf es keiner Maß-
nahme, hat die Vergabekammer damit also kein Recht, 
Maßnahmen auszusprechen. Ein Schaden bzw. eine ei-
gene Rechtsverletzung ist damit zwingende Vorausset-
zung für den Erfolg des Nachprüfungsverfahrens. Die 
Notwendigkeit einer tatsächlichen Rechtsverletzung 
geht insoweit über die für die Zulässigkeit des Antrags 
ausreichende Möglichkeit einer Rechtsverletzung hin-
aus. Rechtsverstöße der Vergabestelle müssen sich da-
nach auch ausgewirkt haben. Die Bedeutung dieser 
Feststellung der Auswirkung auf die Antragstellerin legt 
auch der BGH seiner Entscheidungspraxis zugrunde 
(vgl. BGH, Beschluss vom 04.04.2017 - X ZB 3/17 (Schul-
notensystem), Rdnr. 33 ff. zur Auswirkung der Preisum-
rechnungsmethode im dortigen Verfahren). 
  
Die Vergabekammer hat damit nach § 168 Abs.1 GWB 
zu prüfen, ob die Antragstellerin tatsächlich in ihren 
Rechten verletzt ist. Es genügt nicht, dass eine bieter-
schützende Vorschrift missachtet wird. Damit bedarf es 
des Nachweises der Kausalität zwischen dem Rechts-
verstoß und dem behaupteten Schaden im Rahmen der 
Prüfung der Begründetheit des Nachprüfungsantrags. 
  
Damit trägt die Antragstellerin die Beweislast für das 
Vorliegen dieser ihr günstigen Norm.  
  
Macht die Antragstellerin als Schaden im Nachprü-
fungsverfahren geltend, dass die Angebotsabgabe für 
sie unmöglich bzw. unzumutbar gewesen sei, gilt Fol-
gendes: 
  
Zur Umsetzung der Rechtsmittelrichtlinie hat der 
EuGH, Urteil vom 28.11.2018, Rs. C-328/17 Rdnr. 53 ff. 
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in Fällen der fehlenden Angebotsabgabe Kriterien ent-
wickelt, die die Kammer als rechtlichen Maßstab zu-
grunde legt: 
  
"Ferner kann es, da einem Wirtschaftsteilnehmer, der 
kein Angebot abgegeben hat, ein Recht auf Nachprü-
fung nur ausnahmsweise zuerkannt werden kann, nicht 
als unverhältnismäßig angesehen werden, von ihm den 
Nachweis zu verlangen, dass die Klauseln der Aus-
schreibung bereits die Abgabe eines Angebots unmög-
lich machen. 
  
Allerdings lässt sich, obwohl diese Beweisanforderung 
für sich genommen nicht dem Unionsrecht über das öf-
fentliche Auftragswesen widerspricht, nicht ausschlie-
ßen, dass ihre Anwendung in Anbetracht der besonde-
ren Umstände des Ausgangsverfahrens zu einem Ver-
stoß gegen das Recht auf Nachprüfung führen kann, 
das den Klägerinnen des Ausgangsverfahrens sowohl 
nach Art. 1 Abs. 3 der Richtlinie 89/665 als auch nach 
Art. 1 Abs. 3 der Richtlinie 92/13 zusteht. 
  
Insoweit ist es Sache des vorlegenden Gerichts, unter 
Berücksichtigung aller relevanten Umstände, die den 
Kontext der bei ihm anhängigen Rechtssache kenn-
zeichnen, umfassend zu prüfen, ob die konkrete An-
wendung der italienischen Rechtsvorschriften über die 
Klagelegitimation in der Auslegung durch den Consiglio 
di Stato (Staatsrat) und die Corte costituzionale (Ver-
fassungsgerichtshof) das Recht auf effektiven gerichtli-
chen Rechtsschutz der Klägerinnen des Ausgangsver-
fahrens beeinträchtigen kann." 
  
Die Auslegung durch die Italienischen Instanzen lau-
tete: 
  
"Es geht nämlich sowohl aus der Rechtsprechung des 
Consiglio di Stato (Staatsrat, Italien) als auch aus dem 
Urteil Nr. 245/2016 der Corte costituzionale (Verfas-
sungsgerichtshof) hervor, dass einem Wirtschaftsteil-
nehmer, der kein Angebot abgegeben hat, ausnahms-
weise ein Rechtsschutzinteresse in den Fällen zuer-
kannt werden kann, "in denen gerügt wird, dass keine 
Ausschreibung erfolgt sei oder, umgekehrt, dass eine 
Ausschreibung durchgeführt worden sei, in denen 
Klauseln der Bekanntmachung, die das Unternehmen 
unmittelbar vom Verfahren ausschließen, oder Klau-
seln gerügt werden, die offensichtlich nicht nachvoll-
ziehbare oder völlig unverhältnismäßige Pflichten auf-
erlegen oder die Abgabe eines Angebots unmöglich 
machen". 
  

Ausgehend von diesen Grundsätzen muss die Kammer 
feststellen können, dass der Antragstellerin die Teil-
nahme am Wettbewerb unmöglich oder die Bedingun-
gen völlig unverhältnismäßig gewesen wären. 
  
Hier kann bspw in Betracht kommen die Fallgruppe der 
Klauseln, die offensichtlich nicht nachvollziehbare oder 
völlig unverhältnismäßige Pflichten auferlegen oder die 
Abgabe eines Angebots unmöglich machen. 
 

Frage, ob es für einen öffentlichen Auf-
traggeber notwendig war, einen Rechts-
anwalt zuzuziehen, ist auf der Grundlage 
einer differenzierenden Betrachtung nach 
den Umständen des Einzelfalles aufgrund 
einer ex-ante-Prognose zu entscheiden 
von Thomas Ax 
  
Die Frage, ob es für einen öffentlichen Auftraggeber 
notwendig war, einen Rechtsanwalt zuzuziehen, ist auf 
der Grundlage einer differenzierenden Betrachtung 
nach den Umständen des Einzelfalles aufgrund einer 
ex-ante-Prognose zu entscheiden (vgl. BGH, Beschluss 
vom 26.9.2006 - X ZB 14/06 -; OLG Karlsruhe, Beschluss 
vom 11.7.2011 - 15 Verg 5/11 -). Maßgeblich ist, ob ein 
verständiger Beteiligter unter Beachtung seiner Pflicht, 
die Kosten so gering wie möglich zu halten, die Beauf-
tragung eines Bevollmächtigten für notwendig erach-
ten durfte. Zu fragen ist also, ob der Beteiligte unter 
den Umständen des Falles auch selbst in der Lage ge-
wesen wäre, aufgrund der bekannten oder erkennba-
ren Tatsachen den Sachverhalt zu erfassen, der im Hin-
blick der Missachtung von Bestimmungen über das 
Vergabeverfahren von Bedeutung ist, hieraus die für 
eine sinnvolle Rechtswahrung oder -verteidigung nöti-
gen Schlüsse zu ziehen und das danach Gebotene ge-
genüber der Vergabekammer vorzubringen. Hierfür 
können neben Gesichtspunkten wie die Einfachheit 
oder Komplexität des Sachverhalts, die Überschaubar-
keit oder Schwierigkeit der zu beurteilenden Rechtsfra-
gen, auch rein persönliche Umstände bestimmend 
sein, wie etwa die sachliche und personelle Ausstat-
tung, also beispielsweise ob er über eine Rechtsabtei-
lung verfügt oder über andere Mitarbeiter, von denen 
erwartet werden kann, dass sie auch Fragen des Verga-
berechts sachgerecht bearbeiten können (OLG Karls-
ruhe, Beschluss vom 16.06.2010 - 15 Verg 4/10). Zu be-
rücksichtigen ist, dass der Auftraggeber sich in seinem 
originären Aufgabenbereich die für ein Nachprüfungs-
verfahren notwendigen Sach- und Rechtskenntnisse 
grundsätzlich selbst zu beschaffen hat, während er sich 
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für nicht einfach gelagerte Rechtsfragen, die zu den 
auftragsbezogenen Rechtsfragen hinzukommen, insbe-
sondere, wenn sie Bezüge zu höherrangigem Recht und 
Europarecht aufweisen, ggf. externen Rechtsrat einho-
len darf (OLG Karlsruhe, Beschluss vom 11.07.2011 - 15 
Verg 5/11 -; OLG Karlsruhe, Beschluss vom 10.03.2015 
- 15 Verg 11/14; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 
10.07.2013 - Verg 40/12 -). 
 

Die Antragsbefugnis der ASt nach § 160 
Abs. 2 GWB ist auch zu bejahen, wenn das 
Angebot der ASt vom Vergabeverfahren 
ausgeschlossen worden ist 
von Thomas Ax 
  
Geht die ASt gegen den Ausschluss ihres Angebots 
nicht vor, so hat sie in Bezug auf das gelegte Angebot 
keine Zuschlagschance mehr. Die für die Antragsbefug-
nis in § 160 Abs. 2 GWB vorausgesetzte Möglichkeit ei-
nes Schadens infolge der geltend gemachten Vergabe-
fehler ist aber dennoch zu bejahen, auch wenn das vor-
handene Angebot der ASt nicht mehr für den Zuschlag 
in Betracht kommt, wenn die ASt grundlegende Fehler 
im Vergabeverfahren geltend macht, die - ihre Richtig-
keit unterstellend - die Ag bei Erfolg des Nachprüfungs-
antrags dazu zwingen würden, das Vergabeverfahren 
auf Basis korrigierter Unterlagen neu zu beginnen und 
auch neue Angebote einzuholen. Der ASt käme dann 
die "zweite Chance" auf Abgabe eines neuen, dann 
mangelfreien und nicht ausschlussbedürftigen Ange-
bots zu. Daher sind die Schadensmöglichkeit und damit 
die Antragsbefugnis zu bejahen (vgl. grundlegend BGH, 
Beschluss vom 26. September 2006 - X ZB 14/06). 
 

Bieterfrage oder Rüge? Das ist hier die 
Frage 
von Thomas Ax 
  
Zwar ist grundsätzlich zu differenzieren zwischen Bie-
terfragen und Rügen. Eine reine Bieterfrage stellt ge-
meinhin keine Rüge dar. Eine Rügenotwendigkeit wird 
im Regelfall erst ausgelöst durch die Antwort des Auf-
traggebers auf die Frage. Abzustellen ist jedoch stets 
auf die konkreten Umstände des Einzelfalls.  
 Dass die ASt die Bieterfragen dabei nicht ausdrücklich 
als "Rüge" bezeichnet hat, ist dafür unschädlich; an die 
Form einer Rüge sind - ihrem Zweck entsprechend - 
keine allzu großen förmlichen Anforderungen zu stel-
len. Hierfür kommt es vielmehr darauf an, dass der Auf-
traggeber aus dem Vorbringen des Bieters erkennen 

kann, dass es sich bzw. um welchen Rechtsverstoß es 
sich handelt und unmissverständlich die Beseitigung 
dieses behaupteten Rechtsverstoßes geltend gemacht 
wird.  
  
Macht die ASt schwerwiegende Kalkulationshinder-
nisse geltend gilt Folgendes: In tatsächlicher Hinsicht 
stellt ein Bieter dies notwendigerweise bei Erarbeitung 
seines Angebots fest. Auf eine präzise vergaberechtli-
che Verortung nach anwaltlicher Beratung kommt es 
nicht an, sondern allein darauf, dass die den Verstoß 
begründenden Tatsachen bei laienhafter Bewertung 
vor Ablauf der Angebotsfrist hätten dargelegt werden 
können gegenüber dem Auftraggeber (vgl. OLG Düssel-
dorf, a.a.O. m.w.N.; ferner OLG Frankfurt, Beschluss 
vom 4. Dezember 2023, 11 Verg 5/23). Es gehört zum 
allgemeinen Bieterwissen, dass Vergabeunterlagen, 
die einem Bieter aus seiner Sicht keine belastbare Kal-
kulation ermöglichen, vergaberechtlich bedenklich 
sind. Dies reicht für eine Erkennbarkeit auch in rechtli-
cher Hinsicht aus. 
 

Bieter kann seine Rüge nicht erst im Ange-
botsanschreiben aussprechen 
von Thomas Ax 
  
Wenn ein Bieter seine Rüge aber im Angebotsanschrei-
ben ausspricht, so erfolgt die Rüge nicht vor Ablauf der 
Angebotsfrist und damit nicht rechtzeitig i.S.v. § 160 
Abs. 3 S. 1 Nr. 3 GWB. Denn es entspricht einem wich-
tigen vergaberechtlichen Grundsatz, dass der öffentli-
che Auftraggeber die Angebote erst nach Ablauf der 
Angebotsfrist öffnen darf, § 55 Abs. 1 VgV. Da ein recht-
liches Verbot besteht, die Angebote vor Ablauf der An-
gebotsfrist zu öffnen, besteht vor Fristablauf keine 
Möglichkeit der Kenntnisnahme. Damit ist kein Zugang 
zu diesem Zeitpunkt gegeben, § 130 Abs. 1 S. 1 BGB. 
  
Eine erst im Angebotsschreiben formulierte Rüge im 
Hinblick auf die Vergabeunterlagen kann ihren Zweck 
nicht mehr erfüllen, die Ag in die Lage zu versetzen, ge-
gen die Grundlagen der Ausschreibung gerichtete Rü-
gen jedenfalls vor Öffnung der Angebote prüfen und 
ggf. Fehler optimalerweise noch vor Einreichung von 
Angeboten korrigieren zu können.  
  
Der Vollständigkeit halber sei zu diesem Argument an-
gemerkt, dass ein Bieter, der die Rüge für entbehrlich 
hält, weil der Auftraggeber ohnehin nicht von seiner 
Meinung abweichen werde, nicht die gesetzlichen Zu-
lässigkeitsvoraussetzungen sowie deren ratio legis aus-
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hebeln kann. Der Gesetzeszweck liegt darin, dem Auf-
traggeber die Möglichkeit einer Korrektur zu geben, 
wenn er infolge einer Rüge Fehler erkennt; die Rüge-
tatbestände von § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 und 3 GWB die-
nen gerade dem Zweck, dass ein Bieter bei Erkennbar-
keit nicht erst nach Erhalt der Information gem. § 134 
GWB gegen die Grundlagen des Vergabeverfahrens 
vorgeht und damit das gesamte Vergabeverfahren in 
diesem späten Stadium zu Fall bringen kann. Wenn die 
Rüge wegen angenommener Nutzlosigkeit für obsolet 
gehalten wird, so ist statt einer Rüge direkt der Nach-
prüfungsantrag zu stellen, nicht aber erst Monate spä-
ter nach Erhalt der § 134 GWB-Information.  
  
Nach § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB ist ein Nachprüfungs-
antrag unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage 
nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer 
Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Damit 
die Frist von 15 Kalendertagen nach Erhalt der Mittei-
lung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, wirksam ausgelöst wird und zu laufen beginnen 
kann, muss der Wille des Auftraggebers, der vorausge-
gangenen Rüge nicht abhelfen zu wollen, eindeutig 
zum Ausdruck kommen (vgl. Wiese, in: Röwe-
kamp/Kus/Portz/Prieß, Kommentar zum GWB-Verga-
berecht, 5. Aufl. 2020, § 160 Rn. 166).  
  
Da es sich bei der Frist nach § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB 
um eine Rechtsbehelfsfrist handelt, ist der Hinweis hie-
rauf in der Auftragsbekanntmachung erforderlich, da-
mit der Auftraggeber sich auf den Lauf dieser Frist be-
rufen kann (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 9.12.2009 
- Verg 37/09; OLG München, Beschluss vom 19.9.2018 
- Verg 6/18). Wird der Hinweis auf diese Nr. 4 Frist in 
der Auftragsbekanntmachung versäumt, so kann zwar 
eine Heilung vorgenommen werden, indem in der ab-
lehnenden Rügeantwort auf die Frist hingewiesen wird 
(vgl. OLG Celle, Beschluss vom 19.3.2019 - 13 Verg 
7/18). Ist die Auftragsbekanntmachung aber bereits 
korrekt, so bedarf es keines zusätzlichen Hinweises in 
der ablehnenden Rügeantwort. 
 
 
 
 
 

Wirksame Verträge, selbst wenn das zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses maßgeb-
liche Vergaberecht versehentlich unbeab-
sichtigt nicht eingehalten worden sein 
sollte 
von Thomas Ax 
  
Der geschlossene Vertrag ist nicht ohne weiteres nach 
§ 138 BGB wegen Sittenwidrigkeit nichtig. Grundsätz-
lich ergibt sich eine Vertragsnichtigkeit nicht aus dem 
Verstoß gegen Vorschriften, die allein für das Vergabe-
verfahren relevant sind (Steck in: Ziekow/Völlink § 168 
Rn. 28). Abweichend von diesem Grundsatz kann ein 
Vertrag aber sittenwidrig und damit nichtig sein, wenn 
er ohne Durchführung eines förmlichen Vergabever-
fahrens vergeben wird und der öffentliche Auftragge-
ber in bewusster Missachtung des Vergaberechts han-
delt, also entweder weiß, dass der betreffende Auftrag 
dem Vergaberecht unterfällt, oder sich einer solchen 
Kenntnis mutwillig verschließt, auch kollusiv mit dem 
Auftragnehmer zusammenarbeitet (Senat, Beschluss 
vom 25. August 2005 - 13 Verg 8/05, juris Rn. 21; OLG 
Düsseldorf, Beschluss vom 25. Januar 2005 - Verg 
93/04, juris Rn. 24; KG, Beschluss vom 19. April 2012 - 
Verg 7/11, juris Rn. 89; OLG Saarbrücken, Urteil vom 
17. August 2016 - 1 U 159/14, juris Rn. 93; Prell in: 
BeckOK Vergaberecht § 168 Rn. 45; Gause in: Willen-
bruch/Wieddekind § 168 Rn. 9; Schmidt-Räntsch in: Er-
man, BGB, 15. Aufl., § 138 Rn. 133). Auch darüber hin-
aus kann eine Nichtigkeit bei groben Vergaberechtver-
stößen - insbesondere gegen Transparenzvorschriften 
- in Betracht kommen, was allerdings voraussetzt, dass 
gezielt bestimmte Unternehmen benachteiligt werden, 
der Auftraggeber und Auftragnehmer kollusiv zusam-
menwirken (Steck a.a.O.; Reidt in: Reidt/Stickler/Glahs 
§ 168 Rn. 37; vgl. auch BGH, Beschluss vom 19. Dezem-
ber 2000 - X ZB 14/00, juris Rn. 41) oder sich die Verga-
bestelle jedenfalls der Vergaberechtswidrigkeit be-
wusst ist oder sich zumindest einer entsprechenden 
Kenntnis verschließt (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 
18. Juni 2008 - Verg 23/08, juris Rn. 58; Beschluss vom 
12. Januar 2000 - Verg 4/99, juris Rn. 54 f.). 
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Unternehmen kann eine Kündigung oder 
anderweitige Beendigung (möglicher-
weise) vergaberechtswidriger Verträge 
nicht beanspruchen 
von Thomas Ax 
  
Im vergaberechtlichen Nachprüfungs- und Beschwer-
deverfahren kann ein Unternehmen eine Kündigung 
oder anderweitige Beendigung (möglicherweise) 
vergaberechtswidriger Verträge nicht beanspruchen 
(OLG Düsseldorf, Beschl. v. 23.02.2011, VII-Verg 17/11, 
Juris). Ein fehlender materieller „Bestandsschutz“ der 
Altverträge führt nicht zu deren Nichtigkeit. Allein der 
Umstand, dass ein ohne Vergabeverfahren zustande 
gekommener Altvertrag vom öffentlichen Auftragge-
ber weiter durchgeführt wird, begründet keinen An-
spruch des Bieters darauf, dass der öffentliche Auftrag-
geber den Vertrag beendet. Das gilt auch dann, wenn 
dadurch ein (objektiv) vergaberechtswidriger Zustand 
aufrechterhalten wird (OLG Brandenburg, Beschl. v. 
06.03.2012, Verg W 15/11, Juris Rn. 41; KG Berlin, Be-
schl. v. 19.04.2012, Verg 7/11, VergabeR 2012, 783 [bei 
Juris Rn. 95 f.]). 
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1  
Allgemeine Bestimmungen 
  
Die Bestimmungen dieser Verwaltungsvorschrift gelten 
als: 
  
a)  
einheitliche Richtlinie im Sinne des § 55 Abs. 2 der Lan-
deshaushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezember 1971 
(GVBl. 1972 S. 2, BS 63-1) in der jeweils geltenden Fas-
sung und 
  
b)  
Grundsätze und Richtlinien im Sinne des § 22 Abs. 2 
der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 
18. Mai 2006 (GVBl. S. 203, BS 2020-1-2) in der jeweils 
geltenden Fassung. 
  
Ziel dieser Verwaltungsvorschrift ist es, die bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen un-
terhalb der EU-Schwellenwerte von den öffentlichen 
Auftraggebern zu beachtenden Rechtsvorschriften zu-
sammenzufassen sowie das komplexe Vergaberecht zu 
strukturieren und transparent zu machen, um damit 
zur Rechtssicherheit in der Beschaffungspraxis beizu-
tragen. 
  
Zudem dient sie dem von der Landesregierung verfolg-
ten Ziel einer nachhaltigen Entwicklung im Bereich der 

öffentlichen Beschaffung, wie es sich aus den entwick-
lungspolitischen Leitlinien des Landes und dem Nach-
haltigkeitsbericht der Landesregierung ergibt. 
  
2  
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 
  
2.1  
Sachlicher Anwendungsbereich 
  
2.1.1  
Auftrags- und Vertragswert 
  
Diese Verwaltungsvorschrift gilt für öffentliche Auf-
träge und Konzessionen, deren geschätzter Auftrags- 
oder Vertragswert ohne Umsatzsteuer die EU-Schwel-
lenwerte (§ 106 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen – GWB – in der Fassung vom 26. Juni 
2013 – BGBl. I S. 1750, 3245 – in der jeweils geltenden 
Fassung) nicht erreichen. Die jeweils gültigen Schwel-
lenwerte werden im Amtsblatt der Europäischen Union 
und im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Höhe des 
Auftragswertes oder Vertragswertes ermittelt sich 
nach den Grundsätzen des § 3 der Vergabeverordnung 
(VgV) vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624) in der jeweils 
geltenden Fassung beziehungsweise des § 2 der Kon-
zessionsvergabeverordnung (KonzVgV) vom 12. April 
2016 (BGBl. I S. 624, 683) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
  
2.1.2  
Bereichsausnahmen 
  
Diese Verwaltungsvorschrift ist ungeachtet des Errei-
chens des jeweiligen EU-Schwellenwertes nicht auf 
Sachverhalte anzuwenden, für die in den §§ 107, 108, 
109, 116, 117, 145, 149 oder 150 GWB Ausnahmen von 
der Anwendbarkeit des Teils 4 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen vorgesehen sind. 
  
2.2  
Persönlicher Anwendungsbereich 
  
2.2.1  
Öffentliche Auftraggeber im Unterschwellenbereich 
  
Öffentliche Auftraggeber im Sinne dieser Verwaltungs-
vorschrift sind: 
  
a)  
das Land und die landesunmittelbaren juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts, die § 55 LHO unmittel-
bar oder nach § 105 LHO zu beachten haben, 
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b)  
die kommunalen Gebietskörperschaften und ihre juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts, die § 22 
GemHVO unmittelbar oder durch Verweisung auf diese 
Bestimmung zu beachten haben. 
  
2.2.2  
Vergabeverfahren im Namen oder im Auftrag eines 
Dritten 
  
Die Bestimmungen dieser Verwaltungsvorschrift gelten 
nicht, wenn Behörden des Landes oder der Kommunen 
Vergabeverfahren im Namen oder im Auftrag des Bun-
des oder eines anderen Bundeslandes oder eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union durchführen. Dies 
ist insbesondere bei Landesbehörden der Fall, die im 
Wege der Organleihe an den Bund oder sonstige Dritte 
entliehen sind oder im Rahmen der Bundesauftragsver-
waltung tätig werden. Es gilt das Haushaltsvergabe-
recht des Entleihers beziehungsweise des Bundes. 
  
2.2.3  
Erweiterungen nach Bundesrecht 
  
Die Bestimmungen zum Wettbewerbsregister (Num-
mer 15) und zur Vergabestatistik (Nummer 16), die je-
weils an bundesrechtliche Bestimmungen anknüpfen, 
welche an öffentliche Auftraggeber nach § 99 GWB ge-
richtet sind und auch im Unterschwellenbereich Gel-
tung beanspruchen, bleiben unberührt. 
  
2.3  
Begriffsbestimmungen 
  
Die in dieser Verwaltungsvorschrift verwendeten Be-
griffe entsprechen den Definitionen des Teils 4 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, der 
Vergabeverordnung und der Konzessionsvergabever-
ordnung, soweit in dieser Verwaltungsvorschrift nichts 
anderes bestimmt wird. 
  
3  
Anzuwendende Grundsätze und Vorschriften 
  
3.1  
Haushalts- und Vergabegrundsätze 
  
Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Kon-
zessionen sind die haushaltsrechtlichen Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 LHO, § 93 
der Gemeindeordnung – GemO – vom 31. Januar 1994 
– GVBl. S. 153, BS 2020-1 – in der jeweils geltenden Fas-
sung) zu beachten. Darüber hinaus gelten die Vergabe-
rechtsgrundsätze des Wettbewerbs, der Transparenz, 

der Wirtschaftlichkeit, der Gleichbehandlung und der 
Verhältnismäßigkeit. 
  
Aspekte der Qualität und der Innovation sowie soziale 
und umweltbezogene Aspekte werden nach Maßgabe 
dieser Verwaltungsvorschrift und der anzuwendenden 
Verfahrensvorschriften (Nummer 3.2) berücksichtigt. 
  
3.2  
Anzuwendende Vergabeverfahrensvorschriften 
  
Für öffentliche Aufträge unterhalb der EU-Schwellen-
werte gelten § 55 LHO und die Verwaltungsvorschrift 
zum Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) 
vom 20. Dezember 2002 (MinBl. 2003 S. 22, 324; 2017 
S. 340) zu § 55 LHO sowie § 22 GemHVOund die Ver-
waltungsvorschriften zu § 22 GemHVO entsprechend 
der Neufassung der Verwaltungsvorschriften zur 
Durchführung der Gemeindehaushaltsverordnung 
(GemHVO-VV) vom 17. Januar 2017 (MinBl. S. 105) in 
ihren jeweils geltenden Fassungen. Es sind anzuwen-
den: 
  
a)  
die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) vom 2. 
Februar 2017 (BAnz AT 07.02.2017 B1, ber. BAnz AT 
08.02.2017 B1) und der Teil B der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Leistungen (VOL/B) vom 5. August 
2003 (BAnz Nummer 178a vom 23.09.2003), 
  
b)  
die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB) – Ausgabe 2019 – Teil A, Abschnitt 1 vom 19. 
Februar 2019 (BAnz AT 19.02.2019 B2), Teil B vom 7. 
Januar 2016 (BAnz AT 19.01.2016 B3, ber. BAnz AT 
01.04.2016 B1) und Teil C in der Fassung der Allgemei-
nen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistun-
gen (ATV), herausgegeben als DIN-Normen, Ausgabe 
September 2016, 
  
in der jeweils geltenden Fassung, sofern in dieser Ver-
waltungsvorschrift keine abweichenden oder ergän-
zenden Regelungen getroffen sind. 
  
Die Vergabe- und Vertragsordnungen stehen im Inter-
net unter www.bmwi.de unter der Rubrik „Öffentliche 
Aufträge und Vergabe“ und www.fib-bund.de unter 
der Rubrik „Vergabe“ zur Verfügung. 
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3.3  
Binnenmarktrelevanz 
  
Bei binnenmarktrelevanten öffentlichen Aufträgen und 
Konzessionen kann sich die Verpflichtung zur Einhal-
tung der Grundsätze der Transparenz und Gleichbe-
handlung aus dem primären Unionsrecht ergeben. In 
diesen Fällen sind die Auftragsbekanntmachung und 
die Vergabeunterlagen diskriminierungsfrei auszuge-
stalten, so dass in der Europäischen Union niedergelas-
sene Unternehmen die Möglichkeit haben, ihr Inte-
resse zu bekunden und am Wettbewerb teilzunehmen. 
Auf die Mitteilung der Kommission vom 1. August 2006 
zu Auslegungsfragen in Bezug auf das Gemeinschafts-
recht, das für die Vergabe öffentlicher Aufträge gilt, die 
nicht oder nur teilweise unter die Vergaberichtlinien 
fallen (ABl. EU Nr. C 179 S. 2), wird hingewiesen. 
  
3.4  
Bestimmungen bei gemeinsamer Auftragsvergabe 
  
Sollen öffentliche Aufträge gemeinsam mit öffentli-
chen Auftraggebern anderer Bundesländer, der Bun-
desrepublik Deutschland oder von Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union vergeben werden, soll mit die-
sen eine Einigung über die Einhaltung der Bestimmun-
gen dieser Verwaltungsvorschrift angestrebt werden. 
Die Einigung kann sich auch über eine Vielzahl von ge-
meinsamen Aufträgen erstrecken. Kommt eine Eini-
gung nicht zustande, kann von den Bestimmungen die-
ser Verwaltungsvorschrift abgewichen werden. 
  
Für die Festlegung, welches Vergaberechtsregime der 
an der gemeinsamen Auftragsvergabe beteiligten öf-
fentlichen Auftraggeber angewendet werden soll, kann 
auf den höchsten geschätzten Finanzierungsanteil ab-
gestellt werden, der sich für einen der öffentlichen Auf-
traggeber errechnet. 
  
3.5  
Zusätzliche Bestimmungen für das Vergabeverfahren 
  
Auf folgende Rechts- und Verwaltungsvorschriften in 
ihrer jeweils geltenden Fassung, die bei der Vergabe öf-
fentlicher Aufträge einschlägig sein können, wird hin-
gewiesen: 
  
a)  
Landessicherheitsüberprüfungsgesetz vom 8. März 
2000 (GVBl. S. 70, BS 12-3), 
  
b)  
Landeskreislaufwirtschaftsgesetz vom 22. November 
2013 (GVBl. S. 459, BS 2129-1), 

 c)  
Mittelstandsförderungsgesetz vom 9. März 2011 
(GVBl. S. 66, BS 70-3), 
  
d)  
Landestariftreuegesetz (LTTG) vom 1. Dezember 2010 
(GVBl. S. 426, BS 70-31); Informationen zum Landesta-
riftreuegesetz erteilt die hierzu beim Landesamt für So-
ziales, Jugend und Versorgung (LSJV) eingerichtete Ser-
vicestelle in 54292 Trier, Moltkestraße 19, und können 
unter www.lsjv.rlp.de abgerufen werden, 
  
e)  
Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentli-
chen Aufträgen vom 21. November 1953 (BAnz 1953 
Nr. 244 S. 1), 
  
f)  
Landesverordnung über die Nachprüfung von Vergabe-
verfahren durch Vergabeprüfstellen vom 26. Februar 
2021 (GVBl. S. 123, BS 70-3-1), 
  
g)  
Verwaltungsvorschrift „Korruptionsprävention in der 
öffentlichen Verwaltung“ vom 22. Januar 2019 (MinBl. 
S. 14), 
  
h)  
Verwaltungsvorschrift „Dienstkraftfahrzeug-Richtlinie 
(DKfzR)“ vom 17. Dezember 2019 (MinBl. S. 404), 
  
i)  
Verwaltungsvorschrift „Richtlinien für Planungswett-
bewerbe – RPW –“ vom 1. Juni 2014 (MinBl. S. 48; 2019 
S. 338). 
  
3.6  
Vergabehandbücher 
  
Die mit der Durchführung von Bauaufgaben betrauten 
Dienststellen werden im Hinblick auf eine ordnungsge-
mäße und wirtschaftliche Beschaffung hingewiesen 
auf: 
  
a)  
das „Vergabe- und Vertragshandbuch für die Durchfüh-
rung von Bauaufgaben des Bundes“, 
  
b)  
das „Handbuch für die Vergabe und Ausführung von 
Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA B-
StB)“, 
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c)  
das „Handbuch für die Vergabe und Ausführung von 
Lieferungen und Leistungen im Straßen- und Brücken-
bau (HVA L-StB)“ sowie 
  
d)  
das „Handbuch für die Vergabe und Ausführung von 
freiberuflichen Leistungen der Ingenieure und Land-
schaftsarchitekten im Straßen- und Brückenbau (HVA 
F-StB)“. 
  
4  
Vergabeverfahrensarten, Auftragswertgrenzen, Direk-
tauftrag 
  
4.1  
Vergabeverfahrensarten 
  
Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen erfolgt grund-
sätzlich nach öffentlicher Ausschreibung oder be-
schränkter Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb 
(§ 55 Abs. 1 LHO, § 22 Abs. 1 GemHVO, § 8 Abs. 2 
Satz 1 UVgO, § 3 a Abs. 1 Satz 1 VOB/A). § 8 Abs. 3 und 
4 UVgO und § 3 a Abs. 2 und 3 VOB/A bestimmen die 
Zulässigkeitsvoraussetzungen für eine beschränkte 
Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und die 
Verhandlungsvergabe oder freihändige Vergabe. 
  
4.2  
Auftragswertgrenzen 
  
Bei öffentlichen Aufträgen über Liefer- und Dienstleis-
tungen sind ohne weitere Einzelbegründung zulässig: 
  
a)  
Verhandlungsvergaben bis zu 40.000 Euro (§ 8 Abs. 4 
Nr. 17 UVgO), 
  
b)  
beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbe-
werb bis zu 80.000 Euro. 
  
Bei öffentlichen Aufträgen über Bauleistungen sind 
ohne weitere Einzelbegründung zulässig: 
  
a)  
freihändige Vergaben bis zu 40.000 Euro (abweichend 
von § 3 a Abs. 3 Satz 2 VOB/A), 
  
b)  
beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbe-
werb bis zu 200.000 Euro (abweichend von § 3 a Abs. 2 
Nr. 1 Buchst. a bis c VOB/A). 
  

Für die Einhaltung der Auftragswertgrenzen ist der ob-
jektiv geschätzte Auftragswert (ohne Umsatzsteuer) 
zum Zeitpunkt der Einleitung des Vergabeverfahrens 
maßgebend. Die Schätzung des Auftragswerts oder 
Aufteilung des Auftrags in Gewerke/Lose darf nicht in 
der Absicht erfolgen, die Wertgrenzen zu unterschrei-
ten. Die Auftragswerte beziehen sich auf den im jewei-
ligen Vergabeverfahren angestrebten zivilrechtlichen 
Vertrag. Werden z. B. die Bauleistungen für etwa die 
Herstellung eines beabsichtigten Bauvorhabens in 
mehreren Losen vergeben, ist – insofern abweichend 
von § 3 Abs. 7 VgV – der Auftragswert des jeweiligen 
Loses maßgeblich. 
  
Das für die Angelegenheiten des öffentlichen Auftrags-
wesens zuständige Ministerium kann die Auftragswert-
grenzen für beschränkte Ausschreibungen und Ver-
handlungsvergaben oder freihändige Vergaben befris-
tet erhöhen: 
  
a)  
im Rahmen konjunkturfördernder Maßnahmen, 
  
b)  
zur Bewältigung von Krisensituationen. 
  
4.3  
Direktauftrag 
  
Die Beschaffung von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen 
ist unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne Durchführung 
eines Vergabeverfahrens bis zu einem voraussichtli-
chen Auftragswert von 3.000 Euro (ohne Umsatz-
steuer) zulässig. Hierzu empfiehlt sich, eine Markter-
kundung (z. B. Preisrecherche) durchzuführen. 
  
5  
Sonderregelungen für bestimmte Vergaben 
  
5.1  
Aufträge über preisgebundene Literatur 
  
Auf die Beschaffung preisgebundener Bücher nach 
dem Buchpreisbindungsgesetz vom 2. September 2002 
(BGBl. I S. 3448), zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 26. November 2020 (BGBl. I S. 2568), fin-
den abweichend von Nummer 3.2 die Verfahrensvor-
schriften der Unterschwellenvergabeordnung keine 
Anwendung. 
  
Die haushaltsrechtlichen Bestimmungen bleiben hier-
von unberührt. Nach § 55 Abs. 1 LHO und § 22 Abs. 1 
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GemHVO muss dem Abschluss von Verträgen über Lie-
ferungen und Leistungen beziehungsweise der 
Vergabe von Aufträgen eine öffentliche Ausschreibung 
oder eine beschränkte Ausschreibung mit Teilnahme-
wettbewerb vorausgehen, sofern nicht die Natur des 
Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme 
rechtfertigen. Für das Vorliegen dieser Ausnahmesitu-
ation bedarf es grundsätzlich einer Prüfung im Einzel-
fall. Bei der Beschaffung preisgebundener Bücher kann 
jedoch generell davon ausgegangen werden, dass der 
Ausnahmetatbestand erfüllt ist. 
  
Diese Aufträge können daher in einem wettbewerbsof-
fenen Verfahren (Nummer 5.4) an geeignete Unter-
nehmen vergeben werden; in geeigneten Fällen kann 
das Instrument der Rahmenvereinbarung genutzt wer-
den. Bis zu einem Auftragswert von 10.000 Euro (ohne 
Umsatzsteuer) dürfen öffentliche Aufträge über die Be-
schaffung von preisgebundenen Büchern abweichend 
von dem in Nummer 5.4 Buchst. a niedergelegten 
Grundsatz auch ohne Aufforderung von mehreren Un-
ternehmen zur Abgabe eines Angebotes direkt an ein 
Unternehmen vergeben werden. 
  
5.2  
Vergabe freiberuflicher Leistungen 
  
5.2.1  
Allgemeine Grundsätze 
  
Bei der Vergabe von Leistungen, die im Rahmen einer 
freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb 
mit freiberuflich Tätigen angeboten werden (§ 50 
UVgO) ist Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 (§§ 1 bis 6) und 
§ 44 UVgO anzuwenden. Die Aufträge sind an solche 
Leistungserbringer zu vergeben, deren Eignung fest-
steht und bei denen Ausschlussgründe nach § 31 Abs. 1 
UVgO in Verbindung mit §§ 123 und 124 GWB nicht 
vorliegen. Bei der Auftragsvergabe ist ohne Bindung an 
die übrigen Bestimmungen der Unterschwellenverga-
beordnung ein wettbewerbsoffenes Verfahren (Num-
mer 5.4) durchzuführen. 
  
Sofern es im Einzelfall nach der Natur des Geschäfts 
oder aufgrund besonderer Umstände im Hinblick auf 
die Wirtschaftlichkeit der Vergabe geboten erscheint, 
darüber hinaus gehende wettbewerbliche Anforderun-
gen zu stellen, kann die Vergabestelle hierbei auch auf 
weitere Bestimmungen der Unterschwellenvergabe-
ordnung zurückgreifen. 
  
Nur wenn zwingende Gründe vorliegen (z. B. beson-
dere Dringlichkeit oder unverhältnismäßiger Aufwand) 
kann abweichend von dem in Nummer 5.4 Buchst. 

a niedergelegten Grundsatz mit nur einem Unterneh-
men ohne Aufforderung weiterer Unternehmen zur 
Abgabe eines Angebotes verhandelt werden. Die Inan-
spruchnahme dieser Ausnahme ist besonders zu doku-
mentieren. 
  
5.2.2  
Planungsleistungen 
  
Planungsleistungen von Architekten und Ingenieuren 
(Grundleistungen, Beratungsleistungen wie Umwelt-
verträglichkeitsstudien und Besondere Leistungen wie 
Bedarfsplanung und Bedarfsermittlung nach § 3 Abs. 1 
bis 3 der Honorarordnung für Architekten und Ingeni-
eure – HOAI – vom 10. Juli 2013 – BGBl. I S. 2276 –, ge-
ändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 2. Dezem-
ber 2020 – BGBl. I S. 2636 –) dürfen abweichend von 
dem in Nummer 5.4 Buchst. a niedergelegten Grund-
satz bis zu einer Auftragswertgrenze von 25.000 Euro 
(ohne Umsatzsteuer) auch ohne Aufforderung weiterer 
Planungsbüros zur Abgabe eines Angebots mit nur ei-
nem Planungsbüro verhandelt werden. 
  
§ 30 UVgO gilt entsprechend. 
  
§ 77 VgV gilt entsprechend. Die Vergütung ist den Un-
ternehmen vor Ausarbeitung der zusätzlichen Unterla-
gen zur Kenntnis zu geben. Die Vergütung kann entwe-
der mit der Bekanntmachung oder mit der Aufforde-
rung zur Angebotsabgabe festgesetzt werden. In sol-
chen Fällen eignet sich auch, ein zweistufiges Verfah-
ren durchzuführen. 
  
5.2.3  
Rahmenvereinbarungen 
  
Für die Vergabe von freiberuflichen Leistungen kann in 
geeigneten Fällen das Instrument der Rahmenverein-
barung genutzt werden. Die Num-
mern 5.2.1 und 5.2.2 gelten entsprechend. 
  
5.3  
Vergabe von Konzessionen im Unterschwellenbereich 
  
5.3.1  
Baukonzessionen 
  
Für die Vergabe von Baukonzessionen unterhalb des 
EU-Schwellenwertes sind die Bestimmungen über die 
Vergabe von Bauleistungen sinngemäß anzuwenden 
(§ 23 VOB/A). 
  
5.3.2  
Dienstleistungskonzessionen 
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Dienstleistungskonzessionen unterhalb des EU-
Schwellenwertes sind in einem wettbewerbsoffenen 
Verfahren (Nummer 5.4) zu vergeben. 
  
5.4  
Regelungen für ein wettbewerbsoffenes Verfahren 
  
Bei der Durchführung eines wettbewerbsoffenen Ver-
fahrens ist Folgendes zu beachten: 
  
a)  
es sind grundsätzlich wenigstens drei geeignete Unter-
nehmen zur Angebotsabgabe aufzufordern, sofern 
nicht zwingende Gründe (Nummer 5.2.1) dagegenspre-
chen, 
  
b)  
bei wiederkehrenden Vergaben soll der Kreis der Un-
ternehmen, die zur Abgabe eines Angebotes aufgefor-
dert werden, möglichst gewechselt werden, 
  
c)  
der Wettbewerb darf nicht auf Unternehmen be-
schränkt werden, die in bestimmten Regionen oder Or-
ten ansässig sind, 
  
d)  
der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot, 
  
e)  
die einzelnen Schritte der Vergabe, insbesondere die 
Beachtung des Wechselgebots sind zu dokumentieren. 
  
Nummer 4.3 gilt entsprechend. 
 
 
6  
Anforderungen an Unternehmen 
  
6.1  
Eignung, Zuverlässigkeit und Nichtvorliegen von Aus-
schlussgründen 
  
Bieter und Bewerber müssen im Interesse einer sach-
gerechten Auftragserfüllung nachweisen, dass sie fach-
kundig und leistungsfähig sind. Bei Bauleistungen ist 
zudem zu prüfen, ob sie zuverlässig sind, bei Liefer- und 
Dienstleistungen darf kein Ausschlussgrund im Sinne 
der §§ 123 oder 124 GWB vorliegen; auf Num-
mer 15 wird ergänzend hingewiesen. 
  
Ergänzend zu §§ 31 bis 36 UVgO und §§ 6 a und 6 b 
VOB/A müssen die zur ordnungsgemäßen Ausführung 
des Auftrags erforderlichen Anforderungen mit dem 

Auftragsgegenstand in Verbindung und zu diesem in ei-
nem angemessenen Verhältnis stehen. Sie sind bei öf-
fentlichen Ausschreibungen und Verfahrensarten mit 
Teilnahmewettbewerb bereits in der Auftragsbekannt-
machung, bei den übrigen Vergabearten in den Verga-
beunterlagen aufzuführen. 
  
Der öffentliche Auftraggeber kann abweichend von § 6 
a Abs. 5 VOB/A auch oberhalb eines Auftragswertes 
von 10.000 Euro auf Angaben nach § 6 a Abs. 2 Nr. 1 bis 
3, 5 und 6 VOB/A verzichten, wenn dies durch Art und 
Umfang des Auftrags gerechtfertigt ist. 
  
6.2  
Nachweis der Eignung 
  
Als Nachweis der Eignung dürfen nur solche Unterlagen 
(Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen und 
sonstige Nachweise) gefordert werden, die durch den 
Gegenstand des Auftrags gerechtfertigt sind und sich 
aus der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabe-
unterlagen ergeben. 
  
Eigenerklärungen sind grundsätzlich ausreichend. 
  
Auf die Vorlage von Einzelnachweisen soll verzichtet 
werden, soweit die Vergabestelle bereits im Besitz die-
ser Nachweise ist. 
  
6.3  
Präqualifizierung 
  
Sind zu der Eignung als Auftrag nehmendes Unterneh-
men Nachweise zu führen und sind diese 
  
a)  
in einem anerkannten Register eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines nach dem Recht der 
Europäischen Union gleichgestellten Vertragsstaates 
oder 
  
b)  
in der Liste des anerkannten Vereins für Präqualifika-
tion von Bauunternehmen e. V. (https://www.pq-ver-
ein.de/) oder 
  
c)  
im Präqualifikationsregister der Auftragsberatungs-
stelle Hessen e. V. (https://www.absthes-
sen.de/hpqr.html) oder 
  
d)  
im amtlichen Verzeichnis der Industrie- und Handels-
kammern (https://amtliches-verzeichnis.ihk.de/) 
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 hinterlegt und nicht älter als 13 Monate, sollen die 
Vergabestellen diese Bescheinigungen wie individuelle 
Einzelnachweise zulassen und anerkennen, wenn die 
geprüften Einzelnachweise nach Form und Inhalt den 
geforderten Eignungsnachweisen entsprechen. Der öf-
fentliche Auftraggeber zieht Eintragungen und Anga-
ben in zugelassenen Bescheinigungen nur in begründe-
ten Fällen in Zweifel (Eignungsvermutung). 
  
Das Präqualifikationsverfahren im Liefer- und Dienst-
leistungsbereich ist dezentral nach Bundesländern or-
ganisiert. Die Präqualifizierung nehmen Industrie- und 
Handelskammern oder die von ihnen getragenen Auf-
tragsberatungsstellen vor (PQ-Stellen). Die Industrie- 
und Handelskammer Wiesbaden führt für die Länder 
Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland ein amtliches 
Verzeichnis für präqualifizierte Unternehmen nach 
§ 35 Abs. 6 UVgO. 
  
6.4  
Scientology-Schutzerklärung 
  
Zur Abwehr von Einflüssen der Organisation „Sciento-
logy“ im Bereich des öffentlichen Dienstes ist bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge über Beratungs- und 
Schulungsleistungen die folgende Erklärung zu verlan-
gen: 
  
 „Das Beratungs- und Schulungsunternehmen ver-
pflichtet sich sicherzustellen, dass die zur Erfüllung des 
Auftrags eingesetzten Personen nicht die „Technologie 
von L. Ron Hubbard“ anwenden, lehren oder in  
 

 
 
 
 
 

sonstiger Weise verbreiten. Bei einem Verstoß ist der 
öffentliche Auftraggeber berechtigt, den Vertrag aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündi-
gen. Weitergehende Rechte bleiben unberührt. 
  
 
Ort, Datum,                        Unterschrift/Firmenstem-
pel.“ 
  
Die Erklärung ist zusammen mit dem Angebot abzuge-
ben, anderenfalls ist das Angebot gegebenenfalls nach 
§ 42 Abs. 1 Nr. 2 UVgO auszuschließen. 
  
7  
Beteiligung der mittelständischen Wirtschaft 
  
Um eine ausgewogene Unternehmensstruktur zu er-
halten und zu stärken, eine möglichst breite Streuung 
mittelstandsgeeigneter öffentlicher Aufträge zu errei-
chen sowie Wettbewerbsnachteile der mittelständi-
schen Wirtschaft gegenüber großen Unternehmen aus-
zugleichen, ist bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
wie folgt zu verfahren: 
  
7.1  
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
  
Für die Zuordnung von Unternehmen der Industrie, des 
Handwerks, des Handels und des Dienstleistungsge-
werbes zu den kleinen und mittleren Unternehmen 
sind die in der nachfolgenden Tabelle genannten quan-
titativen Kriterien (KMU-Definition1) zugrunde zu le-
gen. 

  
  
 
 
 

Kriterium Kriterium 1 Kriterium 2 Kriterium 3 
    

Unternehmenstyp Anzahl Beschäftigte Jahresumsatz oder Jahresbi-
lanzsumme 

Zugehörigkeit zu anderen 
Unternehmen 

Kleinstunternehmen < 10 
Umsatz:  
≤ 2 Mio. EUR oder Bilanz-
summe: ≤ 2 Mio. EUR Zugehörigkeit zu keiner 

Gruppe verbundener Un-
ternehmen oder Zugehö-
rigkeit zu einer Gruppe ver-
bundener Unternehmen, 
die die Voraussetzungen 
von 1 und 2 erfüllt. 

Kleine Unternehmen < 50 
Umsatz:  
≤ 10 Mio. EUR oder Bilanz-
summe: ≤ 10 Mio. EUR 

Mittlere Unternehmen < 250 
Umsatz:  
≤ 50 Mio. EUR oder Bilanz-
summe: ≤ 43 Mio. EUR 
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Demnach dürfen die Anzahl der Beschäftigten 249 und 
der Jahresumsatz 50 Mio. Euro oder die Jahresbilanz-
summe 43 Mio. Euro nicht überschreiten. Zudem muss 
ein Unternehmen von Großunternehmen in dem Sinne 
unabhängig sein, dass sich weniger als 25 v. H. des Ka-
pitals oder der Stimmanteile im Eigentum eines oder 
mehrerer Unternehmen befinden, die dieser KMU-De-
finition nicht entsprechen. 
  
7.2  
Vergabeverfahren und Bedingungen 
  
7.2.1  
Teilnahme am Wettbewerb 
  
Die Teilnahme kleiner und mittlerer Unternehmen am 
Wettbewerb soll insbesondere dadurch sichergestellt 
werden, dass der Vergabe regelmäßig eine öffentliche 
Ausschreibung oder eine beschränkte Ausschreibung 
mit Teilnahmewettbewerb vorausgeht (vgl. § 55 Abs. 1 
LHO und § 22 Abs. 1 GemHVO). 
  
Bei beschränkter Ausschreibung ohne Teilnahmewett-
bewerb und bei Verhandlungsvergabe oder freihändi-
ger Vergabe sind regelmäßig auch kleine und mittlere 
Unternehmen in angemessenem Umfang zur Ange-
botsabgabe aufzufordern. Im Interesse eines funktio-
nierenden Wettbewerbs sollen die Unternehmen, die 
zur Abgabe eines Angebots aufgefordert werden, mög-
lichst gewechselt werden. 
  
7.2.2  
Beteiligung von Bewerber- und Bietergemeinschaften 
  
Unternehmen haben die Möglichkeit, sich zu einer Be-
werber- oder Bietergemeinschaft zusammenzuschlie-
ßen und ein gemeinsames Angebot abzugeben. Dies 
kann beispielsweise dann sinnvoll sein, wenn es den je-
weiligen Unternehmen aus tatsächlichen oder wirt-
schaftlichen Gründen nicht möglich ist, sich als selbst-
ständige Anbieter dem Wettbewerb zu stellen und sie 
erst durch ein gemeinsames Auftreten zur Teilnahme 
an der Ausschreibung befähigt werden. 
  
Die Teilnahme von Bewerber- und Bietergemeinschaf-
ten an Ausschreibungen ist unter den gleichen Bedin-
gungen wie solche von einzelnen Bewerbern und Bie-
tern zuzulassen. Bestehende Arbeitsgemeinschaften 
mittelständischer Unternehmen sollen zur Angebots-
abgabe aufgefordert werden. 
  
Bewerber- oder Bietergemeinschaften haben im Teil-
nahmeantrag oder im Angebot jeweils die Mitglieder 
sowie eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigte Person 

für den Abschluss und die Durchführung des Vertrages 
zu benennen. 
  
In die Vergabeunterlagen ist folgende Regelung aufzu-
nehmen: 
  
„In Verträgen zwischen Mitgliedern von Arbeitsge-
meinschaften, die sich sowohl aus Unternehmen 
nach Nummer 7.1 der Verwaltungsvorschrift über das 
Öffentliche Auftragswesen in Rheinland-Pfalz als auch 
aus anderen Unternehmen zusammensetzen, dürfen 
kleine und mittlere Unternehmen nicht benachteiligt 
werden. Die Verträge sind dem öffentlichen Auftragge-
ber auf Verlangen vorzulegen.“ 
  
Die Bildung einer Bewerber- und Bietergemeinschaft 
kann im Einzelfall aus kartellrechtlichen Gründen prob-
lematisch sein. So kann eine Bewerber- und Bieterge-
meinschaft unter Berücksichtigung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit vom Vergabeverfahren ausge-
schlossen werden, wenn mit ihrer Bildung eine Verhin-
derung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbe-
werbs bezweckt oder bewirkt wird (vgl. § 124 Abs. 1 
Nr. 4 GWB). 
  
7.2.3  
Teil- und Fachlosvergabe 
  
Die Ausschreibungen für Lieferungen und Leistungen 
sind, soweit es die zu erstellende Lieferung oder Leis-
tung zulässt, durch Bildung von Teil- und Fachlosen so 
zu gestalten, dass sich kleine und mittlere Unterneh-
men an der Angebotsabgabe beteiligen können (§ 22 
UVgO, § 5 Abs. 2 VOB/A). 
  
Bauleistungen sind grundsätzlich in Lose aufzuteilen 
und nach Losen zu vergeben (Teillose). Bauleistungen 
verschiedener Handwerks- oder Gewerbezweige sind 
in der Regel nach Fachgebieten oder Gewerbezweigen 
getrennt zu vergeben (Fachlose). Die zusammenge-
fasste Vergabe eines öffentlichen Auftrags, der aus 
mehreren Losen besteht, ist möglich, wenn wirtschaft-
liche oder technische Gründe dies erfordern. 
  
Bei der Bestimmung der Losgröße sind die Besonder-
heiten der jeweiligen Branche, der die Lieferung oder 
die zu erbringende Leistung überwiegend zuzurechnen 
ist, zu berücksichtigen. Hierzu stellt das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie (BMWi) auf seiner 
Internetseite ein Onlineberechnungswerkzeug und ei-
nen dazu gehörigen Leitfaden zur Verfügung 
(https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirt-
schaft/vergabeverfahren.html). 
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7.2.4  
Zahlung an Nachunternehmen 
  
Unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 6 VOB/B sol-
len im Interesse kleiner und mittlerer Unternehmen 
Zahlungen unmittelbar an Nachunternehmen geleistet 
werden. 
  
7.2.5  
Kosten und Vergütung 
  
Für die Bearbeitung des Angebots werden keine Kosten 
erstattet. Verlangt jedoch der öffentliche Auftragge-
ber, dass Bieter Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, Berech-
nungen und andere vergleichbare Unterlagen ausar-
beiten, insbesondere in den Fällen der Leistungsbe-
schreibung mit Leistungsprogramm und der funktiona-
len Leistungsbeschreibung, so ist einheitlich für alle 
Bieter in der Ausschreibung eine angemessene Ent-
schädigung festzusetzen. 
  
7.2.6  
Bindefrist bei wirtschaftlich bedeutsamen öffentlichen 
Aufträgen 
  
Bei wirtschaftlich bedeutsamen öffentlichen Aufträgen 
über Bauleistungen im Sinne von § 2 Abs. 1 der Landes-
verordnung über die Nachprüfung von Vergabeverfah-
ren durch Vergabeprüfstellen soll eine längere Binde-
frist als 50 Kalendertage nur in begründeten Fällen fest-
gesetzt werden. 
  
7.3  
General- und Totalübernehmer, General- und Totalun-
ternehmer, Hauptunternehmer, Nachunternehmer 
  
7.3.1  
General- und Totalübernehmer 
  
Die Vergabe von Bauleistungen an General- und Total-
übernehmer ist nicht zulässig. 
  
Generalübernehmer sind solche Unternehmen, die 
mehrere oder alle Bauleistungen übernehmen, selbst 
aber keine Bauleistung gewerbsmäßig erbringen. To-
talübernehmer übernehmen neben den Bauleistungen 
auch Planungsleistungen, ohne selbst diese Leistungen 
zu erbringen. 
  
Baubetreuungsunternehmen dürfen mit der Planung, 
Koordinierung und Finanzierung nur beauftragt wer-
den, wenn 
  
a)  

baufachliche, technische, personelle oder organisatori-
sche Gründe dies erfordern, 
  
b)  
dem öffentlichen Auftraggeber alle wichtigen Entschei-
dungen, insbesondere über Planungs- und Vergabean-
gelegenheiten (z. B. Wahl des Vergabeverfahrens, Aus-
wahl der Bewerber oder Bieter, Zuschlagserteilung), 
vorbehalten bleiben und 
  
c)  
das Unternehmen verpflichtet wird, die für den öffent-
lichen Auftraggeber geltenden Vorschriften zu beach-
ten. 
  
7.3.2  
General- und Totalunternehmer 
  
Die Auftragsvergabe an General- und Totalunterneh-
mer ist nur zulässig, wenn wirtschaftliche oder techni-
sche Gründe eine Gesamtlosvergabe erfordern. Dies ist 
durch den öffentlichen Auftraggeber im Rahmen einer 
einzelfallbezogenen Interessenabwägung festzustellen 
und entsprechend zu dokumentieren. 
  
Generalunternehmer sind solche Hauptauftragneh-
mer, die sämtliche für die Herstellung eines Bauwerks 
erforderlichen Bauleistungen zu erbringen haben und 
wesentliche Teile hiervon selbst ausführen. Totalunter-
nehmer übernehmen neben den Bauleistungen auch 
Planungsleistungen. 
  
Ein General- und Totalunternehmer, der keinen we-
sentlichen Teil der Bauleistung selbst erbringt, steht 
dem General- und Totalübernehmer gleich (vgl. Num-
mer 7.3.1). 
  
7.3.3  
Hauptunternehmer, Nachunternehmer 
  
Im Falle der Weitervergabe von Aufträgen an Nachun-
ternehmer ist in den Vergabeunterlagen stets vorzuse-
hen, dass der Auftragnehmer (Hauptunternehmer) 
  
a)  
bei der Einholung von Angeboten für Nachunterneh-
meraufträge nach wettbewerblichen Gesichtspunkten 
verfährt und dabei kleinere und mittlere Unternehmen 
nicht benachteiligt, 
  
b)  
rechtzeitig vor der Übertragung Namen und Anschrif-
ten der Nachunternehmer sowie deren Berufsgenos-
senschaften mitzuteilen hat, 



Materialien 
 

36 

 c)  
nur solche Nachunternehmer beauftragen darf, die die 
gewerbe- und handwerksrechtlichen Voraussetzungen 
für die Ausführung des zu vergebenden Unterauftrages 
erfüllen, 
  
d)  
den Nachunternehmer davon in Kenntnis setzt, dass 
seine Leistung der Erfüllung eines öffentlichen Auftra-
ges dient und 
  
e)  
auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers die Ein-
haltung vorstehender Verpflichtungen sowie Art und 
Umfang der zur Weitervergabe vorgesehenen Leistun-
gen nachzuweisen hat. 
  
7.4  
Handwerk 
  
Da handwerkliche Leistungen auch in Ausführung öf-
fentlicher Aufträge nur von Auftragnehmern erbracht 
werden dürfen, die in die Handwerksrolle oder in das 
Verzeichnis der Inhaber eines Betriebes eines zulas-
sungspflichtigen Handwerks oder eines handwerksähn-
lichen Gewerbes eingetragen sind, ist in Zweifelsfällen 
die Vorlage der Handwerkskarte zu verlangen oder die 
Eintragung bei der zuständigen Handwerkskammer ab-
zufragen. Unberührt hiervon bleibt die Beteiligung von 
Unternehmen, die bei der Industrie- und Handelskam-
mer registriert sind, ferner von Neben- und Hilfsbetrie-
ben im Sinne der Handwerksordnung sowie von aus-
ländischen Betrieben, die in das Berufsregister ihres 
Sitzes oder Wohnsitzes eingetragen sind. 
  
7.5  
Ergänzende Bestimmungen bei freiberuflichen Leistun-
gen 
  
Den kleinen und mittleren Unternehmen gleichgestellt 
sind die freiberuflich Tätigen, deren Jahresumsatz ei-
nen Betrag von 2,5 Mio. Euro nicht übersteigt. Bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge über freiberufliche Leis-
tungen ist zu beachten, dass 
  
a)  
sich Angehörige dieser Berufe nur unter Einhaltung ih-
rer Berufsordnungen und gesetzlichen Honorarord-
nungen um Aufträge bewerben dürfen, 
  
b)  
kleinere Büroorganisationen und Berufsanfänger ange-
messen beteiligt werden. 
  

Es ist besonders zu berücksichtigen, dass die Vergabe 
von Leistungen, die eine technische, gutachterliche, 
künstlerische oder gestalterische Ausführung erfor-
dern, auch nach dem Gesichtspunkt eines Leistungs-
wettbewerbs erfolgt. 
  
7.6  
Vorbereitung und Abwicklung von Vergabeverfahren 
durch Dritte 
  
Die Nummern 7.1 bis 7.5 sind von den öffentlichen 
Auftraggebern auch dann anzuwenden, wenn diese 
Dritte mit der Vorbereitung und Abwicklung der 
Vergabe von Lieferungen und Leistungen – bei Bauvor-
haben z. B. freiberufliche Architekten oder Ingenieure, 
Sonderfachleute, Baubetreuungsunternehmen usw. – 
beauftragen. Dies ist durch vertragliche Vereinbarun-
gen mit den beauftragten Dritten sicherzustellen. 
  
7.7  
Einhaltung von Preisvorschriften (Nummer 3.5 Buchst. 
e) 
  
Bei Aufträgen, die ohne Ausschreibung vergeben wer-
den sollen oder bei denen sich auf eine Ausschreibung 
nur ein Unternehmen gemeldet hat, kann die für den 
Auftragnehmer zuständige Preisüberwachungsstelle 
eingeschaltet werden. 
  
8  
Strategische Beschaffung 
  
8.1  
Allgemeine Grundsätze 
  
In Wahrnehmung seiner verfassungsrechtlichen Auf-
gabe, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, 
müssen das Land und seine Untergliederungen im Rah-
men von Beschaffungen und der Vergabe öffentlicher 
Aufträge mit gutem Beispiel vorangehen und eine Vor-
bildfunktion übernehmen. Das Vergaberecht bietet 
verschiedene Anknüpfungspunkte zur Berücksichti-
gung strategischer Aspekte im Rahmen des Beschaf-
fungsprozesses, die sich gegenseitig ergänzen können. 
  
Die öffentlichen Auftraggeber legen im Rahmen ihres 
Leistungsbestimmungsrechts fest, welche Produkte 
und Leistungen sie beschaffen möchten. Dies schließt 
die Bestimmung der Eignungs- und Zuschlagskriterien 
sowie der Auftragsdurchführung grundsätzlich mit ein. 
  
In allen Phasen einer Beschaffung, von der Definition 
der Leistung über die Festlegung von Eignungs- und Zu-
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schlagskriterien bis hin zur Vorgabe von Ausführungs-
bedingungen können qualitative, soziale, umweltbezo-
gene oder innovative Aspekte einbezogen werden. 
  
Bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung können 
sich die öffentlichen Auftraggeber auch auf den Pro-
zess oder die Methode zur Herstellung oder Erbringung 
der Leistung oder auf ein anderes Stadium im Lebens-
zyklus des Auftragsgegenstands einschließlich der Pro-
duktions- und Lieferkette beziehen, auch wenn derar-
tige Faktoren keine materiellen Bestandteile der Leis-
tung sind. Solche Merkmale müssen mit dem Auftrags-
gegenstand in Verbindung stehen und zu dessen Wert 
und den Beschaffungszielen verhältnismäßig sein. 
  
8.2  
Nachhaltige Beschaffung 
  
Die „Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung“ 
beim Beschaffungsamt des Bundesministeriums des In-
nern (KNB) ist das zentrale Portal für öffentliche Auf-
traggeber für die Berücksichtigung von Kriterien der 
Nachhaltigkeit bei ihren Beschaffungsvorhaben 
(https://www.nachhaltigebeschaffung.info/DE). Es un-
terstützt die Vergabestellen des Bundes, der Länder 
und Kommunen beim Informationsaustausch und stellt 
Informationen und konkrete Handlungshilfen sowie 
Beratungen über E-Mail, Telefonhotline oder auch vor 
Ort zur Verfügung. 
  
Umfangreiche Informationen zur nachhaltigen öffentli-
chen Beschaffung in allen Phasen eines Vergabeverfah-
rens bietet auch das Webportal „Kompass Nachhaltig-
keit“ (https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/), das 
im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung und in Kooperation 
mit der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung 
aufgebaut wurde. 
  
8.3  
Innovative Beschaffung 
  
Für innovative Beschaffungen betreibt das BMWi ge-
meinsam mit dem Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik e. V. das Kompetenzzentrum Inno-
vative Beschaffung (https://www.koinno-
bmwi.de/koinno/). Es ist die Anlaufstelle bei allen Fra-
gen rund um das Thema innovative öffentliche Be-
schaffung und unterstützt öffentliche Auftraggeber 
durch Informationsmaterial, Praxisbeispiele, Veranstal-
tungen sowie kostenfreie Einzelfallberatungen bei der 
Ausrichtung innovationsorientierter Beschaffungspro-
zesse. 
  

8.4  
Energieeffiziente Beschaffung 
  
Zur angemessenen Berücksichtigung von Aspekten des 
Umwelt- und des Klimaschutzes können sich die öffent-
lichen Auftraggeber im Hinblick auf die Energieeffizienz 
an der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Beschaf-
fung energieeffizienter Leistungen (AVV-EnEff) des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 
18. Mai 2020 (BAnz AT 26.05.2020 B1) in der jeweils 
geltenden Fassung orientieren. 
  
8.5  
Gütezeichen 
  
Ein besonders wirksames Mittel für eine strategische 
Beschaffung kann die Nutzung von Gütezeichen sein. 
Der öffentliche Auftraggeber kann als Beleg dafür, dass 
eine Leistung bestimmten in der Leistungsbeschrei-
bung geforderten Merkmalen entspricht, die Vorlage 
von Gütezeichen, Zertifikaten oder Siegeln nach Maß-
gabe des § 24 UVgO oder § 7 a Abs. 5 VOB/A verlangen. 
Über Inhalt, Anforderungen und Bedeutung solcher 
Nachweise informiert die Internetplattform „Kompass 
Nachhaltigkeit“ (https://www.kompass-nachhaltig-
keit.de/guetezeichen/). 
  
9  
Berücksichtigung der IAO-Kernarbeitsnormen 
  
9.1  
Grundsätze zur Berücksichtigung internationaler Ar-
beitsstandards 
  
Eine verantwortliche Vergabe schließt die Berücksich-
tigung der sozialen Bedingungen der Menschen, die an 
der Herstellung des Auftragsgegenstandes beteiligt 
sind, ein. Bei der Vergabe von Bau-, Liefer- oder Dienst-
leistungen ist darauf hinzuwirken, dass keine Leistun-
gen Gegenstand des Auftrags sind, die unter Missach-
tung der in den Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) festgelegten Mindeststan-
dards gewonnen oder hergestellt worden sind. Dies gilt 
insbesondere, sofern eine oder mehrere der folgenden 
Warengruppen und Artikel Gegenstand der Leistung ist 
oder sind, falls diese in Afrika, Asien oder Lateiname-
rika hergestellt oder bearbeitet wurden: 
  
1.  
Textilwaren, insbesondere Bekleidung, Sportbeklei-
dung, Stoffe, Wäsche, Bettwaren einschließlich Matrat-
zen, Handtücher und Gardinen, 
  
2.  
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Naturstein, soweit nicht die Verwendung gebrauchter 
Materialien beabsichtigt ist, 
  
3.  
Agrarerzeugnisse, insbesondere Tee, Kaffee, Kakaopro-
dukte einschließlich Schokolade, Rohrzucker, Früchte 
sowie daraus hergestellte Säfte und andere Erzeug-
nisse, Gewürze, Öle, Nüsse und Reis, 
  
4.  
Schnittblumen, 
  
5.  
Spielwaren und Sportbälle, 
  
6.  
Holzwaren, 
  
7.  
Lederwaren und Gerbprodukte. 
  
Zu den international anerkannten Grundprinzipien der 
Internationalen Arbeitsorganisation zählen die folgen-
den acht Übereinkommen: 
  
a)  
Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- oder Pflichtar-
beit vom 28. Juni 1930 (BGBl. 1956 II S. 640, 641), 
  
b)  
Übereinkommen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit 
und den Schutz des Vereinigungsrechtes vom 9. Juli 
1948 (BGBl. 1956 II S. 2072, 2073), 
  
c)  
Übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung der 
Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes 
zu Kollektivverhandlungen vom 1. Juli 1949 (BGBl. 1955 
II S. 1122, 1123), 
  
d)  
Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Ent-
gelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für 
gleichwertige Arbeit vom 29. Juni 1951 (BGBl. 1956 II 
S. 23, 24), 
  
e)  
Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaffung der 
Zwangsarbeit vom 25. Juni 1957 (BGBl. 1959 II S. 441, 
442), 
  
f)  

Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminierung in 
Beschäftigung und Beruf vom 25. Juni 1958 (BGBl. 1961 
II S. 97, 98), 
  
g)  
Übereinkommen Nr. 138 über das Mindestalter für die 
Zulassung zur Beschäftigung vom 26. Juni 1973 (BGBl. 
1976 II S. 201, 202), 
  
h)  
Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot und unver-
zügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 
II S. 1290, 1291). 
  
Besonderes Augenmerk ist dabei auf den Ausschluss 
ausbeuterischer Kinderarbeit als vordringlicher Auf-
gabe der Mitgliedstaaten der IAO zu legen (Num-
mer 9.2). 
  
Im Rahmen der geltenden Vergaberechtsordnung kön-
nen Anforderungen, die dem Schutz von in die Liefer-
kette eingebundenen Beschäftigten auch im Ausland 
dienen, durch eine geeignete Bestimmung des Leis-
tungsgegenstandes oder die Aufnahme zusätzlicher 
Bedingungen an die Auftragsdurchführung gestellt 
werden. Zu praktischen Hilfestellungen und Beratung 
für eine nachhaltige Beschaffung wird auf Num-
mer 8.2 und 8.5 hingewiesen. 
  
9.2  
Nichtberücksichtigung von Produkten aus ausbeuteri-
scher Kinderarbeit im Sinne des IAO-Übereinkommens 
Nr. 182 
  
9.2.1  
IAO-Übereinkommen Nr. 182 
  
Das Übereinkommen Nr. 182 der IAO vom 17. Juni 
1999 verpflichtet jeden Mitgliedstaat, der dieses Über-
einkommen ratifiziert hat, unverzügliche und wirksame 
Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass die 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit vordringlich ver-
boten und beseitigt werden. Es ist für die Bundesre-
publik Deutschland am 18. April 2003 in Kraft getreten 
(Bek. vom 28. Juni 2002, BGBl. II S. 2352) und wird auf 
nationaler Ebene durch entsprechende Vorschriften 
zum Jugendarbeitsschutz vollzogen. 
  
Der öffentliche Auftraggeber achtet darüber hinaus bei 
seiner Beschaffung darauf, dass bei der Herstellung 
oder Bearbeitung der entsprechenden Produkte weder 
gegen die nationalen Jugendarbeitsschutzgesetze ver-
stoßen wird noch gegen Normen, die außerhalb des 
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Geltungsbereichs des Grundgesetzes zur Umsetzung 
des IAO-Übereinkommens Nr. 182 erlassen wurden 
oder die sonst dem Schutz vor ausbeuterischer Kinder-
arbeit dienen (vgl. § 2 a LTTG). 
  
9.2.2  
Eigenerklärung 
  
Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ist in begründe-
ten Fällen eine Eigenerklärung zu verlangen, dass bei 
der Ausführung des Auftrags nur Produkte Berücksich-
tigung finden, die ohne ausbeuterische Kinderarbeit im 
Sinne des IAO-Übereinkommens Nr. 182 über die 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit hergestellt oder 
bearbeitet wurden, beziehungsweise die Zusicherung, 
dass das Unternehmen, seine Lieferanten und deren 
Nachunternehmer aktive und zielführende Maßnah-
men eingeleitet haben, um ausbeuterische Kinderar-
beit im Sinne des IAO-Übereinkommens Nr. 182 bei der 
Herstellung oder Bearbeitung der zu liefernden Pro-
dukte auszuschließen. Der öffentliche Auftraggeber 
kann in der Leistungsbeschreibung entsprechende Gü-
tezeichen (vgl. Nummer 8.5) vorgeben. Im Übrigen ist 
das in der Anlage beigefügte Muster zu verwenden. 
  
Die Erklärung wird bei Annahme des Angebots Ver-
tragsbestandteil. Eigenerklärungen kommen derzeit 
insbesondere bei den unter Nummer 9.1 Abs. 1 
Satz 3 bezeichneten Warengruppen und Artikeln in Be-
tracht. 
  
Die Nichtabgabe der Erklärung oder die Abgabe einer 
wissentlich oder vorwerfbar falschen Erklärung hat den 
Ausschluss von dem laufenden Vergabeverfahren zur 
Folge. 
  
Erweist sich nach Vertragsschluss, dass eine wissentlich 
oder vorwerfbar falsche Erklärung abgegeben oder ge-
gen mit der Erklärung eingegangene Verpflichtungen 
verstoßen wurde, so sollen Verträge nach VOL/B oder 
VOB/B in der Regel aus wichtigem Grund ohne Einhal-
tung einer Frist gekündigt werden. 
  
9.3  
Berücksichtigung weiterer IAO-Kernarbeitsnormen 
  
In geeigneten Fällen sind bei der Vergabe auch die sich 
aus den weiteren Kernarbeitsnormen ergebenden so-
zialen Anforderungen im Rahmen der Lieferkette zu 
beachten. Eine entsprechende Prüfung ist insbeson-
dere bei den unter Nummer 9.1 Abs. 1 Satz 3genann-
ten Warengruppen und Artikeln veranlasst. 
  

Die im jeweiligen Fall gestellten Anforderungen müs-
sen den Auftragsgegenstand betreffen oder mit ihm in 
einem sachlichen Zusammenhang stehen. Ihre Erfül-
lung darf für die Bewerber oder Bieter nicht unverhält-
nismäßig oder unzumutbar sein. Sie müssen in der Leis-
tungsbeschreibung hinreichend klar gefasst sein (Be-
stimmtheit) und mit Anforderungen verbunden wer-
den, die eine effektive Nachprüfung der Richtigkeit der 
in den Angeboten enthaltenen Angaben erlauben 
(Prüfbarkeit). 
  
9.4  
Vergabe durch andere Stellen 
  
Den kommunalen und den landeseigenen Unterneh-
men in privater Rechtsform sowie den Unternehmen 
mit Landesbeteiligung wird empfohlen, entsprechend 
den vorstehenden Regelungen zu verfahren. 
  
10  
Barrierefreie Beschaffung, Berücksichtigung von Werk-
stätten für behinderte Menschen, Blindenwerkstätten 
und Inklusionsbetrieben 
  
10.1  
Anforderungen an die Barrierefreiheit 
  
Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sind die Anforde-
rungen der Barrierefreiheit nach dem Landesgesetz zur 
Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen für 
Menschen mit Behinderungen vom 16. Dezember 2002 
(GVBI. S. 481, BS 87-1) in der jeweils geltenden Fassung 
im Rahmen verfügbarer Mittel, wo immer dies sinnvoll 
ist, zu berücksichtigen. Die auf die jeweilige Vergabe 
anzupassenden technischen Spezifikationen sind klar 
festzulegen, sodass alle Bewerber oder Bieter wissen, 
was die Anforderungen des öffentlichen Auftraggebers 
umfassen. 
  
Praktische Hilfestellungen und Formulierungshilfen für 
die Leistungsbeschreibung sind im Internet un-
ter www.barrierefrei.rlp.deabrufbar. 
  
10.2  
Vorbehaltene Aufträge 
  
Öffentliche Auftraggeber können die Teilnahme an 
Vergabeverfahren Werkstätten für Menschen mit Be-
hinderungen und Unternehmen vorbehalten, deren 
Hauptzweck die soziale und berufliche Integration von 
Menschen mit Behinderungen oder von benachteilig-
ten Personen ist (Sozialunternehmen), oder bestim-
men, dass öffentliche Aufträge im Rahmen von Pro-
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grammen mit geschützten Beschäftigungsverhältnis-
sen durchzuführen sind. Voraussetzung ist, dass min-
destens 30 v. H. der in diesen Werkstätten oder Unter-
nehmen Beschäftigten Menschen mit Behinderungen 
oder benachteiligte Personen sind (vgl. auch § 118 
GWB, § 1 Abs. 3 UVgO). 
  
Die Ausschreibung kann ausschließlich auf anerkannte 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und 
Blindenwerkstätten oder Sozialunternehmen be-
schränkt werden. Zu den Sozialunternehmen zählen 
auch Inklusionsbetriebe nach § 215 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB IX) vom 23. Dezember 
2016 (BGBl. I S. 3234) in der jeweils geltenden Fassung. 
Bei öffentlichen Aufträgen unterhalb der EU-Schwel-
lenwerte ist eine Verhandlungsvergabe (§ 8 Abs. 4 
Nr. 16 Buchst. a UVgO) oder eine freihändige Vergabe 
(§ 3 Nr. 3 VOB/A) zulässig. 
  
10.3  
Bevorzugungsregelung nach dem Sozialgesetzbuch IX 
  
10.3.1  
Bevorzugte Unternehmen 
  
Öffentliche Aufträge, die von anerkannten Werkstät-
ten für behinderte Menschen (§ 219 Abs. 1 SGB IX) 
oder Blindenwerkstätten ausgeführt werden können, 
werden bevorzugt diesen Werkstätten angeboten 
(§§ 224 und 226 SGB IX). Diese Bestimmung ist auch 
auf Inklusionsbetriebe im Sinne des § 215 SGB IX anzu-
wenden (§ 224 Abs. 2 SGB IX). Gleiches gilt für Einrich-
tungen anderer Staaten, die mit den vorgenannten 
deutschen Einrichtungen vergleichbar sind. 
  
Die nachfolgenden Bestimmungen gelten bis zum In-
krafttreten einer späteren Regelung durch allgemeine 
Verwaltungsvorschriften der Bundesregierung, die mit 
Zustimmung des Bundesrates erlassen werden (§ 224 
Abs. 1 Satz 2 SGB IX). 
  
10.3.2  
Nachweis der Bevorzugteneigenschaft 
  
Zum Nachweis der Bevorzugteneigenschaft ist den 
Vergabestellen auf Verlangen vorzulegen 
  
a)  
bei Werkstätten für behinderte Menschen die von der 
Bundesagentur für Arbeit nach § 225 SGB IX ausgespro-
chene Anerkennung und ein Auszug aus dem Verzeich-
nis der anerkannten Werkstätten für behinderte Men-
schen und deren Leistungsangebot, das bei der Bunde-

sagentur für Arbeit geführt wird; dabei genügen die be-
stehenden Anerkennungen im Sinne der §§ 5 und 13 
des durch Artikel 30 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes vom 7. 
September 2007 (BGBl. I S. 2246) mit Wirkung vom 14. 
September 2007 außer Kraft getretenen Blindenwa-
renvertriebsgesetzes vom 9. April 1965 (BGBl. I S. 311), 
weiterhin als Nachweis. 
  
b)  
bei Inklusionsbetrieben eine Bescheinigung des Lan-
desamts für Soziales, Jugend und Versorgung Rhein-
land-Pfalz über die Anerkennung als Inklusionsbetrieb 
im Sinne des § 215 SGB IX. 
  
Der Nachweis der Bevorzugteneigenschaft kann für 
Werkstätten für behinderte Menschen, Blindenwerk-
stätten, Inklusionsbetriebe und vergleichbare Einrich-
tungen in anderen Staaten durch eine entsprechende 
Bescheinigung einer Gerichts- oder Verwaltungsbe-
hörde des Ursprungs- oder Herkunftslands dieser Ein-
richtung erbracht werden. 
  
Wird eine solche Bescheinigung in dem betreffenden 
Land nicht ausgestellt, so kann sie durch eine eides-
stattliche Erklärung ersetzt werden, die die betref-
fende Einrichtung vor einer Gerichts- oder Verwal-
tungsbehörde, einem Notar oder jeder anderen befug-
ten Behörde des betreffenden Staates abgibt. In den 
Staaten, in denen es eine derartige eidesstattliche Er-
klärung nicht gibt, kann dies durch eine feierliche Erklä-
rung ersetzt werden. Die Echtheit der eidesstattlichen 
oder feierlichen Erklärung ist durch die zuständige Be-
hörde oder den Notar zu bescheinigen. 
  
Der Nachweis soll nicht älter als ein Jahr sein. 
  
Die Auftragsberatungsstelle Rheinland-Pfalz (Num-
mer 17.1) kann den Vergabestellen bevorzugte Unter-
nehmen benennen. Sie ist verpflichtet, auch Einrich-
tungen in anderen Staaten zu benennen, die ihr be-
kannt sind und die die Voraussetzungen dieser Num-
mer erfüllen. 
  
Im Internet ist ein Verzeichnis 
  
a)  
der anerkannten Werkstätten für behinderte Men-
schen unter www.arbeitsagentur.de und www.reha-
dat-wfbm.de 
  
b)  
der anerkannten Inklusionsbetriebe, insbesondere in 
Rheinland-Pfalz, unter www.rehadat-adressen.de 
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abrufbar. Die kostenfreie Datenbank REHADAT 
(www.rehadat.de) enthält umfangreiche Informatio-
nen zur beruflichen Rehabilitation und Eingliederung 
behinderter Menschen, unter anderem über das Leis-
tungsangebot der Werkstätten für behinderte Men-
schen und der Inklusionsbetriebe. 
  
10.3.3  
Inhalt der Bevorzugung 
  
Bei beschränkten Ausschreibungen und Verhandlungs-
vergaben oder freihändigen Vergaben sind regelmäßig 
auch die bevorzugten Unternehmen in angemessenem 
Umfang zur Angebotsabgabe mit aufzufordern. 
  
Ist das Angebot eines bevorzugten Bieters ebenso wirt-
schaftlich wie das ansonsten wirtschaftlichste Angebot 
eines nicht bevorzugten Bieters, so ist dem bevorzug-
ten Bieter der Zuschlag zu erteilen. 
  
Bei der Wertung der Angebote ist der von bevorzugten 
Unternehmen angebotene und zur Wertung herange-
zogene Preis 
  
a)  
bei anerkannten Werkstätten für behinderte Men-
schen und anerkannten Blindenwerkstätten mit einem 
Abschlag von 15 v. H., 
  
b)  
bei anerkannten Inklusionsbetrieben mit einem Ab-
schlag von 10 v. H. 
  
zu berücksichtigen. 
  
Falls das Angebot von einer Bietergemeinschaft abge-
geben wird, ist nur der Anteil zu berücksichtigen, den 
die bevorzugten Einrichtungen an dem Gesamtangebot 
der Arbeitsgemeinschaft haben. Die Vergabestellen ha-
ben in den Vergabeunterlagen darauf hinzuweisen, 
dass bei der Angebotsabgabe der Anteil der bevorzug-
ten Einrichtungen anzugeben ist. 
  
In jedem Fall, in dem dies nach Art und Menge der ge-
forderten Leistung zweckmäßig ist, soll der Auftrag in 
mehrere Lose aufgeteilt werden, damit sich auch kleine 
beziehungsweise mehrere der genannten Einrichtun-
gen um diese Aufträge bemühen und von den Aufträ-
gen profitieren können. Unwirtschaftliche Zersplitte-
rungen sind zu vermeiden. 
  
11  
Berücksichtigung von Ausbildungsbetrieben 
  

Bei der Wertung der Angebote ist im Rahmen der 
vergaberechtlichen Bestimmungen bei sonst wirt-
schaftlich gleichwertigen Angeboten dem Unterneh-
men bevorzugt der Zuschlag zu erteilen, das zum Zeit-
punkt der Ausschreibung im Verhältnis zu den mitbie-
tenden Unternehmen Ausbildungsplätze bereitstellt 
oder sich an der beruflichen Erstausbildung beteiligt. 
  
Die Voraussetzungen nach Absatz 1 sind auf gesonder-
tes Verlangen des öffentlichen Auftraggebers durch 
eine Eigenerklärung nachzuweisen. Eine Anwendung 
dieser Regelung ist ausgeschlossen, wenn eines der 
gleichwertigen Angebote von einem ausländischen Bie-
ter abgegeben wurde. Die Num-
mern 10.2 und 10.3 bleiben unberührt. Der öffentliche 
Auftraggeber hat hierauf in der Bekanntmachung oder 
in den Vergabeunterlagen hinzuweisen. 
 
 
12  
Berücksichtigung von Unternehmen mit Frauenförder-
maßnahmen 
  
Bei der Wertung der Angebote ist im Rahmen der 
vergaberechtlichen Bestimmungen bei sonst wirt-
schaftlich gleichwertigen Angeboten dem Unterneh-
men bevorzugt der Zuschlag zu erteilen, das zum Zeit-
punkt der Ausschreibung im Verhältnis zu den mitbie-
tenden Unternehmen umfassendere Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung von Frauen im Erwerbsle-
ben durchführt. 
  
Nummer 11 Abs. 2 gilt entsprechend. 
  
13  
Kommunikation (eVergabe) 
  
13.1  
Vergabeverfahren mithilfe elektronischer Mittel 
  
Für die Kommunikation zwischen öffentlichem Auftrag-
geber und Bietern oder Bewerbern in einem Vergabe-
verfahren gelten die einschlägigen Vergabeverfahrens-
ordnungen. Es wird empfohlen, alle Vergabeverfahren 
grundsätzlich mithilfe elektronischer Mittel durchzu-
führen. 
  
Vergabeverfahren über Liefer- und Dienstleistungsauf-
träge mit einem geschätzten Auftragswert bis 20.000 
Euro (ohne Umsatzsteuer) können bis zum 31. Mai 
2022 auch mittels einfacher E-Mail durchgeführt wer-
den. § 7 Abs. 4, § 39 Satz 1 und § 40 UVgO gelten inso-
weit nicht. 
  



Materialien 
 

42 

Der öffentliche Auftraggeber gibt in der Auftragsbe-
kanntmachung eine elektronische Adresse an, unter 
der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneinge-
schränkt, vollständig und direkt abgerufen werden 
können (§ 29 Abs. 1 UVgO; § 11 Abs. 3 VOB/A). Interes-
senten müssen die Vergabeunterlagen direkt ohne Re-
gistrierung herunterladen können. Eine freiwillige Re-
gistrierung ist möglich und zu empfehlen, damit inte-
ressierte Unternehmen über ergänzende Bieterinfor-
mationen unterrichtet werden können. Ohne Registrie-
rung müssen die Unternehmen selbst bemüht sein, sol-
che Informationen in Erfahrung zu bringen (Holschuld). 
  
13.2  
Nutzung des Vergabemarktplatzes (VMP) 
  
Die Vergabestellen der unmittelbaren Landesverwal-
tung und der landesunmittelbaren juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts im Sinne der Num-
mer 2.2.1 Buchst. a nutzen für die elektronische Durch-
führung öffentlicher Beschaffungen die Vergabeplatt-
form des Landes Rheinland-Pfalz als Vergabemarkt-
platz (VMP). Das den vorgenannten Nutzern des VMP 
optional zur Verfügung stehende Vergabemanage-
mentsystem (VMS) unterstützt die digitale rechtskon-
forme Abwicklung des gesamten internen arbeitsteili-
gen Vergabeprozesses. 
  
14  
Vergabedokumentation und Aufbewahrungspflichten 
  
14.1  
Mindestanforderungen an die Dokumentation 
  
Das Vergabeverfahren ist nach § 6 UVgO beziehungs-
weise § 20 VOB/A von Beginn an fortlaufend in Text-
form zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen 
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die 
Begründung der einzelnen Entscheidungen festgehal-
ten werden. 
  
14.2  
Aufbewahrung von Vergabeunterlagen 
  
Die Vergabeunterlagen (Dokumentation, Angebote, 
Teilnahmeanträge und ihre Anlagen) sind für mindes-
tens fünf Jahre nach Vorlage der Schlussrechnung auf-
zubewahren. Sonstige, z. B. zuwendungsrechtliche Auf-
bewahrungsfristen bleiben unberührt. 
  
15  
Abfragen aus dem Wettbewerbsregister 
  
15.1  

Einführung eines bundesweiten Wettbewerbsregisters 
  
Mit dem Gesetz zur Einrichtung und zum Betrieb eines 
Registers zum Schutz des Wettbewerbs um öffentliche 
Aufträge und Konzessionen (Wettbewerbsregisterge-
setz – WRegG) vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2739), ge-
ändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 18. Januar 
2021 (BGBl. I S. 2) wurde die Rechtsgrundlage für ein 
bundeseinheitliches Wettbewerbsregister geschaffen. 
Das Wettbewerbsregister wird beim Bundeskartellamt 
in Form einer elektronischen Datenbank geführt (§ 1 
Abs. 1 und 3 WRegG). Einzelheiten des Melde- und Ab-
frageverfahrens sind in der Wettbewerbsregisterver-
ordnung (WRegV) vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 809) 
geregelt. 
  
Das BMWi hat das Vorliegen der Voraussetzungen für 
die elektronische Datenübermittlung festzustellen und 
im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Die Melde-
pflichten durch die Strafverfolgungsbehörden und der 
Behörden, die zur Verfolgung von Ordnungswidrigkei-
ten berufen sind, werden nach Ablauf des Monats, der 
auf den Tag der Bekanntmachung durch das BMWi 
folgt, wirksam. Die Abfragepflichten der Auftraggeber 
beginnen sechs Monate nach Ablauf des Monats der 
Bekanntmachung (§ 12 WRegG). 
  
Sobald das Wettbewerbsregister nach § 6 WRegG ver-
pflichtend abzufragen ist, wird hierdurch die bisher be-
stehende Pflicht des öffentlichen Auftraggebers zur Ab-
frage beim Gewerbezentralregister bei öffentlichen 
Aufträgen mit einem Wert von mehr als 30.000 Euro 
nach § 21 Abs. 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes vom 23. Juli 2004 (BGBl. I S. 1842), zuletzt geän-
dert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 30. März 2021 
(BGBl. I S. 448), nach § 19 Abs. 3 des Mindestlohnge-
setzes vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 10. 
Juli 2020 (BGBl. I S. 1657), und nach § 21 Abs. 3 des Ar-
beitnehmer-Entsendegesetzes vom 20. April 2009 
(BGBl. I S. 799), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 10. Juli 2020 (BGBl. I S. 1657), ersetzt. Glei-
ches gilt für die Abfragepflicht nach Nummer 4.3.5 
Abs. 8 der Verwaltungsvorschrift „Korruptionspräven-
tion in der öffentlichen Verwaltung“. Für die Dauer von 
drei Jahren nach Inbetriebnahme des Wettbewerbsre-
gisters bleibt den öffentlichen Auftraggebern die Mög-
lichkeit erhalten, ergänzend auch das Gewerbezentral-
register abzufragen. 
  
15.2  
Aufgabe des Wettbewerbsregisters 
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Mit dem Wettbewerbsregister werden den öffentli-
chen Auftraggebern Informationen über Ausschluss-
gründe im Sinne der §§ 123 und 124 GWB zur Verfü-
gung gestellt. Die eintragungspflichtigen Rechtsver-
stöße sind in § 2 WRegG abschließend aufgezählt. Die 
Entscheidung über die Eintragung trifft die Registerbe-
hörde auf der Grundlage der meldepflichtigen Informa-
tionen, die ihr von den Strafverfolgungsbehörden und 
der zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zustän-
digen Behörden übermittelt werden. Eine Eintragung 
im Register wird entweder nach Ablauf der Eintra-
gungsfrist (§ 7 WRegG) oder vorzeitig nach einer erfolg-
reichen Selbstreinigung des Unternehmens (§ 8 
WRegG) wieder gelöscht. Die grundsätzlichen Anforde-
rungen an eine Selbstreinigung ergeben sich aus § 8 
Abs. 1 WRegG in Verbindung mit § 123 Abs. 4 Satz 2 
und § 125 Abs. 1 GWB. Nach § 6 Abs. 5 WRegG ent-
scheidet der öffentliche Auftraggeber in eigener Ver-
antwortung über den Ausschluss eines Unternehmens 
von einem Vergabeverfahren nach den §§ 123 bis 
125 GWB. Eine Registereintragung hat daher nicht au-
tomatisch einen Ausschluss vom Vergabeverfahren zur 
Folge. 
  
15.3  
Abfragepflicht, Abfragemöglichkeit 
  
Öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 GWB sind 
verpflichtet, vor Erteilung des Zuschlags in einem 
Vergabeverfahren mit einem geschätzten Auftragswert 
ab 30.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) das Wettbe-
werbsregister zu demjenigen Bieter, an den der öffent-
liche Auftraggeber den Auftrag zu vergeben beabsich-
tigt, abzufragen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 WRegG). Damit be-
steht grundsätzlich die Abfragepflicht oberhalb und un-
terhalb der EU-Schwellenwerte. Registerabfragen kön-
nen nur von öffentlichen Auftraggebern und nur im 
Rahmen von konkreten Vergabeverfahren vorgenom-
men werden. 
  
Bei Bietergemeinschaften betrifft die Abfragepflicht 
alle an der Bietergemeinschaft beteiligten Unterneh-
men. 
  
Eine Verpflichtung zur Abfrage besteht nicht bei Sach-
verhalten, für die das Vergaberecht Ausnahmen von 
der Anwendbarkeit des Vergaberechts vorsieht (§ 6 
Abs. 1 Satz 3 WRegG). Auf eine erneute Anfrage zu kon-
kreten Unternehmen kann verzichtet werden, wenn in-
nerhalb der letzten zwei Monate zu dem Unternehmen 
bereits eine Auskunft aus dem Wettbewerbsregister 
erteilt wurde (§ 6 Abs. 1 Satz 5 WRegG). 
  

Neben der Abfragepflicht besteht für öffentliche Auf-
traggeber und Konzessionsgeber im Sinne dieser Ver-
waltungsvorschrift die Möglichkeit, vor der Vergabe ei-
nes öffentlichen Auftrags oder einer Konzession auch 
unterhalb der jeweiligen Wertgrenzen das Wettbe-
werbsregister abzufragen (§ 6 Abs. 2 WRegG). 
  
16  
Vergabestatistik im Unterschwellenbereich 
  
16.1  
Pflicht zur Vergabestatistik, Berichtsstellen 
  
Nach § 2 Abs. 2 der Vergabestatistikverordnung (Verg-
StatVO) vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624, 691), geän-
dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2020 
(BGBl. I S. 674), sind alle öffentlichen Auftraggeber im 
Sinne des § 99 GWB bei der Vergabe eines öffentlichen 
Auftrags zur Übermittlung von Informationen über ver-
gebene Aufträge an das Statistische Bundesamt ver-
pflichtet, wenn 
  
a)  
der Auftragswert ohne Umsatzsteuer 25.000 Euro 
überschreitet (Bagatellgrenze), 
  
b)  
der Auftragswert den geltenden EU-Schwellenwert 
nach § 106 GWB unterschreitet, 
  
c)  
die Vergabe des öffentlichen Auftrags nach den jeweils 
maßgeblichen Vorgaben des Bundes oder der Länder 
vergabe- und haushaltsrechtlichen Verfahrensregeln 
unterliegt und 
  
d)  
der Auftrag im Übrigen unter die Regelungen des Teils 
4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
fallen würde. 
  
Zur Erfüllung seiner Statistikpflicht bestimmt der Auf-
traggeber eine Berichtsstelle. Er kann sich auch mehre-
rer Berichtsstellen bedienen. Berichtsstellen sind dieje-
nigen Stellen, die statistische Daten zu vergebenen öf-
fentlichen Aufträgen melden, die sie als Vergabe- oder 
Beschaffungsstelle selbst oder die sie im Auftrag ande-
rer Auftraggeber vergeben haben (§ 1 Abs. 1 Satz 3 
VergStatVO). Eine Berichtsstelle muss sich vorab beim 
Statistischen Bundesamt registrieren. 
  
16.2  
Form, Umfang und Frist der Datenübermittlung 
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Die Datenübermittlung im Unterschwellenbereich er-
folgt über ein elektronisches Verfahren. Dieses ermög-
licht den Auftraggebern sowohl automatisiert per Da-
tenschnittstelle aus einem IT-System beziehungsweise 
Fachverfahren (z. B. Vergabeplattformen auf Landes- 
oder Kommunalebene) als auch manuell über ein On-
line-Formular die Übermittlung der Informationen 
über vergebene Aufträge an das Statistische Bundes-
amt. 
  
Die Daten, die von der Berichtsstelle eines Auftragge-
bers nach Zuschlagserteilung im Rahmen der Vergabe 
eines öffentlichen Auftrags im Unterschwellenbereich 
dem Statistischen Bundesamt zu melden sind, ergeben 
sich aus Anlage 8 (zu § 3 Abs. 2) VergStatVO. Zu dem 
Merkmal „Nachhaltigkeitskriterien“ der Merkmal-
gruppe „Angaben zum Verfahren“ wird auf die nicht 
abschließenden Erläuterungen der Anlage 9 Verg-
StatVO hingewiesen. Öffentliche Auftraggeber können 
auch bei Unterschwellenvergaben freiwillig weitere 
Daten an das Statistische Bundesamt übermitteln (§ 3 
Abs. 3 VergStatVO). 
  
Die Daten sind innerhalb von 60 Tagen nach Zu-
schlagserteilung an das Statistische Bundesamt zu 
übermitteln (§ 1 Abs. 2 VergStatVO). 
  
17  
Beratungsstellen 
  
17.1  
Auftragsberatungsstelle 
  
Als Ansprechpartner für alle Vergabestellen des Bun-
des, der Länder und der Kommunen haben die Indust-
rie- und Handelskammern und die Handwerkskam-
mern in Rheinland-Pfalz mit Unterstützung des rhein-
land-pfälzischen Wirtschaftsministeriums die Auftrags-
beratungsstelle Rheinland-Pfalz eingerichtet. 
  
Aufgabe der Auftragsberatungsstelle Rheinland-Pfalz 
ist es, rheinland-pfälzische Unternehmen aus Industrie, 
Handel, Handwerk und Dienstleistung 
  
a)  
über das öffentliche Auftragswesen zu informieren und 
zu beraten, 
  
b)  
bei der Akquisition öffentlicher Aufträge zu unterstüt-
zen und 
  
c)  

auf Antrag für eine mögliche Beteiligung an beschränk-
ten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und 
Verhandlungsvergaben oder freihändigen Vergaben 
der öffentlichen Hand zu registrieren. 
  
Auf Anforderung von öffentlichen Auftraggebern be-
nennt die Auftragsberatungsstelle bei beschränkten 
Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und 
Verhandlungsvergaben oder freihändigen Vergaben ab 
Auftragswerten über 5.000 Euro fachkundige, leis-
tungsfähige und zuverlässige Unternehmen. 
  
Die Funktion der Auftragsberatungsstelle Rheinland-
Pfalz wird wahrgenommen vom: 
  
IHK/Hwk-Auftragsberatungscentre Rheinland-Pfalz  
 
Herzogenbuscher Straße 14  
 
54292 Trier  
 
Telefon: 0651/97567-16  
 
Internet: https://www.abc-rlp.de 
E-Mail: info@abc-rlp.de 
  
17.2  
VOB-Stelle 
  
17.2.1  
Sitz und Zusammensetzung 
  
Bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ist eine 
VOB-Stelle eingerichtet, bestehend aus einer Ge-
schäftsstelle und einem Ausschuss besonders erfahre-
ner Personen aus dem Bereich des Bauvergaberechts 
(VOB-Ausschuss). Grundlage ist die im Einvernehmen 
mit der Staatskanzlei und den Ministerien ergangene 
Anordnung des Ministeriums für Wirtschaft und Ver-
kehr vom 16. September 1978 (StAnz. S. 643) in der je-
weils geltenden Fassung. 
  
Die Anschrift der VOB-Stelle lautet: 
  
VOB-Stelle für Rheinland-Pfalz  
 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion  
 
Hohenfelder Straße 16  
 
56068 Koblenz  
 
Telefon: 0261/500818-3551 oder 3552  
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E-Mail: VOB-Stelle@add.rlp.de 
  
17.2.2  
Aufgaben und Befugnisse 
  
Die VOB-Stelle soll bei öffentlichen oder mit öffentli-
chen Mitteln geförderten Bauvorhaben 
  
a)  
allgemein darauf hinwirken, dass die Ausschreibungen 
und Vergaben den Bestimmungen des Bauvergabe-
rechts entsprechen, 
  
b)  
Mitteilungen über unzulässige Abweichungen von den 
Bestimmungen des Bauvergaberechts nachgehen und 
für eine möglichst rasche Klärung sorgen, 
  
c)  
Stellungnahmen abgeben, die sich auf die Prüfung und 
Feststellung unzulässiger Abweichungen von den Best-
immungen des Bauvergaberechts beschränken. 
  
Die VOB-Stelle hat gegenüber den Vergabestellen oder 
Aufsichtsbehörden keine Weisungsbefugnisse. Ihre 
Einschaltung hat keine Aussetzung des Vergabeverfah-
rens zur Folge. 
  
17.2.3  
Verfahren 
  
Die VOB-Stelle wird auf Antrag tätig. Die Geschäfts-
stelle klärt den Sachverhalt unverzüglich auf. Liegt ihr 
eine Angabe vor, die einen Verstoß gegen das Bau-
vergaberecht vermuten lässt, unterrichtet die Ge-
schäftsstelle hiervon die ausschreibende Stelle mit der 
Empfehlung, vor der Zuschlagserteilung die abschlie-
ßende Stellungnahme der VOB-Stelle abzuwarten. Die 
Aufsichtsbehörde ist gleichzeitig zu unterrichten. In 
einfachen Fällen soll die Geschäftsstelle gewünschte 
Auskünfte unverzüglich erteilen. 
  
Bei eindeutigen Verstößen gegen die Bestimmungen 
des Bauvergaberechts weist die Geschäftsstelle die 
ausschreibende Stelle unverzüglich auf den Verstoß 
hin. In schwierigen Fällen beruft die Geschäftsstelle 
den VOB-Ausschuss zur Beratung ein. Die Geschäfts-
stelle leitet ihre Stellungnahme oder die Stellung-
nahme des VOB-Ausschusses dem Betroffenen, der 
ausschreibenden Stelle und deren Aufsichtsbehörde 
zu. 
  
Wird das Bauvorhaben aus öffentlichen Mitteln geför-
dert, übersendet die Geschäftsstelle in diesen Fällen 

die Stellungnahme auch der zuständigen Bewilligungs-
behörde. Die Aufsichtsbehörde und die Bewilligungs-
behörde unterrichten die VOB-Geschäftsstelle über die 
von ihnen getroffenen Maßnahmen. 
  
Die Verbände und Selbstverwaltungsorganisationen 
der gewerblichen Wirtschaft sollen auf eine so recht-
zeitige Einschaltung der VOB-Stelle hinwirken, dass un-
terschiedliche Auffassungen über die Sach- und Rechts-
lage noch vor der Zuschlagserteilung ausgeräumt wer-
den können. 
  
Das Recht der Betroffenen, sich unmittelbar an die zu-
ständige Aufsichtsbehörde zu wenden oder ein Nach-
prüfungsverfahren einzuleiten, bleibt unberührt. Die 
Befassung der VOB-Stelle ist ausgeschlossen, sobald 
ein Vergabeverfahren zur Nachprüfung bei der Verga-
beprüfstelle nach der Landesverordnung über die 
Nachprüfung von Vergabeverfahren durch Vergabe-
prüfstellen anhängig ist. 
  
18  
Nachprüfungsstellen 
  
18.1  
Allgemeines 
  
Für die Überprüfung von Vergabeverfahren ab Errei-
chen der EU-Schwellenwerte können die Vergabekam-
mern angerufen werden. Das Nachprüfungsverfahren 
vor der Vergabekammer bestimmt sich nach Teil 4 Ka-
pitel 2 (§§ 155 ff.) des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen; ergänzend wird auf §§ 134 und 135 
GWB sowie auf die Landesverordnung über die Nach-
prüfungsbehörden für die Vergabe öffentlicher Auf-
träge und von Konzessionen vom 19. Januar 1999 
(GVBl. S. 18, BS 70-30) in der jeweils geltenden Fassung 
hingewiesen. Weitere Hinweise zum Verfahren sind 
dem Internetauftritt der Vergabekammer für Rhein-
land-Pfalz unter https://mwvlw.rlp.de/de/ministe-
rium/zugeordnete-institutionen/vergabekammer/ zu 
entnehmen. 
  
Das Vergaberecht im Unterschwellenbereich ist Teil 
des Haushaltsrechts und damit dem Verwaltungsin-
nenrecht zuzuordnen. Bietern und Bewerbern ist – an-
ders als im Oberschwellenbereich (§ 97 Abs. 6 GWB) – 
kein subjektiv einklagbares Recht eingeräumt. Den-
noch gibt es seit dem 1. Juni 2021 erstmals im Unter-
schwellenbereich eine strukturierte rechtsaufsichtliche 
Prüfung von Vergabeverfahren. So können mögliche 
Rechtsverstöße bei wirtschaftlich bedeutsamen öffent-
lichen Aufträgen vor die Vergabeprüfstelle gebracht 
werden. 
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 18.2  
Nachprüfung durch die Vergabeprüfstelle 
  
Die Nachprüfung von wirtschaftlich bedeutsamen öf-
fentlichen Aufträgen obliegt der landesweit zuständi-
gen Vergabeprüfstelle bei dem für die Angelegenhei-
ten des öffentlichen Auftragswesens zuständigen Mi-
nisterium. 
  
Die Kontaktdaten der Vergabeprüfstelle lauten: 
  
Vergabeprüfstelle beim  
 
Ministerium für Wirtschaft,  
 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau  
 
Stiftstraße 9  
 
55116 Mainz  
 
E-Mail: vergabepruefstelle@mwvlw.rlp.de 
  
Einzelheiten, insbesondere zu den Voraussetzungen, 
der Einleitung einer strukturierten Nachprüfung und 
der Entscheidung der Vergabeprüfstelle sowie zu den 
Kosten einer Nachprüfung ergeben sich aus § 7 a des 
Mittelstandsförderungsgesetzes in Verbindung mit der 
Landesverordnung über die Nachprüfung von Vergabe-
verfahren durch Vergabeprüfstellen. 
  
18.3  
Nachprüfung im Rahmen der allgemeinen Rechts- und 
Fachaufsicht 
  
Vergabeverfahren unterliegen grundsätzlich der 
Rechts- und Fachaufsicht, unabhängig von einer struk-
turierten Nachprüfung durch die Vergabeprüfstelle. 
Spezifische Vorgaben zur Rechts- und Fachaufsicht er-
geben sich aus § 3 der Landesverordnung über die 
Nachprüfung von Vergabeverfahren durch Vergabe-
prüfstellen. 
  
19  
Änderungen 
  
Die Verwaltungsvorschrift „Öffentliches Auftrags- und 
Beschaffungswesen in Rheinland-Pfalz“ vom 24. April 
2014 (MinBl. S. 48; 2020 S. 222) wird wie folgt geän-
dert: 
  
In der Überschrift werden die Worte „Auftrags- und“ 
gestrichen. 
  

Nummer 1 Abs. 1, die Nummern 2 bis 11.4, Num-
mer 21, 22.1, 23 und 25 sowie die Anlage werden ge-
strichen. 
  
Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der vorge-
nannten Änderungen angepasst. 
  
20  
Inkrafttreten, Übergangsregelungen 
  
Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Ausnahme 
von Nummer 5.1 am Tage nach der Veröffentlichung in 
Kraft. 
  
Nummer 5.1 tritt am 1. August 2022 in Kraft; für die Be-
schaffung preisgebundener Bücher ist bis 31. Juli 2022 
weiter nach Nummer 2.2 Abs. 3 der Verwaltungsvor-
schrift „Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen 
in Rheinland-Pfalz“ vom 24. April 2014 (MinBl. S. 48; 
2020 S. 222) zu verfahren. 
  
Vergabeverfahren, die vor Inkrafttreten dieser Verwal-
tungsvorschrift begonnen wurden, sind nach den bis-
her geltenden Bestimmungen zu beenden. 
 
Anlagen (nichtamtliches Verzeichnis) 
 
Anlage: Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von 
Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
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Nachrichten 
Bayernhafen, Neubeschaffung Container-
portalkrane erfolgreich gestartet 
  
Hinterlegter Text 
 
259215-2024 – Wettbewerb 
 
Deutschland – Containerkräne – Neubeschaffung Con-
tainerportalkrane - Modul 1 HNR  
 
OJ S 86/2024 02/05/2024  
 
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Stan-
dardregelung  
 
Lieferungen 
1. Beschaffer  
 
1.1.  
 
Beschaffer 
 
Offizielle Bezeichnung: Hafen Nürnberg-Roth GmbH 
 
Tätigkeit des Auftraggebers: Hafeneinrichtungen 
 
2. Verfahren  
 
2.1.  
 
Verfahren 
 
Titel: Neubeschaffung Containerportalkrane - Modul 1 
HNR 
 
Beschreibung: Bau, die Lieferung, Errichtung und Inbe-
triebnahme von 3 (drei) Containerkranen, 1 Stück 
Spreader und 1 Stück separatem Greifzangengeschirr. 
 
Kennung des Verfahrens: 1cd37d8b-cc8f-4fc1-abb3-
23dadd715c42 
 
Interne Kennung: 001 
 
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger 
Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Ver-
handlungsverfahren 
 
Zentrale Elemente des Verfahrens: Verhandlungsver-
fahren mit Teilnahmewettbewerb Verfahrensablauf: 

29.04.2024 (Montag) Versendung der Bekanntma-
chung 30.05.2024 12 Uhr (Donnerstag) Ende des Teil-
nahmewettbewerbs Prüfung und Wertung der Teilnah-
meanträge 03.06.2024 (Montag) Aufforderung zur Ab-
gabe eines Erstangebots 29.06.2024 12 Uhr (Samstag) 
Ende der Erstangebotsfrist Prüfung und Wertung 
01.07.2024 (Montag) Verhandlungen 02.07.2024 
(Dienstag) Aufforderung zur Abgabe eines Zweitange-
bots 08.07.2024 12 Uhr (Montag) Ende der Zweitange-
botsfrist Prüfung und Wertung der Angebote 
09.07.2024 (Dienstag) Tag Versendung Informations-
schreiben 22.07.2024 (Montag) Vertragsabschluss 
 
2.1.1.  
 
Zweck 
 
Art des Auftrags: Lieferungen 
 
Haupteinstufung (cpv): 42414140 Containerkräne 
2.1.2.  
 
Erfüllungsort 
 
Postanschrift: TriCon Container Terminal Nürnberg 
GmbH Hamburger Straße 59   
 
Stadt: Nürnberg 
 
Postleitzahl: 90451 
 
Land, Gliederung (NUTS): Nürnberg, Kreisfreie 
Stadt (DE254)  
Land: Deutschland 
 
Ort im betreffenden Land 
 
2.1.4.  
 
Allgemeine Informationen 
 
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: 
CXP4YF3HN5R 
 
Rechtsgrundlage:  
 
Richtlinie 2014/25/EU 
 
sektvo –  
 
5. Los  
 
5.1.  
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Los: LOT-0001 
 
Titel: Neubeschaffung Containerportalkrane - Modul 1 
HNR 
 
Beschreibung: Auslegung, Herstellung, Lieferung, Er-
richtung und Inbetriebnahme von drei Vollportal-Con-
tainerkranen mit Drehlaufkatze für den kombinierten 
Ladungsverkehr Auslegung, Herstellung, Lieferung, Er-
richtung und Inbetriebnahme 1 Stück Spreader. Ausle-
gung, Herstellung, Lieferung, Errichtung und Inbetrieb-
nahme 1 Stück separatem Greifzangengeschirr (Piggy-
back) Der Umschlag von Ladeeinheiten findet zwischen 
Schiene und Straße statt. Die Lasthübe pro Jahr betra-
gen ca. 90.000. Im Arbeitsbereich des Kranes werden 
Container 4-hoch (High-Cube-Container) in Block ge-
stapelt. Der Kran muss gefahrlos mit einem High-Cube-
Container über die Containerreihen ("1 über 4" High-
Cube-Variante) verfahren können. 
 
Interne Kennung: 001 
 
5.1.1.  
 
Zweck 
 
Art des Auftrags: Lieferungen 
 
Haupteinstufung (cpv): 42414140 Containerkräne 
 
5.1.2.  
 
Erfüllungsort 
Postanschrift: TriCon Container Terminal Nürnberg 
GmbH Hamburger Straße 59   
 
Stadt: Nürnberg 
 
Postleitzahl: 90451 
 
Land, Gliederung (NUTS): Nürnberg, Kreisfreie 
Stadt (DE254)  
 
Land: Deutschland 
 
Ort im betreffenden Land 
 
5.1.3.  
 
Geschätzte Dauer 
 
Datum des Beginns: 22/07/2024 
 
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2026 

5.1.4.  
 
Verlängerung 
 
Maximale Verlängerungen: 0 
 
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche 
Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier be-
schrieben: Keine Verlängerung des Auftrags möglich 
 
5.1.7.  
 
Strategische Auftragsvergabe 
 
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategi-
sche Beschaffung 
 
5.1.9.  
 
Eignungskriterien 
 
Kriterium:  
 
Art: Sonstiges 
 
Bezeichnung: I. Nichtvorliegen von Ausschlussgrünen; 
II. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung; III. 
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit; IV. 
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 
 
Beschreibung: I. Nichtvorliegen von Ausschlussgrün-
den Angabe über Ausschlussgründe gemäß § 123 und 
§ 124 GWB. Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Un-
ternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 123 oder 
§ 124 GWB vorliegen. ich/wir in den letzten zwei Jahren 
nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der 
zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt 
hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Mona-
ten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen 
oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt 
worden bin/sind. Angaben zur Zahlung von Steuern, 
Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere 
Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben 
sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 
soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, 
ordnungsgemäß erfüllt habe(n). Falls mein(e)/unser(e) 
Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, 
werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung 
der tariflichen Sozialkasse und eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung des Finanzamtes auf gesondertes Ver-
langen vorlegen. Angabe zur Mitgliedschaft bei der Be-
rufsgenossenschaft Ich bin/Wir sind Mitglied der Be-
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rufsgenossenschaft. Falls mein(e)/unser(e) Bewer-
bung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) 
ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Be-
rufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versiche-
rungsträgers vorlegen. Angabe zu Insolvenzverfahren 
und Liquidation Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenz-
verfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes 
Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein 
Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt 
wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Li-
quidation befindet. Ein Insolvenzplan wurde rechts-
kräftig bestätigt, auf Verlangen werde(n) ich/wir ihn 
vorlegen. II. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsaus-
übung Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes 
oder Wohnsitzes Ich bin/Wir sind in einem Berufs-
/Handelsregister eingetragen. Ich bin/Wir sind nicht 
zur Eintragung in ein Berufs-/Handelsregister verpflich-
tet, kann/können aber auf andere Weise die erlaubte 
Berufsausübung nachweisen. Falls mein(e)/unser(e) 
Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, 
werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Er-
klärung auf gesondertes Verlangen vorlegen: Gewerbe-
anmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintra-
gung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und 
Handelskammer oder anderweitige sonstige Nach-
weise III. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähig-
keit Nachweis eines geforderten Mindestjahresumsatz 
der letzten drei Jahre in Höhe von 30.000.000,00 EUR 
in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages "Schienenge-
bundener Intermodal-Portalkran mit drehbarer Lauf-
katze für Umschlag von KV-Einheiten und einer Tragfä-
higkeit am Lastaufnahmemittel von mindestens 41 
Tonnen" (2021, 2022, 2023). Mein Jahresumsatz in die-
sem Bereich betrug 2021: 2022: 2023: Falls 
mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere 
Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Bestätigung eines 
vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder 
entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entspre-
chend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf 
gesondertes Verlangen vorlegen. Nachweis einer be-
stehenden, aktuell gültigen Betriebshaftpflichtversi-
cherung oder einer vergleichbaren, marktüblichen Ver-
sicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 
zehn 10.000.000,00 EUR für Personen- und mindestens 
weiteren 10.000.000,00 EUR für Sachschäden je Scha-
densfall. Aussagekräftige Bankerklärung der Hausbank 
zur gegenwärtigen Finanz- und Liquiditätslage des Bie-
ters, nicht älter als 3 Monate. IV. Technische und beruf-
liche Leistungsfähigkeit Mit diesem Vorhaben min. 3 
vergleichbare Referenzprojekte in Europa, die der Bie-
ter als leistungsverantwortliches Unternehmen in den 
letzten drei Jahren (2021, 2022, 2023) abgeschlossen 
hat. Als leistungsverantwortliches Unternehmen gilt, 

wer direkter vertraglicher Auftragnehmer des Refe-
renzauftraggebers ist - nicht zwischengeschalteter Sub-
unternehmer. Als abgeschlossen gilt ein Projekt nach 
Inbetriebnahme und Übergabe der Krananlage. Als ver-
gleichbare Referenzobjekte gelten folgende Kriterien 
(jeweils kumulativ): - Schienengebundener Intermodal-
kran mit drehbarer Laufkatze für Container-, Wechsel-
brücken- und Trailerumschlag - Kranportal in Zweiträ-
ger-/Einträgerausführung, Spurweite mindestens 35 m 
und Auskragung von mindestens 8 m - Stapelhöhe min-
destens 1 über 4 High-Cube-Container - Tragfähigkeit 
unter dem Lastaufnahmemittel: mindestens 40 t 
 
5.1.10.  
 
Zuschlagskriterien 
 
Kriterium:  
 
Art: Preis 
 
Bezeichnung: Preis 
 
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 50 
  
Kriterium:  
 
Art: Qualität 
 
Bezeichnung: Lieferzeit 
 
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 10 
  
Kriterium:  
 
Art: Qualität 
 
Bezeichnung: Erhöhte Garantiefristen 
 
Beschreibung: Allgemein, Korrosionsschutz, Stahlbau 
 
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 15 
  
Kriterium:  
 
Art: Qualität 
 
Bezeichnung: Eigengewicht Kran 
 
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 5 
  
Kriterium:  
 
Art: Qualität 
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Bezeichnung: Portallänge einschl. Fahrwerke, über Puf-
fer gemessen 
 
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 5 
  
Kriterium:  
 
Art: Qualität 
 
Bezeichnung: Kräfte aus Schräglauf Kran 
 
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 5 
  
Kriterium:  
 
Art: Qualität 
 
Bezeichnung: Stundenfrist (Antrittszeit) bei Mängelan-
sprüchen und Reparaturen vor Ort 
 
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 5 
  
Kriterium:  
 
Art: Qualität 
 
Bezeichnung: Erhöhte Verfügbarkeit der Krananlage 
 
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 5 
 
5.1.11.  
 
Auftragsunterlagen 
 
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell ver-
fügbar sind:  
 
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informatio-
nen: 24/05/2024 00:00:00 (UTC+2) 
 
Internetadresse der Auftragsunterla-
gen: https://www.dtvp.de/Satellite/no-
tice/CXP4YF3HN5R/documents 
 
Ad-hoc-Kommunikationskanal:  
 
Name: Die Kommunikation des Verhandlungsverfah-
rens mit Teilnahmewettbewerb hat digital über das 
Deutsche Vergabeportal (DTVP) stattzufinden. 
 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/no-
tice/CXP4YF3HN5R 
 
 

5.1.12.  
Bedingungen für die Auftragsvergabe 
 
Bedingungen für die Einreichung:  
 
Elektronische Einreichung: Erforderlich 
 
Adresse für die Einreichung: https://www.dtvp.de/Sa-
tellite/notice/CXP4YF3HN5R 
 
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge 
eingereicht werden können: Deutsch 
 
Elektronischer Katalog: Zulässig 
 
Varianten: Nicht zulässig 
 
Frist für den Eingang der  
 
Teilnahmeanträge: 30/05/2024 12:00:00 (UTC+2) 
 
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 10 Tage 
 
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist 
ergänzt werden können:  
 
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden 
Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht wer-
den. 
 
Zusätzliche Informationen: Von der Wertung ausge-
schlossen werden Teilnahmeanträge und Angebote 
von Unternehmen, die die Eignungskriterien nicht er-
füllen, und Angebote, die nicht den Erfordernissen des 
§ 53 VgV genügen, insbesondere: Angebote, die nicht 
die geforderten oder nachgeforderten Unterlagen ent-
halten. Der Auftraggeber kann den Bewerber oder Bie-
ter unter Einhaltung der Grundsätze der Transparenz 
und der Gleichbehandlung auffordern, fehlende, un-
vollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene 
Unterlagen, insbesondere Eigenerklärungen, Angaben, 
Bescheinigungen oder sonstige Nachweise, nachzu-
reichen, zu vervollständigen oder zu korrigieren, oder 
fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Un-
terlagen nachzureichen oder zu vervollständigen. Der 
Auftraggeber macht von der Möglichkeit, in der Auf-
tragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen 
festzulegen, dass er keine Unterlagen nachfordern 
wird, ausdrücklich nicht Gebrauch. Grundsätzlich be-
steht bei fehlenden, unvollständigen, oder fehlerhaf-
ten unternehmensbezogenen Unterlagen die Möglich-
keit, insbesondere Erklärungen, Angaben oder Nach-
weise nachzureichen, zu vervollständigen oder zu kor-
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rigieren, § 56 Abs. 2 VgV. Hierzu gehören im Allgemei-
nen auch Referenzen. Es dürfen fehlende, unvollstän-
dige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterla-
gen nachgefordert, vervollständigt oder korrigiert wer-
den. Jedoch dürfen inhaltliche Nachbesserungen vor-
liegender Erklärungen nicht vorgenommen werden 
(OLG Düsseldorf, Beschl. v. 07.11.2018, Az. VII-Verg 
39/18; Beschl. v. 28.03.2018, Az. VII-Verg 42/17; VK 
Bund, Beschl. v. 17.10.2017, VK 2-112/17). Zwar spre-
chen die nationalen Vergabebestimmungen von fehler-
haften unternehmensbezogenen Unterlagen, die "kor-
rigiert" werden können, Art. 56 Abs. 3 der Richtlinie 
2014/24/EU enthält aber nur die Formulierung "ergän-
zen, erläutern und vervollständigen". Nach der Richtli-
nie sind daher inhaltliche Korrekturen und Änderungen 
nicht zulässig. Inhaltliche Korrekturen und Änderungen 
erfolgen vor diesem Hintergrund nicht. Reicht ein Be-
werber keine Referenzen ein, verweist auf seine 
Präqualifikation und stellt sich heraus, dass die dort 
eingetragenen Referenzen für den zu vergebenden 
Auftrag inhaltlich nicht geeignet sind, darf und werde 
keine anderen Referenzen nachgefordert (VK Ham-
burg, Beschl. v. 03.01.2020, Az. 60.29-319/2019.005). 
Unterlagen werden auch kein zweites Mal nachgefor-
dert. Legt der Bewerber die Referenz trotz erstmaliger 
Nachforderung nicht fristgerecht vor, ist sein Angebot 
zwingend auszuschließen (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 
17.02.2016, Az. VII-Verg 28/15). Die Nachforderung 
von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirt-
schaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der Zu-
schlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt 
nicht für Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche 
Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Ge-
samtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihen-
folge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen. Die 
Unterlagen sind vom Bewerber oder Bieter nach Auf-
forderung durch den Auftraggeber innerhalb einer von 
diesem festzulegenden angemessenen, nach dem Ka-
lender bestimmten Frist vorzulegen. Die Entscheidung 
zur und das Ergebnis der Nachforderung werden doku-
mentiert. 
 
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:  
 
Ort: Bayernhafen GmbH & Co. KG. Linzer Straße 6 
93055 Regensburg 
 
Zusätzliche Informationen: Öffnung der Teilnahmean-
träge am 30.05.2024 um 12 Uhr. Die Öffnung der Teil-
nahmeanträge wird von mindestens zwei Vertretern 
des öffentlichen Auftraggebers gemeinsam an einem 
Termin unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist 
durchgeführt. 
 

Auftragsbedingungen:  
 
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Siehe 
Vergabeunterlagen und Vertragsentwurf 
 
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich 
 
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein 
 
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein 
 
Finanzielle Vereinbarung: Siehe Vergabeunterlagen, 
Vertragsentwurf 
 
5.1.15.  
 
Techniken 
 
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung 
 
Informationen über das dynamische Beschaffungssys-
tem: Kein dynamisches Beschaffungssystem 
 
5.1.16.  
 
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung 
 
Überprüfungsstelle: Regierung von Mittelfranken 
 
Organisation, die zusätzliche Informationen über das 
Vergabeverfahren bereitstellt: Hafen Nürnberg-Roth 
GmbH 
8. Organisationen  
 
8.1.  
 
ORG-0001 
 
Offizielle Bezeichnung: Hafen Nürnberg-Roth GmbH 
 
Registrierungsnummer: DE199405122 
 
Postanschrift: Rotterdammer Straße 2    
 
Stadt: Nürnberg 
 
Postleitzahl: 90451 
 
Land, Gliederung (NUTS): Nürnberg, Kreisfreie 
Stadt (DE254)  
 
Land: Deutschland 
 
E-Mail: nuernberg@bayernhafen.de 
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Telefon: +49 911642940 
 
Fax: +49 9116429410 
 
Rollen dieser Organisation:   
 
Beschaffer 
 
Organisation, die zusätzliche Informationen über das 
Vergabeverfahren bereitstellt 
 
8.1.  
 
ORG-0002 
 
Offizielle Bezeichnung: Bayernhafen GmbH & Co. KG 
 
Registrierungsnummer: DE814447923 
 
Postanschrift: Linzer Straße 6    
 
Stadt: Regensburg 
 
Postleitzahl: 93055 
 
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie 
Stadt (DE232)  
 
Land: Deutschland 
 
E-Mail: holding@bayernhafen.de 
 
Telefon: +49 941795040 
 
Rollen dieser Organisation:   
 
Beschaffungsdienstleister 
8.1.  
 
ORG-0003 
 
Offizielle Bezeichnung: Regierung von Mittelfranken 
 
Registrierungsnummer: DE811335517 
 
Postanschrift: Promenade 27 (Schloss)    
 
Stadt: Ansbach 
 
Postleitzahl: 91522 
 
Land, Gliederung (NUTS): Ansbach, Kreisfreie 
Stadt (DE251)  
 

Land: Deutschland 
E-Mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bay-
ern.de 
 
Telefon: +49 981531277 
 
Fax: +49 981531837 
 
Rollen dieser Organisation:   
 
Überprüfungsstelle 
 
8.1.  
 
ORG-0004 
 
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Ein-
kauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI) 
 
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83 
 
Stadt: Bonn 
 
Postleitzahl: 53119 
 
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie 
Stadt (DEA22)  
 
Land: Deutschland 
 
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de 
 
Telefon: +49228996100 
 
Rollen dieser Organisation:   
 
TED eSender 
 
11. Informationen zur Bekanntmachung  
 
11.1.  
 
Informationen zur Bekanntmachung 
 
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: bc63a115-
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Aktuelle Entscheidungen 
OVG S-H zu der Frage der intendierten Er-
messensausübung bei dem Widerruf einer 
Zuwendung bei Förderung eines Feuer-
wehrlöschfahrzeugs  
vorgestellt von Thomas Ax 
 
Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verlangt, dass die 
Behörde auch in Fällen des intendierten Ermessens den 
ihr zustehenden Ermessensspielraum erkennt und 
prüft, ob ausnahmsweise eine andere Entscheidung als 
der vollständige Widerruf des Zuwendungsbescheides 
in Betracht kommt.  

Gericht: Oberverwaltungsgericht für das Land 
Schleswig-Holstein 5. Senat 

Entschei-
dungsdatum: 

23.08.2022 

Aktenzei-
chen: 

5 LB 9/20 

  
Tatbestand 
 
Randnummer1 
 
Die Beteiligten streiten über den Widerruf einer Zu-
wendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Be-
schaffung eines Feuerwehrlöschfahrzeuges in Höhe 
von 48.227,46 € zzgl. Zinsen in Höhe von 10.215,42 €. 
 
Randnummer2 
 
Mit Schreiben vom 20. September 2007 beantragte die 
Klägerin, die eine freiwillige Feuerwehr unterhält, die 
Gewährung einer Zuweisung nach § 31 Finanzaus-
gleichsgesetz (FAG) für die Anschaffung eines neuen 
Löschgruppenfahrzeugs (LF 10/6). Die voraussichtli-
chen Gesamtkosten gab sie mit 140.000,00 € an. 
Randnummer3 
 
 
Mit Bescheid vom 7. November 2007 bewilligte der Be-
klagte der Klägerin im Wege der Anteilsfinanzierung 
eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von 
höchstens 49.000,00 € (35% der zuwendungsfähigen 
Gesamtkosten). Bestandteile des Bescheides waren 
u. a. die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwen-
dungen zur Projektförderung an kommunale Körper-
schaften (ANBest-K) und die Richtlinien zur Förderung 

des Feuerwehrwesens (§ 31 FAG) iVm den jeweils gel-
tenden Rundschreiben. In dem Bescheid heißt es wei-
ter: 
 
Randnummer4 
 
„Gem. 1.4 der Richtlinie zur Förderung des Feuerwehr-
wesens sind bei der Durchführung von Beschaffungen 
die Vorschriften des Vergaberechts einzuhalten. 
 
Randnummer5 
 
Ich behalte mir vor, die Zuweisung bei Nichteinhaltung 
der Vergabevorschriften zurückzufordern.“ 
 
Randnummer6 
 
Mit Schreiben vom 11. Dezember 2007 erklärte sich die 
Klägerin mit dem Bescheid einverstanden. 
 
Randnummer7 
 
Die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeugs wurde im 
März 2008 im Rahmen einer gemeinsamen Ausschrei-
bung für die Gemeinden …, …, … und … in zwei Losen 
(Fahrgestell und Fahrzeugaufbau) beschränkt ausge-
schrieben. Die Zuschlagsfrist endete am 9. Mai 2008. 
Die Aufträge erteilte die Klägerin mit Schreiben vom 
28. Mai 2008 an die Firma Mercedes-Benz (Fahrgestell) 
und die Oshkosh BAI Deutschland GmbH (Fahrzeugauf-
bau). 
 
Randnummer8 
 
In der Zeit vom 6. Oktober 2010 bis 5. Januar 2011 
wurde die Zuweisung in Höhe von 48.227,46 € in drei 
Raten ausgezahlt. 
 
Randnummer9 
 
Im Jahr 2012 führte das Rechnungs- und Gemeindeprü-
fungsamt des Kreises (GPA) u. a. bei der Klägerin für die 
Jahre 2006 bis 2011 eine Ordnungsprüfung durch, in 
deren Rahmen auch die Vorgänge für die Beschaffung 
von Feuerwehrfahrzeugen begutachtet wurden. In sei-
nem Prüfungsbericht vom 21. November 2012 wies das 
GPA darauf hin, dass anlässlich des Beschaffungsvor-
gangs verbindliche Vorgaben des Vergaberechts mehr-
fach und zum Teil schwerwiegend missachtet worden 
seien: Abweichungen von der vorgeschriebenen Verga-
beart seien unzureichend begründet worden, eine 
weite Einschränkung des Bewerberkreises sei unbe-
gründet gewesen, bestimmte Firmen seien gegenüber 
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anderen möglichen Mitbewerber*innen bevorzugt be-
handelt worden und es habe wettbewerbswidrige 
Preisabsprachen gegeben. 
 
Randnummer10 
 
Auf die Aufforderung des Beklagten nahm die Klägerin 
mit Schreiben vom 10. Juli 2013 zum Prüfungsbericht 
Stellung. 
 
Randnummer11 
 
Mit Schreiben vom 14. April 2014 gab der Beklagte der 
Klägerin Gelegenheit, zu einer möglichen Rückforde-
rung der Zuwendungen Stellung zu nehmen. Die Stel-
lungnahme ging am 9. Mai 2014 bei dem Beklagten ein. 
Am 19. Mai 2014 fand zwischen den Beteiligten ein Ge-
spräch über die mögliche Rückforderung statt, an des-
sen Ende der Beklagte vermerkte, dass das Anhörungs-
verfahren abgeschlossen sei und sich keine neuen ent-
scheidungsrelevanten Ergebnisse ergeben hätten. In 
der Folgezeit entwarf der Beklagte einen Widerrufsbe-
scheid, den er jedoch zunächst nicht absandte. 
 
Randnummer12 
 
In der Zeit vom 17. Juni 2014 bis zum 12. Juni 2015 fan-
den zwischen dem Beklagten und mehreren Gemein-
den, u. a. auch der Klägerin, mehrfach Gespräche statt, 
in denen hinsichtlich der Rückforderung der Zuwen-
dungen ohne Erfolg nach einem Kompromiss gesucht 
wurde. 
 
Randnummer13 
 
Mit Bescheid vom 14. September 2015 widerrief der 
Beklagte gegenüber der Klägerin den Bewilligungsbe-
scheid vom 7. November 2007 und forderte die Erstat-
tung der Zuweisung in Höhe von 48.227,46 € zzgl. Zin-
sen in Höhe von 10.215,42 € bis zum 23. Oktober 2015. 
Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, die Klä-
gerin habe eine mit dem Bewilligungsbescheid verbun-
dene Auflage, nämlich die Einhaltung der Vorschriften 
des Vergaberechts, mehrfach nicht eingehalten. Die 
Verstöße gegen zwingende Vergabevorschriften recht-
fertigten den Widerruf des Bewilligungsbescheides. 
Das auf Rechtsfolgenseite eröffnete Ermessen habe 
sich zu einem sog. intendierten Ermessen verdichtet, 
weil im Hinblick auf die Grundsätze der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit in der Regel nur die Entscheidung 
für den Widerruf ermessensfehlerfrei sei, wenn eine 
mit der Gewährung von Zuwendungen verbundene 
Auflage nicht erfüllt werde. In Fällen dieser Art bedürfe 
es der Darlegung der Ermessenserwägungen nur bei 

Vorliegen atypischer Gegebenheiten. Solche lägen hier 
nicht vor, weshalb er die Zuweisung in voller Höhe zu-
rückzufordern habe. 
 
Randnummer14 
 
Die Zuweisung sei vom Eintritt der Unwirksamkeit des 
Bewilligungsbescheides an mit fünf Prozentpunkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB für 
das Jahr zu verzinsen, Ziffer 8.5 der Verwaltungsvor-
schrift (VV-K) zu § 44 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung 
(LHO) iVm § 117a Abs. 3 LVwG. Da während der Be-
schaffung gegen die Auflage verstoßen worden sei und 
somit vor Auszahlung der Zuweisung, beginne die Ver-
zinsung mit dem Tag der Auszahlung (9. Oktober 2009). 
Als Endpunkt bestimmte der Beklagte den 6. Juni 2014 
(vier Wochen nach Eingang der Stellungnahme der Klä-
gerin im Rahmen des Anhörungsverfahrens). 
 
Randnummer15 
 
Mit Schreiben vom 15. Oktober 2015 erhob die Kläge-
rin Widerspruch. Sie führte zur Begründung aus, der 
Rückforderungsbescheid vom 14. September 2015 sei 
verfristet. Die einjährige Widerrufsfrist des § 117 
Abs. 3 Satz 2 LVwG iVm § 116 Abs. 4 LVwG habe mit 
Eingang ihrer Stellungnahme am 9. Mai 2014 begonnen 
und sei am 11. Mai 2015 (einem Montag) abgelaufen. 
Randnummer16 
 
Zumindest lägen keine schwerwiegenden Verstöße ge-
gen das Vergaberecht vor. Sie habe sich auf eine Aus-
sage eines Mitarbeiters des GPA vom 10. Juli 2007 ver-
lassen, wonach eine Öffentliche Ausschreibung nicht 
erfolgen müsse, wenn – wie hier – ein Vorführfahrzeug 
beschafft werde. Sie sei daher nach § 3 Nr. 4 lit. m 
VOL/A berechtigt gewesen, den Auftrag freihändig zu 
vergeben. 
 
Randnummer17 
 
Jedenfalls habe sie gemäß § 3 Nr. 3 lit. a VOL/A eine Be-
schränkte Ausschreibung durchführen dürfen, weil für 
die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeugs nur ein be-
schränkter Bieterkreis in Betracht gekommen sei. Feu-
erwehrfahrzeuge würden nur von einer geringen An-
zahl an Unternehmen angeboten. Sie habe die nach § 4 
VOL/A gebotene Erkundung des Bewerberkreises ord-
nungsgemäß durchgeführt, ihren Bedarf bestimmt und 
anschließend im Wege einer Beschränkten Ausschrei-
bung all diejenigen Marktteilnehmer*innen zur Ange-
botsabgabe aufgefordert, die die technischen Anforde-
rungen an das zu beschaffende Fahrzeug erfüllt hätten. 
Hinsichtlich der Beschaffungsart könnten ihr allenfalls 
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Dokumentationsfehler zur Last gelegt werden, die je-
doch keine vollständige Rückforderung rechtfertigten. 
 
Randnummer18 
 
Die Angebotsprüfung sei ordnungsgemäß dokumen-
tiert worden. Sie habe entsprechend § 23 Nr. 2 Satz 1 
VOL/A eine Überprüfung der Angebote auf fachliche 
und rechnerische Richtigkeit vorgenommen und dabei 
festgestellt, dass das Angebot der Oshkosh BAI 
Deutschland GmbH einen offensichtlichen Rechenfeh-
ler enthalten habe. Den habe sie gemäß § 23 Nr. 3 
VOL/A aktenkundig gemacht. Nachdem sie die Bieterin 
über die Korrektur in Kenntnis gesetzt habe, habe ihr 
diese zur Bestätigung eine korrigierte Fassung des An-
gebots übersandt. 
 
Randnummer19 
 
Die Zuschlagsfrist sei zulässig verlängert worden. Sie 
habe sämtliche Bieter*innen gleichzeitig informiert 
und gemäß § 28 Nr. 2 Abs. 2 VOL/A mündlich deren 
Einverständnis zur Verlängerung der Zuschlagsfrist ein-
geholt. 
 
Randnummer20 
 
Dass die Niederschrift der Angebotseröffnung nur von 
einem Mitarbeiter der Amtsverwaltung unterzeichnet 
worden sei, stelle einen reinen Formfehler dar, der kei-
nen Einfluss auf das Vergabeverfahren habe. 
 
Randnummer21 
 
Hinsichtlich des Widerrufsermessens sei der Beklagte 
zu Unrecht davon ausgegangen, dass es intendiert sei. 
Bei den beanstandeten Vergaberechtsverstößen han-
dele es sich nicht um schwerwiegende Verfahrensfeh-
ler, sondern in erster Linie um Dokumentationsmängel. 
Selbst wenn bei Verstößen gegen Auflagen hinsichtlich 
des „ob“ des Widerrufs ein intendiertes Ermessen be-
stünde, gelte dies nicht für die Frage, in welcher Höhe 
eine Rückforderung erfolge. Aus dem Rückforderungs-
bescheid sei nicht ersichtlich, dass der Beklagte hin-
sichtlich der Höhe der Rückforderung überhaupt von 
seinem Ermessen Gebrauch gemacht habe. 
 
Randnummer22 
 
Eine Rückforderung in Höhe von 100 % sei insbeson-
dere unverhältnismäßig. Bei Unregelmäßigkeiten rein 
formeller Art ohne tatsächliche oder formelle Auswir-

kungen, etwa bei wie hier vorliegenden Dokumentati-
onsfehlern, sei eine Rückforderung in voller Höhe nicht 
gerechtfertigt. 
 
Randnummer23 
 
Mit Widerspruchsbescheid vom 24. März 2016, zuge-
stellt am 30. März 2016, wies der Beklagte den Wider-
spruch der Klägerin als unbegründet zurück. Zur Be-
gründung führte er aus, eine Verfristung liege nicht vor. 
Die Jahresfrist des § 117 Abs. 3 Satz 2 LVwG iVm § 116 
Abs. 4 LVwGhabe nicht bereits am 9. Mai 2014 zu lau-
fen begonnen. Die Klägerin habe mehrfach ihre Stel-
lungnahme ergänzt und dadurch das Anhörungsverfah-
ren verlängert. In der Zeit von Juni 2014 bis Juni 2015 
hätten mehrere Gespräche stattgefunden, in denen die 
Klägerin stets neue Aspekte vorgetragen habe. Erst 
nach dem 12. Juni 2015, dem letzten gemeinsamen Ge-
sprächstermin, seien alle entscheidungsrelevanten As-
pekte ausgearbeitet gewesen, so dass die Frist erst 
dann zu laufen begonnen habe. 
 
Randnummer24 
 
Die Klägerin habe die im Zuwendungsbescheid aufge-
gebene Maßgabe, das Vergaberecht einzuhalten, 
mehrfach nicht beachtet. Es sei unerheblich, ob sich die 
Vergabeverstöße als „schwerwiegend“ oder „weniger 
schwerwiegend“ darstellten, denn im Zuwendungs-
recht komme es nur darauf an, ob objektiv Rechtsver-
stöße begangen worden seien. 
 
Randnummer25 
 
Einen sachlichen Grund für das Abweichen von der Öf-
fentlichen Ausschreibung nach § 3 Nr. 2 VOL/A habe es 
nicht gegeben. Es bestehe ein großer Markt für Feuer-
wehrkraftfahrzeuge. Das ergebe sich aus den parallel 
zu diesem Vergabeverfahren durchgeführten Öffentli-
chen Ausschreibungen desselben Amtes. 
 
Randnummer26 
 
Die Klägerin habe zudem gegen die Grundsätze des fai-
ren und gleichberechtigten Wettbewerbs nach § 2 
VOL/A iVm § 97 GWB verstoßen In der Zeit vom 17. bis 
25. März 2008 habe es zwischen dem Amt und der Os-
hkosh BAI Deutschland GmbH eine umfangreiche Kor-
respondenz gegeben, die weitergehend gewesen sei 
als eine bloße Kontaktaufnahme mit dem Ziel zu erfah-
ren, ob die Oshkosh BAI Deutschland GmbH bereit sei, 
sich an einer Beschränkten Ausschreibung zu beteili-
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gen. Dadurch sei der Firma ein nicht unerheblicher Wis-
sensvorsprung und Wettbewerbsvorteil gegenüber an-
deren Anbieter*innen eingeräumt worden. 
 
Randnummer27 
 
Soweit nur ein Mitarbeiter der Amtsverwaltung die ein-
gegangenen Angebote geöffnet habe, handele es sich 
nicht um einen reinen Formfehler, sondern um imma-
nente Vorgaben eines vergaberechtlichen Verfahrens. 
 
Randnummer28 
 
Die nach § 23 Nr. 2 Satz 1 VOL/A vorzunehmende Prü-
fung der rechnerischen Richtigkeit des Angebots der 
Oshkosh BAI Deutschland GmbH hätte nur von der prü-
fenden Stelle in den Angebotsunterlagen selbst durch-
geführt werden dürfen. Eine nachträgliche Berichti-
gung durch die Anbieterin sei unzulässig. Zudem seien 
zwischen der Öffnung des Angebots und der Zu-
schlagserteilung mit der Oshkosh BAI Deutschland 
GmbH unzulässige Preisverhandlungen geführt wor-
den. 
 
Randnummer29 
 
Da die Verlängerung der Zuschlagsfrist mit den in Be-
tracht kommenden Bieter*innen nur mündlich verein-
bart worden sei, mangele es an der ordnungsgemäßen 
Dokumentation des Vergabeverfahrens gemäß § 30 
VOL/A. Dies sei als weiterer Verstoß gegen vergabe-
rechtliche Vorschriften zu werten. Bei der unzureichen-
den Dokumentation handele es sich nicht nur um einen 
Formfehler, der keinen Einfluss auf das Vergabeverfah-
ren habe. Der Vergabevermerk habe eine materiell-
rechtliche Bedeutung. Die unzureichende Dokumenta-
tion sei ein objektiver Verstoß gegen die Nachprü-
fungsrechte, die der Kreis sich im Zuwendungsbescheid 
vorbehalten habe. 
 
Randnummer30 
 
Es lägen somit die Tatbestandsvoraussetzungen für 
den Widerruf eines begünstigenden Verwaltungsaktes 
nach § 117 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LVwG vor. Ob die Be-
hörde von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch mache, 
stehe in ihrem Ermessen. Die zu beachtenden Haus-
haltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit überwögen im Allgemeinen das Interesse der Be-
günstigten, die Zuwendung behalten zu dürfen, und 
verböten einen großzügigen Verzicht auf den Widerruf 
von Subventionen. 
 
 

Randnummer31 
 
Hinsichtlich der Festsetzung der Höhe der Rückforde-
rung stehe ihm kein Ermessen zu. Die Rückforderungs-
summe betrage stets 100 % der Zuwendungssumme. 
Weder das Haushaltsrecht noch das Zuwendungsrecht 
würden für die Rückforderung ein Abweichen von der 
gesamten Höhe der Zuwendungssumme kennen. Dies 
gelte erst recht nicht, wenn – wie hier – gravierend und 
wiederholt gegen das Vergaberecht und gegen weitere 
öffentlich-rechtliche Vorschriften verstoßen worden 
sei. 
 
Randnummer32 
 
Die Klägerin hat am 2. Mai 2016 Klage beim Verwal-
tungsgericht erhoben. 
 
Randnummer33 
 
Sie hat ergänzend geltend gemacht, die einjährige Wi-
derrufsfrist sei eine Ausschlussfrist, die von dem Be-
klagten nicht verlängert werden könne. Die Behörde 
könne nicht durch ein weiteres Betreiben des Anhö-
rungsverfahrens in Form von Nachfragen den Fristbe-
ginn immer weiter hinausschieben. 
 
Randnummer34 
 
Die Jahresfrist sei auch im Verhältnis zweier öffentlich-
rechtlicher Körperschaften anwendbar. Dagegen spre-
che nicht das fehlende Vertrauensschutzerfordernis 
zwischen zwei öffentlichen Rechtsträgern. Die Jahres-
frist diene neben dem Vertrauensschutz auch der 
Rechtssicherheit, worauf sie sich als Hoheitsträgerin 
berufen könne. Sie habe ein Interesse an der Rechtssi-
cherheit gehabt, weil sie sich Klarheit über ihre finanzi-
ellen Planungsgrundlagen habe verschaffen müssen. 
 
Randnummer35 
 
Schwerwiegende Verstöße gegen das Vergaberecht lä-
gen nicht vor. Sie habe das Angebot der Oshkosh BAI 
Deutschland GmbH annehmen dürfen, weil es um 
mehr als 25 % günstiger gewesen sei als das Ausschrei-
bungsergebnis der Nachbargemeinde …. Sie habe das 
Angebot daher als „vorteilhafte Gelegenheit“ behan-
deln und den Auftrag gemäß § 3 Nr. 4 lit. m VOL/A im 
Wege der Freihändigen Vergabe erteilen dürfen. Der 
besonders günstige Preis sei von der Anbieterin ge-
währt worden, weil es sich um ein sog. Vorführfahr-
zeug gehandelt habe. Hätte sie nicht im Vorfeld der Be-
schaffung Kontakt mit der Anbieterin gehabt, hätte sie 
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nicht von der vorteilhaften Gelegenheit erfahren. Ob-
wohl dies aus vergaberechtlicher Sicht nicht erforder-
lich gewesen sei, habe sie drei weitere Unternehmen 
zur Angebotsabgabe aufgefordert. 
 
Randnummer36 
 
Im Rahmen der Ermessensausübung habe der Beklagte 
verkannt, dass ein sog. intendiertes Ermessen entspre-
chend der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts höchstens bei einer Zweckverfehlung der Zuwen-
dung in Betracht komme, nicht aber bei einem Verstoß 
gegen Auflagen. Das sei auch sachgerecht, weil die Zu-
wendungsgewährung bei einem Auflagenverstoß an-
ders als bei der Verfehlung des Zuwendungszwecks 
nicht grundlos erfolge. Dass die Zuwendungen vorlie-
gend nicht ihrem Zweck entsprechend verwendet wor-
den seien, habe der Beklagte nicht geltend gemacht. 
 
Randnummer37 
 
Jedenfalls lägen aber im Hinblick darauf, dass die 
Vergabe in enger Abstimmung mit dem GPA erfolgt sei, 
atypische Gegebenheiten vor. Sie habe sich auf die 
Auskünfte des Mitarbeiters des GPA verlassen und des-
halb von einer Öffentlichen Ausschreibung abgesehen. 
Sofern sich daraus Verstöße gegen das Vergaberecht 
ergeben hätten, habe der Beklagte diese schuldhaft 
mitverursacht. Das hätte bei der Entscheidung über die 
Rückforderung berücksichtigt werden müssen. 
 
Randnummer38 
 
Soweit der Beklagte in seinem Widerspruchsbescheid 
mitgeteilt habe, dass ihm hinsichtlich der Höhe der 
Rückforderung kein Ermessen zustehe und die Rückfor-
derung stets 100 % der Zuwendungssumme betrage, 
sei dies mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit un-
vereinbar und widerspreche § 117 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
LVwG, wonach auch ein teilweiser Widerruf eines be-
günstigenden Verwaltungsaktes möglich sei. 
 
Randnummer39 
 
Die Klägerin hat beantragt, 
 
Randnummer40 
 
den Rückforderungsbescheid des Beklagten vom 14. 
September 2015 in der Gestalt des Widerspruchsbe-
scheids vom 24. März 2016 aufzuheben. 
 
 
 

Randnummer41 
 
Der Beklagte hat beantragt, 
 
Randnummer42 
 
die Klage abzuweisen. 
 
Randnummer43 
 
Zur Begründung hat er ergänzend vorgetragen, das auf 
Rechtsfolgenseite eröffnete und grundsätzlich freie 
Widerrufsermessen habe sich hier zu einem intendier-
ten Ermessen verdichtet. Das folge auch daraus, dass 
„Zweckverfehlung“ nach Ziffer 8.2.3 VV-K zu § 44 LHO 
nicht allein den inhaltlichen Zweck meine, nämlich die 
Beschaffung eines bestimmten Gegenstandes, sondern 
auch die Beachtung der Auflagen des Zuwendungsbe-
scheides. Die Verwaltungsvorschrift habe ihre maßgeb-
liche Grundlage im Haushaltsrecht. Dort überlagere der 
allgemeine Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit das gesamte Haushaltsrecht der jeweiligen 
Kommune. „Zweck“ im Sinne dieser Regelung sei letzt-
endlich die rechtskonforme Beschaffung von Dienst-
leistungen oder Gegenständen und die ordnungsge-
mäße Verwendung der öffentlichen Mittel nach Maß-
gabe des Vergabe- oder Haushaltsrechts im Rahmen ei-
nes transparenten Verfahrens. 
 
Randnummer44 
 
Mit Urteil vom 6. April 2017 hat das Verwaltungsge-
richt die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es im 
Wesentlichen ausgeführt, die Klägerin habe bei der 
Durchführung der Anschaffung eines Feuerwehrlösch-
fahrzeuges gegen die Vorschriften des Vergaberechts 
verstoßen. Die von der Klägerin durchgeführte Be-
schränkte Ausschreibung sei unzulässig gewesen. Die 
Vergabe hätte im Wege der Öffentlichen Ausschrei-
bung erfolgen müssen. 
 
Randnummer45 
 
Die fehlerhafte Wahl des Vergabeverfahrens rechtfer-
tige als schwerer Vergabeverstoß bereits im Regelfall 
den Widerruf einer Zuweisung, ohne dass der Zuwei-
sungsgeber verpflichtet sei, einen zusätzlichen Verstoß 
gegen das Gebot der wirtschaftlichen und sparsamen 
Mittelverwendung zu belegen. Vielmehr indiziere die 
Missachtung des Vergaberechts die Unwirtschaftlich-
keit. 
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Randnummer46 
 
Von der sich daraus ergebenen Widerrufsmöglichkeit 
des § 117 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LVwG habe der Beklagte 
rechtsfehlerfrei Gebrauch gemacht. Die Frage, ob dem 
Beklagten hier ein intendiertes Ermessen zustehe, 
könne offenbleiben, weil bereits der schwerwiegende 
Verstoß gegen die Auflage im Zuwendungsbescheid 
den Widerruf rechtfertige. 
 
Randnummer47 
 
Die Jahresfrist aus § 117 Abs. 3 Satz 2 iVm § 116 Abs. 4 
Satz 1 LVwG stehe dem Widerruf des Bewilligungsbe-
scheides nicht entgegen. Sie sei zum Zeitpunkt des Wi-
derrufs noch nicht abgelaufen. Erst nach den in der Zeit 
zwischen dem 17. Juni 2014 und dem 12. Juni 2015 ge-
führten Gesprächen der Beteiligten, in denen es um die 
Rückforderung der Zuweisung gegangen sei, habe der 
Beklagte das Anhörungsverfahren als abgeschlossen 
angesehen. Die Jahresfrist habe daher erst im Juni 2015 
zu laufen begonnen. 
 
Randnummer48 
 
Die geltend gemachte Zinsforderung in Höhe von 
10.215,42 € beruhe auf § 117a Abs. 3 Satz 1 LVwG iVm 
Ziffer 9.4 ANBest-K und Ziffer 8.5 Satz 1 VV-K zu § 44 
LHO. 
 
Randnummer49 
 
Gegen das am 21. April 2017 zugestellte Urteil hat die 
Klägerin am 19. Mai 2017 einen Antrag auf Zulassung 
der Berufung gestellt. Die Berufung ist mit Beschluss 
vom 7. Dezember 2020 nach § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO 
zugelassen worden. 
 
Randnummer50 
 
Die Klägerin trägt zur Begründung der Berufung vor, 
der angefochtene Rückforderungsbescheid sei erst 
nach der auch im Verhältnis zwischen den Beteiligten 
geltenden einjährigen Ausschlussfrist (§ 117 Abs. 3 
Satz 2 LVwG iVm § 116 Abs. 4 LVwG) erlassen worden 
und daher rechtswidrig. Der Beklagte sei nach Eingang 
ihrer Stellungnahme im Anhörungsverfahren ohne wei-
tere Sachaufklärung in der Lage gewesen, unter sach-
gerechter Ausübung seines Ermessens über den Wider-
ruf des Verwaltungsaktes zu entscheiden. 
 
 
 
 

Randnummer51 
 
Der Anwendung der Ausschlussfrist stehe nicht entge-
gen, dass die Beteiligten als Gebietskörperschaften je-
weils Hoheitsträger seien. Im Falle der Rücknahme ei-
nes anfänglich rechtswidrigen Verwaltungsaktes könn-
ten sich öffentlich-rechtliche Körperschaften nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts auf-
grund ihrer Bindung an Art. 20 Abs. 2 GG zwar nicht auf 
die besonderen Vertrauensschutzvorschriften des § 48 
Abs. 2 und 3 VwVfG berufen. Daraus folge jedoch nicht, 
dass sie kein Interesse an einer verlässlichen und be-
standssicheren Entscheidung des staatlichen Zuwen-
dungsgebers hätten. Vielmehr müssten auch die öf-
fentlichen Zuwendungsempfänger mit den ihnen zuge-
wiesenen Mitteln kalkulieren und sich auf eine staatlich 
verbindlich zugesagte Refinanzierung verlassen könne. 
 
Randnummer52 
 
Der Beklagte habe auch sein Widerrufsermessen feh-
lerhaft ausgeübt. Er habe von dem ihm auch im Hin-
blick auf die Höhe einer etwaigen Rückforderung zu-
stehenden Ermessen ersichtlich keinen Gebrauch ge-
macht. Die Grundsätze des sog. intendierten Ermes-
sens seien auf § 117 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LVwG nicht an-
wendbar. Ein intendiertes Ermessen könne nur in Aus-
nahmefällen angenommen werden. Voraussetzung sei 
stets, dass die Richtung der Ermessensbetätigung vom 
Gesetz vorgezeichnet sei und davon nur ausnahms-
weise abgesehen werden dürfe. Es sei jeweils in Bezug 
auf die konkrete Vorschrift durch Gesetzesauslegung 
zu ermitteln, ob die jeweilige gesetzliche Ermächti-
gungsgrundlage beim Vorliegen ihrer Tatbestandsvo-
raussetzungen die Ermessensbetätigung in eine be-
stimmte Richtung vorzeichne. Bei Zuwendungen, die 
ihren Zweck verfehlten, habe das Bundesverwaltungs-
gericht ein intendiertes Ermessen wegen des haus-
haltsrechtlichen Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit angenommen, so dass im Regelfall 
das Widerrufsermessen nur durch den Widerruf fehler-
frei ausgeübt werden könne. Davon unterscheide sich 
der Widerruf aufgrund eines Auflagenverstoßes grund-
legend. Der Norm lasse sich kein gesetzlicher Regelfall 
entnehmen, weil der Begriff „Auflage“ zu unbestimmt 
sei. Die enorme Bandbreite an formellen und materiel-
len Vorgaben gebiete es der Widerrufsbehörde im Fall 
eines Verstoßes, den Verstoß und seine konkreten Aus-
wirkungen zu gewichten. 
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Randnummer53 
 
In Bezug auf das Vergaberecht sei zu beachten, dass 
nicht jeder Verstoß gegen vergaberechtliche Vorgaben 
typischerweise auch zu einer unwirtschaftlichen Ver-
wendung der Mittel führe. Daher sei der abstrakte 
Schluss von jedem vergaberechtlichen Verstoß auf ei-
nen zwingenden Widerruf der gesamten Zuwendung 
unzulässig. Erforderlich sei vielmehr eine wertende Ge-
wichtung des angenommenen Vergaberechtsversto-
ßes unter besonderer Berücksichtigung der Haushalts-
grundsätze. Vorliegend hätte beachtet werden müs-
sen, dass die gewährten Mittel zweckentsprechend 
verwendet worden seien, indem ein Feuerwehrfahr-
zeug beschafft worden sei, das noch heute im Betrieb 
sei. Zugleich wäre der Zeitablauf zu beachten gewesen 
und der Umstand, dass sie eine sehr kleine Gemeinde 
sei, für die die Rückforderung der gesamten Zuwen-
dungssumme eine unverhältnismäßige Härte bedeute. 
 
Randnummer54 
 
Selbst bei unterstellter Übertragbarkeit der Grundsätze 
des intendierten Ermessens auf die streitentschei-
dende Norm des § 117 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LVwG hätte 
der Beklagte den ihm zustehenden Ermessensspiel-
raum erkennen und prüfen müssen, ob ausnahms-
weise eine andere Entscheidung als der vollständige 
Widerruf des Zuwendungsbescheides in Betracht 
komme. Diesen Anforderungen genüge der angefoch-
tene Widerspruchsbescheid nicht. 
 
Randnummer55 
 
Die Klägerin beantragt, 
 
Randnummer56 
 
das angefochtene Urteil des Verwaltungsgerichts 
Schleswig vom 6. April 2017, Az. 12 A 136/16 sowie den 
angefochtenen Widerrufsbescheid des Beklagten vom 
14. September 2015 – Az. 38.00/1852-08/Lo 26/2008 – 
in der Gestalt des Widerspruchsbescheids des Beklag-
ten vom 24. März 2016 – Az. II/38.00/1852-08/Lo 
29/2008 – aufzuheben. 
 
Randnummer57 
 
Der Beklagte beantragt, 
 
Randnummer58 
 
die Berufung zurückzuweisen. 
 

Randnummer59 
 
Zur Begründung trägt er vor, die Widerrufsfrist sei zum 
Zeitpunkt des Widerrufsbescheids vom 14. September 
2015 noch nicht abgelaufen. Es handele sich um eine 
Entscheidungsfrist, die zu laufen beginne, wenn der für 
die Rücknahme zuständige Amtswalter oder die zu-
ständige Amtswalterin Kenntnis aller für die Entschei-
dung erheblichen Umstände und Tatsachen erlange. 
Insbesondere bei Ermessensentscheidungen sei regel-
mäßig ein Anhörungsverfahren durchzuführen, jedoch 
könne die Behörde auch außerhalb des Anhörungsver-
fahrens relevante Tatsachen erfahren und zusammen-
tragen. Nur aufgrund des Umstandes, dass ein Anhö-
rungsverfahren allein keine weiteren Erkenntnisse 
bringe, sei nicht automatisch darauf zu schließen, dass 
in sich anschließenden lösungsorientierten Gesprä-
chen nicht ggf. Aspekte zu Tage treten könnten, die Ein-
fluss auf die Ermessensentscheidung hätten. So habe 
es hier gelegen. 
 
Randnummer60 
 
In Bezug auf die Höhe der Rückforderung habe nicht 
nur entschieden werden müssen, ob der Zuwendungs-
bescheid überhaupt widerrufen werden solle, sondern 
auch, in welchem Umfang. Auch unter der etwaigen 
Annahme eines intendierten Ermessens in Fällen des 
Widerrufs von Subventionsbescheiden müsse sorgfäl-
tig geprüft werden, ob in dem konkreten Fall nicht ein 
atypischer Sachverhalt vorliege, der eine Abweichung 
von der regelmäßigen Entscheidung gebiete. 
 
Randnummer61 
 
Selbst wenn die Jahresfrist des § 116 Abs. 4 LVwG ne-
ben dem Vertrauensschutz auch der Rechtssicherheit 
diene, sei die Klägerin jedenfalls nicht schutzwürdig. 
Zumindest während der Gespräche bis April 2015 habe 
sie nicht auf den Bestand des Subventionsbescheides 
vertrauen können, denn dieser sei Gegenstand und An-
lass für die Gespräche, um welche insbesondere die 
Klägerin insistierend nachgesucht habe. Jedenfalls 
wäre aufgrund der Gespräche aber die Frist analog 
§ 203 BGB gehemmt gewesen. 
 
Randnummer62 
 
Auf Rechtsfolgenseite habe ein intendiertes Ermessen 
vorgelegen. Entgegen den Ausführungen der Klägerin 
sei die Annahme eines intendierten Ermessens nicht 
nur auf Fälle der Zweckverfehlung reduziert, sondern 
auch in Fällen des Auflagenverstoßes anerkannt. Aufla-
gen stellten sich immer – ganz abstrakt – als belastend 
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für den Adressaten und die Adressatin dar, unabhängig 
von der konkreten Ausgestaltung. Sie dienten dazu, die 
Auswirkungen eines genehmigten Handelns für die All-
gemeinheit oder den Einzelnen/die Einzelne abzufe-
dern und unter bestimmte Voraussetzungen der Rege-
lungen zu stellen. Finanzhilfen, die von der öffentlichen 
Hand gewährt würden, unterlägen stets den allgemei-
nen Haushaltsgrundsätzen wie der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit (Art. 114 Abs. 2 iVm Art. 109 GG, § 6 
Abs. 1, 2 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG –). In die-
sem Zusammenhang spiele das Vergaberecht und 
seine Berücksichtigung bei der Mittelverwendung eine 
entscheidende Rolle, weil es eines der stärksten Aus-
prägungen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sei. 
Dies gelte umso mehr vor dem Hintergrund, dass sich 
die öffentliche Hand fast ausschließlich von Steuergel-
dern finanziere. Daher könne der Verstoß gegen eine 
Auflage, durch die die Einhaltung der vergaberechtli-
chen Vorschriften angesichts der oben genannten 
Grundsätze sichergestellt werden solle, nur zu einer 
grundsätzlich uneingeschränkten Rückforderung der 
Finanzhilfe führen. Die oben genannten Haushalts-
grundsätze überwögen im Allgemeinen das Interesse 
des oder der Begünstigten, die Finanzhilfe anteilig be-
halten zu dürfen und verböten einen großzügigen Ver-
zicht auf den anteiligen Widerruf von Subventionen 
und Zuwendungen. Aus diesen Gründen nehme die 
Rechtsprechung regelmäßig ein sog. intendiertes Er-
messen an. Das Vergabeverfahren solle u. a. die Wirt-
schaftlichkeit der Auftragsvergabe sicherstellen, so 
dass ein falsch durchgeführtes oder mängelbehaftetes 
Vergabeverfahren die Unwirtschaftlichkeit der Auf-
tragsvergabe indiziere, und zwar unabhängig davon, 
wie schwerwiegend der Verstoß oder der Mangel ge-
wesen sei. Anderenfalls würde das Prinzip der Sanktion 
bei einem Auflagenverstoß nicht durchgesetzt oder der 
rechtliche Aussagegehalt einer Nebenbestimmung in 
unzulässiger Weise eingeschränkt werden. Denn es 
könne keinen minderschweren oder gravierenden Ver-
stoß gegen die Haushaltsgrundsätze geben, sondern 
eben nur einen festgestellten Verstoß. 
 
Randnummer63 
 
Hinsichtlich der Höhe der Rückforderung gebe es in ei-
nigen Bundesländern (bspw. Hessen, Nordrhein-West-
fahlen) Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und Er-
lasse zu den Landeshaushaltsordnungen, an denen sich 
die Zuwendungsgeber orientieren könnten. Schleswig-
Holstein habe derartige Richtlinien oder Erlasse nicht 
geschaffen, so dass es an einer Rechtsgrundlage fehle, 
an der sich orientiert werden könne, was ein schwerer 
oder was ein minderschwerer Verstoß des Vergabe-

rechts sei. Eine solche Qualifikation dürfe der Zuwen-
dungsgeber nicht vornehmen. Eine wie auch immer ge-
artete Klassifizierung eines Verstoßes gegen Vergabe-
regelungen und somit eine Bestimmung von Prozents-
ätzen hinsichtlich der Höhe der Rückforderungssumme 
dürfe jeder Zuwendungsgeber nur für sich und aus-
schließlich anhand des Haushaltsrechts vornehmen. 
Das bedeute auch, dass ein Verstoß gegen vergabe-
rechtliche Regelungen, welcher für sich genommen aus 
vergaberechtlicher Sicht weder dem Zuwendungs-
zweck noch dem Wirtschaftlichkeitsgebot widersprä-
che, nicht gewichtet werden könne, solange keine Aty-
pik, z. B. erkennbar unbedeutende Verstöße ohne Au-
ßenwirkung, vorliege. Eine solche Atypik habe im vor-
liegenden Fall, in dem bewusst von der vorgeschriebe-
nen Vergabeart abgewichen worden sei, nicht vorgele-
gen, so dass kein Raum für eine weitergehende Ermes-
sensausübung gegeben sei. 
 
Randnummer64 
 
Der angefochtene Widerspruchsbescheid zeige auf, 
dass sich bei der Entscheidungsfindung sehr wohl über 
etwaige Ausnahmetatbestände eines intendierten Er-
messens bewusst gewesen sei, diese Ausnahmen je-
doch mangels eines Sachgrundes und hinsichtlich der 
Höhe der Rückforderung auch mangels einer Rechts-
grundlage schlicht nicht vorgelegen hätten. Selbst 
dann, wenn der Rechtsverstoß nicht zur Unwirtschaft-
lichkeit führe, seien immer noch die Aspekte des fairen 
Wettbewerbs, der Transparenz der Auftragsvergabe 
und der Gewährleistung gleicher Wettbewerbschan-
cen betroffen. Davon abgesehen begründe bereits der 
Verstoß gegen § 3 Nr. 1 Abs. 1 und 2 VOL/A eine derar-
tige Missachtung sämtlicher Zwecke des Vergabe-
rechts, dass es für einen rechtmäßigen Widerruf über-
haupt keiner weiteren Verstöße mehr bedurft habe. 
 
Randnummer65 
 
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streit-
standes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten sowie 
der beigezogenen Verwaltungsvorgänge Bezug genom-
men. 
 
Entscheidungsgründe 
 
Randnummer66 
 
Die zulässige Berufung ist begründet. 
 
Randnummer67 
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Das Verwaltungsgericht hat die Klage zu Unrecht abge-
wiesen. Der Bescheid vom 14. September 2015 in der 
Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 24. März 2016 
ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rech-
ten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. 
 
Randnummer68 
 
Rechtsgrundlage für den Widerruf des Zuwendungsbe-
scheids ist § 117 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LVwG Danach kann 
ein rechtmäßiger Verwaltungsakt, der eine einmalige 
oder laufende Geldleistung oder teilbare Sachleistung 
zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks gewährt oder 
hierfür Voraussetzung ist, auch nachdem er unanfecht-
bar geworden ist, ganz oder teilweise auch mit Wirkung 
für die Vergangenheit widerrufen werden, wenn mit 
dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und 
die oder der Begünstigte diese nicht oder nicht inner-
halb der ihr oder ihm gesetzten Frist erfüllt hat. 
 
Randnummer69 
 
Die tatbestandlichen Voraussetzungen liegen vor. Die 
Klägerin hat die mit dem Zuwendungsbescheid vom 7. 
November 2007 verbundene Auflage nicht erfüllt (I.). 
Der Beklagte hat jedoch das ihm auf Rechtsfolgenseite 
zustehende Ermessen nicht fehlerfrei ausgeübt (II.). 
 
Randnummer70 
 
I. Der Zuwendungsbescheid vom 7. November 2007 
war mit einer Nebenbestimmung in Form einer Auflage 
im Sinne des § 107 Abs. 2 Nr. 4 LVwG verbunden. Der 
Bescheid vom 7. November 2007 enthält folgende For-
mulierung: 
 
Randnummer71 
 
„Gem. 1.4 der Richtlinie zur Förderung des Feuerwehr-
wesens sind bei der Durchführung von Beschaffungen 
die Vorschriften des Vergaberechts einzuhalten. 
 
Randnummer72 
 
Ich behalte mir vor, die Zuweisung bei Nichteinhaltung 
der Vergabevorschriften zurückzufordern.“ 
 
Randnummer73 
 
Die Verpflichtung zur Einhaltung der Vergaberechts-
vorschriften als Hinweis auf das Gesetz stellt für sich 
genommen noch keine Auflage dar. Maßgeblich für 
den Auflagencharakter ist der Vorbehalt der Rückfor-
derung, denn damit macht der Beklagte deutlich, die 

vergaberechtswidrige Verwendung der Mittel an wei-
tergehende Konsequenzen zu knüpfen. 
 
Randnummer74 
 
Diese Auflage hat die Klägerin nicht erfüllt. Sie hat ge-
gen die Vorschriften des Vergaberechts, die Verdin-
gungsordnung für Leistungen – Teil A, in der hier ein-
schlägigen Fassung vom 6. April 2006 (VOL/A), Ab-
schnitt 1, verstoßen. Die Durchführung einer Be-
schränkten Ausschreibung im Sinne des § 3 Nr. 1 Abs. 2 
VOL/A war nicht zulässig. 
 
Randnummer75 
 
Gemäß § 3 Nr. 2 VOL/A muss bei der Vergabe von Leis-
tungen eine Öffentliche Ausschreibung stattfinden, so-
weit nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Um-
stände eine Ausnahme rechtfertigen. Diese Vorausset-
zungen sind nicht erfüllt. 
 
Randnummer76 
 
Zunächst rechtfertigt der geschätzte Auftragswert für 
das Feuerwehrfahrzeug kein Abweichen von der Öf-
fentliche Ausschreibung. Gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 der 
Schleswig-Holsteinischen Vergabeordnung (SHVgVO) 
vom 3. November 2005 (GVBl. Nr. 16 vom 24. Novem-
ber 2005 S. 524) iVm § 3 Nr. 1 Abs. 2 VOL/A ist eine Be-
schränkte Ausschreibung unterhalb eines geschätzten 
Auftragswertes von 50.000 € zulässig. Dieser Wert 
wurde überschritten. Die Klägerin ist von einem Auf-
tragswert von 140.000 € ausgegangen. 
 
Randnummer77 
 
Gemäß § 3 Abs. 3a VOL/A kann eine Beschränkte Aus-
schreibung auch stattfinden, wenn die Leistung nach 
ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von 
Unternehmen in geeigneter Weise ausgeführt werden 
kann, besonders, wenn außergewöhnliche Fachkunde 
oder Leistungsfähigkeit oder Zuverlässigkeit erforder-
lich ist. Die Norm ist aufgrund ihres Ausnahmecharak-
ters eng auszulegen und betrifft nur spezielle Leistun-
gen, die objektiv aus der Sicht neutraler Dritter nur von 
einem oder zumindest sehr wenigen spezialisierten 
Unternehmen erbracht werden können. Anknüpfungs-
punkt muss dabei eine Eigenart der zu beschaffenden 
Leistung sein, die eine sachgerechte Ausführung nur 
von einem auf diese Eigenart spezialisierten, besonders 
geeigneten Unternehmen möglich erscheinen lässt 
(OLG Naumburg, Beschluss vom 10. November 2003 – 
1 Verg 14/03 – juris Rn. 28). Diese Voraussetzungen lie-
gen nicht vor. 
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Randnummer78 
 
Die Klägerin hat nicht dargelegt, dass nur ein be-
schränkter Kreis von Unternehmen die von ihr gefor-
derten Leistungen ausführen kann und deshalb eine 
Beschränkte Ausschreibung durchzuführen war. In ih-
rem nach der Durchführung des Vergabeverfahrens am 
29. Juni 2010 angefertigten Vermerk gibt die Klägerin 
zwar an, dass nur zwei Firmen ein Fahrgestell, das den 
Anforderungen der Euro-V-Norm entspreche, liefern 
könnten. Weiter belegt hat sie diesen Umstand nicht. 
Zu der Angebotslage hinsichtlich des gewünschten 
Fahrzeugaufbaus äußert sich der Vermerk nicht. 
 
Randnummer79 
 
Der Beklagte ist dem Vorbringen der Klägerin zum ein-
geschränkten Unternehmerkreis im erstinstanzlichen 
Verfahren entgegengetreten, indem er mehrere Fir-
men benannt hat, die auf dem Markt für Feuerwehr-
fahrzeuge tätig sind. Die Klägerin erklärt insoweit, dass 
die Fahrgestelle und Aufbauten unterschiedlicher Her-
steller*innen nicht immer kompatibel seien und nur 
wenige Kombinationsmöglichkeiten bestünden, wes-
halb sich der Anbieterkreis deutlich reduziert habe. Die 
Eingrenzung auf die angeschriebenen Hersteller*innen 
ist dadurch jedoch nicht nachvollziehbar erläutert. Die 
Klägerin hätte beispielsweise erklären können, zwi-
schen welchen Hersteller*innen Kompatibilitätsprob-
leme bestehen. 
 
Randnummer80 
 
Nicht dargelegt ist weiter, dass die Klägerin eine ausrei-
chende Marktübersicht hatte und deshalb von einer Er-
kundung des in Betracht kommenden Bewerberkreises 
absehen konnte, § 4 Nr. 1 VOL/A. Die Klägerin gibt zwar 
im Schriftsatz vom 3. April 2017 an, dass sie Markter-
kundung durchgeführt habe. Belege darüber legt sie je-
doch nicht vor und finden sich auch nicht in der Verga-
beakte. 
 
Randnummer81 
 
Die Klägerin bringt vor, die Durchführung der Be-
schränkten Vergabe könne ihr jedenfalls nicht entge-
gengehalten werden. Sie hätte zulässigerweise eine 
Freihändige Vergabe im Sinne des § 3 Nr. 1 Abs. 3 
VOL/A durchführen dürfen, weil es sich bei dem Ange-
bot der Oshkosh BAI Deutschland GmbH um eine „vor-
teilhafte Gelegenheit“ im Sinne des § 3 Nr. 4 lit. m 
VOL/A gehandelt habe. Indem sie das an strengere Vo-
raussetzungen geknüpfte formelle Vergabeverfahren 
mit Wettbewerb durchgeführt habe, obwohl sogar 

eine formlose Freihändige Vergabe materiell möglich 
gewesen wäre, könne die Durchführung der Be-
schränkten Vergabe nicht zu ihren Lasten gewertet 
werden. Dem ist nicht zu folgen. 
 
Randnummer82 
 
Der Klägerin mag zwar zuzustimmen sein, dass sich 
eine „vorteilhafte Gelegenheit“ im Sinne des § 3 Nr. 4 
lit. m VOL/A gegebenenfalls erst im Rahmen einer be-
reits begonnenen Ausschreibung ergeben kann. Die 
Klägerin trägt insofern vor, dass sie bei dem von der Os-
hkosh BAI Deutschland GmbH angebotenen Fahrzeug 
schnell habe handeln müssen, um sich den besonderen 
finanziellen Vorteil des angebotenen Vorführfahrzeugs 
zu sichern. Das Fahrzeug sei im Vergleich zum Markt-
preis über 25 % günstiger gewesen. Es sei davon auszu-
gehen gewesen, dass für den Großraum Norddeutsch-
land lediglich ein Vorführfahrzeug vorhanden sei, das 
zügig veräußert werden würde. Ob es sich dabei tat-
sächlich um eine „vorteilhafte Gelegenheit“ im Sinne 
des § 3 Nr. 4 lit. m VOL/A gehandelt hat, kann dahin-
stehen. Die „vorteilhafte Gelegenheit“ und damit die 
Begründung der Zulässigkeit einer Freihändigen 
Vergabe beträfe schon nur den Fahrzeugaufbau. Das 
Fahrgestell wurde im Wege der Beschränkten Vergabe 
beschafft. Insoweit konnte die Klägerin nicht belegen, 
dass die Voraussetzungen für eine Beschränkte 
Vergabe vorlagen. Jedenfalls kann die Klägerin aber die 
fehlerhafte Wahl des Vergabeverfahrens nicht damit 
rechtfertigen, dass eine andere, von ihr nicht durchge-
führte, Vergabeart rechtmäßig gewesen wäre. Im Übri-
gen ist eine Freihändige Vergabe über denselben Ge-
genstand auch nur dann zulässig, wenn zuvor – wie hier 
nicht erfolgt – die Beschränkte Ausschreibung aufgeho-
ben wurde, § 26 Nr. 5 VOL/A. 
 
Randnummer83 
 
Darüber hinaus hat die Klägerin gegen das Wettbe-
werbsverbot, das sich aus § 2 Nr. 1 VOB/A ableitet, und 
das Verbot der Diskriminierung anderer Anbieter*in-
nen aus § 2 Nr. 2 VOL/A verstoßen, indem es der Osh-
kosh BAI Deutschland GmbH vorab die Ausschrei-
bungsunterlagen hat zukommen lassen und von ihr ein 
sog. Informationsangebot eingeholt hat. Zugleich 
wurde eine weitere Firma ohne nachvollziehbare Be-
gründung von der Beschränkten Ausschreibung ausge-
schlossen, der ebenfalls vorab die Ausschreibungsun-
terlagen zugesandt wurden. Ziel des Vergaberechts ist 
der faire Wettbewerb der Anbieter*innen und ein 
transparentes und nichtdiskriminierendes Verfahren 
für alle Bewerber*innen zu gewährleisten. Der Osh-
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kosh BAI Deutschland GmbH wurde durch die Vorabin-
formation ein erheblicher Wissens- und Zeitvorsprung 
und somit ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen 
Anbieter*innen eingeräumt. Deswegen kann dem Vor-
trag der Klägerin, es sei ein üblicher Vorgang, unver-
bindliche Leistungsangebote einzuholen, nicht gefolgt 
werden. Selbst wenn es üblich wäre, vorab unverbind-
liche Leistungsangebote zu beschaffen, ist vorliegend 
festzustellen, dass nicht mehrere Angebote angefor-
dert wurden, sondern lediglich ein Unternehmen auf-
gefordert wurde, ein Vorabangebot abzugeben. 
 
Randnummer84 
 
Die Klägerin hat auch gegen § 22 Nr. 2 Abs. 2 und § 22 
Nr. 4 Abs. 3 VOL/A verstoßen. Nach diesen Normen 
muss in der Verhandlung zur Öffnung der Angebote ne-
ben dem Verhandlungsleiter oder der Verhandlungslei-
terin ein weiterer Vertreter oder eine weitere Vertre-
terin des Auftraggebers anwesend sein und beide müs-
sen die Niederschrift über die Öffnung der Angebote 
unterschreiben. Dies ist nicht geschehen. Die Nieder-
schrift wurde nur von dem Verhandlungsleiter ausge-
füllt und unterschrieben. Dementsprechend geht das 
Gericht davon aus, dass bei der Öffnung der Angebote 
eine weitere Vertreterin oder ein weiterer Vertreter 
nicht anwesend war. Dem ist die Klägerin nicht entge-
gengetreten. 
 
Randnummer85 
 
Die im Rahmen der Öffnung der Angebote vorgenom-
mene Korrektur des Angebots der Oshkosh BAI 
Deutschland GmbH wurde entgegen § 23 Nr. 2 und 3 
VOL/A nicht ausreichend dokumentiert. Nach § 23 
Nr. 2 Satz 1 VOL/A sind die Angebote auf Vollständig-
keit sowie auf rechnerische und fachliche Richtigkeit zu 
überprüfen. Das Ergebnis der Prüfung ist gemäß § 23 
Nr. 2 VOL/A aktenkundig zu machen. Den Akten ist zu 
entnehmen, dass das Angebot der Oshkosh BAI 
Deutschland GmbH von dem Verhandlungsleiter von 
93.611,53 € auf 92.715,92 € korrigiert wurde. Die Firma 
hat der Klägerin nachträglich ein Angebotsblatt mit 
dem korrigierten Angebotspreis zukommen lassen. 
Wie das korrigierte Ergebnis zustande gekommen ist, 
ergibt sich nicht aus den Akten. Insofern fehlt es an ei-
ner Berechnung, aus der sich ein Rechenfehler ergibt. 
 
Randnummer86 
 
Der Auftrag ist auch erst nach Ablauf der Zuschlagfrist 
erteilt worden. Gemäß § 28 Nr. 2 Abs. 2 VOL/A kann 
die Zuschlagfrist zwar im Einvernehmen mit den in 
Frage kommenden Bieter*innen verlängert werden, 

wenn sich der Zuschlag verzögert. Vorliegend endete 
die Zuschlagfrist ausweislich der Angebotsaufgabe 
durch die Klägerin am 9. Mai 2008. Den Zuschlag erhiel-
ten die Oshkosh BAI Deutschland GmbH für den Fahr-
zeugaufbau und die Firma Mercedes-Benz für das Fahr-
gestell erst am 28. Mai 2008. Inwiefern und warum sich 
vorliegend der Zuschlag verzögert hat und eine Verlän-
gerung vereinbart wurde, ist den Akten nicht zu ent-
nehmen. Die Klägerin trägt vor, dass sie mit den Bie-
ter*innen mündlich eine Verlängerung der Zuschlag-
frist vereinbart habe. Dargelegt ist der Umstand nicht. 
In den Akten findet sich kein Vermerk über diese Ge-
spräche. 
 
Randnummer87 
 
Schließlich fehlt es an einer ausreichenden Dokumen-
tation des Vergabeverfahrens. Gemäß § 30 Nr. 1 VOL/A 
ist über die Vergabe ein Vermerk zu fertigen, der die 
einzelnen Stufen des Verfahrens, die Maßnahmen, die 
Feststellung sowie die Begründung der einzelnen Ent-
scheidungen enthält. Diese Verpflichtung dient der 
Transparenz des Vergabeverfahrens und soll das 
Vergabeverfahren überprüfbar machen. Ein vollständi-
ger Vergabevermerk kann naturgemäß erst nach der 
endgültigen Vergabeentscheidung angefertigt werden. 
§ 30 Nr. 1 VOL/A ist im Sinne des Transparenzprinzips 
aber so auszugelegt, dass das Vergabeverfahren und 
alle wesentlichen Entscheidungen laufend und nach-
vollziehbar zu dokumentieren sind (vgl. Vergabekam-
mer München, Beschluss vom 19. Januar 2009 – Z3-3-
3194-1-41-11-08 – juris Rn. 91). Die im Vergabever-
merk enthaltenen Angaben und die in ihm mitgeteilten 
Gründe für die getroffenen Entscheidungen müssen so 
detailliert gemacht werden, dass sie für mit der Sach-
lage des jeweiligen Vergabeverfahrens betraute Le-
ser*innen nachvollziehbar sind (vgl. Vergabekammer 
Freistaat Thüringen, Beschluss vom 7. Juli 2010 – 250-
4003.20-2249/2010-007-SLF – juris Rn. 177). Dies ist 
vorliegend nicht geschehen. 
 
Randnummer88 
 
Die Klägerin hat am 13. Mai 2008 sowie am 29. Juni 
2010 jeweils einen Vergabevermerk angefertigt. Beide 
Vermerke entsprechen jedoch nicht den Anforderun-
gen des § 30 Nr. 1 VOL/A. Sie enthalten lediglich Fest-
stellungen zur Wahl des Vergabeverfahrens und zur 
Auswahl der angeschriebenen Unternehmen. Eine 
nachvollziehbare Begründung der einzelnen Entschei-
dungen und Stufen des Verfahrens fehlt. Die Vergabe-
entscheidungen sind – wie bereits aufgezeigt – nur zum 
Teil nachvollziehbar. Ob die Dokumentationsmängel 
jederzeit nachträglich geheilt werden können, wie die 
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Klägerin meint, kann dahinstehen, denn dies ist bis zum 
Abschluss des Berufungsverfahren nicht geschehen. 
 
Randnummer89 
 
II. Bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen er-
öffnet § 117 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LVwG dem Beklagten 
auf Rechtsfolgenseite ein Ermessen. Dies hat der Be-
klagte jedoch nicht fehlerfrei ausgeübt. Eine Ermes-
sensentscheidung kann nach § 114 Satz 1 VwGO vom 
Gericht nur daraufhin geprüft werden, ob die gesetzli-
chen Grenzen des Ermessens überschritten wurden, 
von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächti-
gung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht 
wurde oder die Behörde von dem ihr eingeräumten Er-
messen gar kein Gebrauch gemacht hat. So liegt es 
hier. Dem Beklagten ist ein Ermessensfehler in Form 
des Ermessensnichtgebrauchs unterlaufen. 
 
Randnummer90 
 
Es kann dahinstehen, ob § 117 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
LVwG im Hinblick auf den zu beachtenden haushalts-
rechtlichen Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit dahin auszulegen wäre, dass im Regelfall von 
einer Ermessensausübung in einem bestimmten Sinne 
auszugehen ist. Denn auch in einem solchen Fall des so-
genannten intendierten Ermessens müssen bei einem 
vom Regelfall abweichenden Sachverhalt besondere 
Umstände bei der Entscheidung berücksichtigt werden 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 16. Juni 1997 – 3 C 22.96 – 
juris Rn. 14). Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ver-
langt, dass die Behörde auch in Fällen des intendierten 
Ermessens den ihr zustehenden Ermessensspielraum 
erkennt und prüft, ob ausnahmsweise eine andere Ent-
scheidung als der vollständige Widerruf des Zuwen-
dungsbescheides in Betracht kommt. Dabei kann u. a. 
auch die Schwere der Pflichtverstöße beachtlich sein 
(vgl. Beschluss des Senats vom 18. Dezember 2020 – 5 
LA 179/20 – juris Rn. 4, mit Verweis auf: BVerwG, Urteil 
vom 10. Dezember 2003 – 3 C 22.02 – juris Rn. 36). 
 
Randnummer91 
 
Daran fehlt es hier. Der Beklagte ist davon ausgegan-
gen, dass ihm nur hinsichtlich des „ob“ des Widerrufs, 
jedoch nicht hinsichtlich der Höhe der Rückforderung 
ein Ermessen zusteht. Das folgt aus dem Widerrufsbe-
scheid vom 14. September 2014, in dem der Beklagte 
formuliert, dass es in seinem Ermessen stehe, ob er von 
seinem Widerrufsrecht Gebrauch mache (dort S. 8). Zu 
einem Ermessen hinsichtlich der Höhe der Rückforde-
rung äußert er sich dort nicht. Deutlicher ist es im Wi-
derspruchsbescheid vom 24. März 2016 formuliert 

(dort S. 16, dritter Absatz): „Hinsichtlich der Festset-
zung der Höhe der Rückforderung steht mir kein Er-
messen zu. Die Rückforderungssumme beträgt stets 
100 % der Zuwendungssumme.“ Zwar kann auch in den 
Fällen des intendierten Ermessens von einer weiteren 
Begründung der Entscheidung abgesehen werden, so-
weit nicht atypische Umstände vorliegen, die eine an-
dere Entscheidung rechtfertigen könnten. Dennoch 
muss deutlich werden, dass die Behörde erkannt hat, 
dass ihr überhaupt ein Ermessen zusteht. 
 
Randnummer92 
 
Der Beklagte führt dazu erläuternd aus, dass es für ei-
nen teilweisen Widerruf an einer Rechtsgrundlage 
fehle. Anders als in einigen Bundesländern gebe es in 
Schleswig-Holstein keine Verwaltungsvorschriften, 
Richtlinien und Erlasse zu den Landeshaushaltsordnun-
gen, an denen sich orientiert werden könne, was ein 
schwerer oder was ein minderschwerer Verstoß des 
Vergaberechts sei. Eine solche Qualifikation dürfe er als 
Zuwendungsgeber nicht vornehmen. Diese Annahme 
geht fehl. Der Beklagte übersieht, dass ihm ein dahin-
gehendes Ermessen eingeräumt ist. Die Richtlinien, Er-
lasse oder Verwaltungsvorschriften der anderen Bun-
desländer mögen eine ermessenslenkende Wirkung 
haben, sie ersetzen jedoch nicht das den dortigen Be-
hörden zustehende Ermessen (vgl. BVerwG, Beschluss 
vom 13. Februar 2013 – 3 B 58.12 – juris Rn. 8). Umso 
weniger bedeutet das Fehlen von vergleichbaren Richt-
linien, Erlassen oder Verwaltungsvorschriften in Schles-
wig-Holstein, dass dem Beklagten kein Ermessen einge-
räumt ist. 
 
Randnummer93 
 
Vorliegend hätte Anlass zu Ermessenserwägungen be-
standen, weil die Klägerin gleich mehrfach gegen 
vergaberechtliche Vorschriften verstoßen hat. Die ein-
zelnen Verstöße, beispielsweise die fehlerhafte Wahl 
des Vergabeverfahrens, der Wettbewerbsverstoß und 
auch – entgegen der Ansicht der Klägerin – die Doku-
mentationsmängel, können grundsätzlich schwerwie-
gende Verstöße darstellen (vgl. Vergabekammer des 
Saarlandes, Beschluss vom 23. Januar 2006 – 1 VK 
06/2005 –, juris Rn. 69 zur schwerwiegenden Verlet-
zung des Transparenzprinzips durch eine nicht ord-
nungsgemäße Dokumentation). Zugleich hätte der Be-
klagte bewerten müssen, ob und inwiefern sich diese 
Verstöße auf den haushaltsrechtlichen Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auswirken (vgl. Be-
schluss des Senats vom 18. Dezember 2020 – 5 LA 
179/20 – juris Rn. 5). 
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Randnummer94 
 
Gleiches gilt auch für den Umstand, dass der Widerruf 
vorliegend einen weiter zurückliegenden Zeitraum er-
fasst und eine hohe Rückzahlungspflicht auslöst, die für 
eine kleine Gemeinde wie die Klägerin eine erhebliche 
finanzielle Belastung darstellen dürfte. In solchen Fäl-
len stellt sich die Frage, ob der Widerruf aus Gründen 
der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall auf bestimmte 
Zeiträume oder in anderer Weise zu beschränken ist. 
Eine derartige Sachlage bietet vom Regelfall eines Wi-
derrufs abweichende Umstände, die eine andere Ent-
scheidung als den vollständigen Widerruf des ergange-
nen Zuwendungsbescheids als möglich und gegebe-
nenfalls sogar als geboten erscheinen lassen können 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 10. Dezember 2003 – 3 C 
22.02 – juris Rn. 36). 
 
Randnummer95 
 
Weshalb nach der Auffassung des Beklagten die Be-
rücksichtigung der Schwere des vergaberechtlichen 
Verstoßes im Rahmen der Ermessensausübung und die 
Möglichkeit eines beschränkten Widerrufs mit § 117 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LVwG unvereinbar sein soll, er-
schließt sich nicht. Die Feststellung der Schwere eines 
Pflichtverstoßes und die daraus resultierenden Folgen 
für den Widerruf eines Zuwendungsbescheids sind Teil 
des von dem Beklagten stets zu prüfenden Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes (vgl. Beschluss des Senats vom 
18. Dezember 2020 – 5 LA 179/20 – juris Rn. 8). 
 
Randnummer96 
 
Der vollständige Widerruf rechtfertigt sich auch nicht 
dadurch, dass – wie der Beklagte meint – mit der Be-
schaffung des Feuerwehrfahrzeugs eine Zweckverfeh-
lung im Sinne der Ziffer 8.2.3. der VV-K zu § 44 LHO vor-
liege. Gemäß Ziffer 8.2.3. der VV-K zu § 44 LHO hat die 
Bewilligungsbehörde regelmäßig einen Zuwendungs-
bescheid mit Wirkung auch für die Vergangenheit ganz 
oder teilweise nach § 117 Abs. 3 LVwG unverzüglich zu 
widerrufen und die Zuwendung, auch wenn sie bereits 
verwendet worden ist, zurückzufordern, soweit sie 
nicht oder nicht mehr ihrem Zweck entsprechend ver-
wendet worden ist. Soweit der Beklagte vorträgt, die 
Verwaltungsvorschrift meine nicht allein den inhaltli-
chen Zweck, nämlich die Beschaffung eines bestimm-
ten Gegenstandes, sondern auch den Zweck der Beach-
tung der Auflagen des Zuwendungsbescheides, kann 
ihm nicht gefolgt werden. Nach § 23 LHO sind Zuwen-
dungen Leistungen zur Erfüllung bestimmter Zwecke. 
Diese dürfen nur veranschlagt werden, wenn das Land 

an der Erfüllung dieser Zwecke ein erhebliches Inte-
resse hat. Die Einhaltung des Vergaberechts ist nicht 
Zweck der Zuwendung, sondern hat eine dienende 
Funktion. Aus der Zusammenschau von §§ 44, 23 
LHO folgt – entgegen der Auffassung des Beklagten – 
nichts Anderes (vgl. Beschluss des Senats vom 18. De-
zember 2020 – 5 LA 179/20 – juris Rn. 9). Darüber hin-
aus hat die Klägerin die Zuweisung zweckentsprechend 
verwendet, nämlich zur Anschaffung eines Feuerwehr-
fahrzeugs. 
 
Randnummer97 
 
Der Widerruf des Zuwendungsbescheids gemäß § 117 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LVwG ist nach alledem rechtswidrig. 
Auf die Frage, ob die Jahresfrist gemäß § 117 Abs. 3 
Satz 2 LVwG iVm § 116 Abs. 4 Satz 1 LVwG bereits vor 
Erlass des Widerrufsbescheids verstrichen war und ob 
sich die Klägerin als öffentlich-rechtliche Hoheitsträge-
rin auf die Jahresfrist berufen kann, kommt es daher 
nicht an. 
 
Randnummer98 
 
Aus der Rechtswidrigkeit des Widerrufs des Zuwen-
dungsbescheids folgt die Rechtswidrigkeit der Erstat-
tungsforderung und der Zinsforderung, § 117a Abs. 1 
Satz 1, § 117a Abs. 3 Satz 1 LVwG. 
 
Randnummer99 
 
Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 
Randnummer100 
 
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit 
beruht auf § 167 VwGO iVm § 711, § 708 Nr. 10 ZPO. 
 
Randnummer101 
 
Gründe für die Zulassung der Revision (§ 132 Abs. 2 
VwGO) liegen nicht vor. 
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Aktuelle Ausschreibungen 
Ausschreibungen in: Baden-Württemberg 
Fluggastkontrolldienstleistungen Flughafen FDH 
https://service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibun-
gen/vmp-bw/2024/06/13855.html 
Vergabestelle: Regierungspräsidium Stuttgart 
Ort: 88046 Friedrichshafen, Baden-Württemberg 
Angebotsfrist: 02.08.2024 
 

Ausschreibungen in: Mecklenburg-Vor-
pommern 
Rekonstruktion Feuerwehrgerätehaus FFw Stäbelow 
(An- und Umbau Sozialtrakt) https://ser-
vice.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-
egomv/2024/05/2234.html 
Vergabestelle: Gemeinde Stäbelow über Amt Warnow-
West 
Ort: 18198 Stäbelow, Mecklenburg-Vorpommern 
Angebotsfrist: 01.08.2024 
 

Ausschreibungen in: Sachsen 
"Erweiterung, Umbau und Sanierung der Feuerwehr 
Glaubitz" - Planungsleistungen https://ser-
vice.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/everga-
bede/2024/05/6284798.html 
Vergabestelle: Gemeinde Nünchritz 
Ort: 01612 Nünchritz, Sachsen 
Angebotsfrist: 14.08.2024 
 
Leistungen der Unterhalts-, Glas- und Fassadenreini-
gung am MPI-CBG https://service.bund.de/IM-
PORTE/Ausschreibun-
gen/abc/2024/05/367201G303853.html 
Vergabestelle: Max-Planck-Institut für Molekulare Zell-
biologie und Genetik 
Ort: 01307 Dresden, Sachsen 
Angebotsfrist: 30.08.2024 
 
B 101 Ausbau in und nördlich der OD Großschirma 
https://service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibun-
gen/evergabede/2024/06/6301804.html 
Vergabestelle: Landesamt für Straßenbau und Verkehr 
Ort: 09603 Großschirma, Sachsen 
Angebotsfrist: 13.08.2024 
 

Ausschreibungen in: Niedersachsen 
Grün- und Graupflege Standort Osnabrück 

https://service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibun-
gen/vmp-nds/2024/06/99221.html 
Vergabestelle: Hochschule Osnabrück 
Ort: 49076 Osnabrück, Niedersachsen 
Angebotsfrist: 09.08.2024 
 

Ausschreibungen ohne Angabe des Bun-
deslandes 
 
Sicherheitsdienstleistungen 
https://service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibun-
gen/eVergabe/663081.html 
Vergabestelle: Hallesche Verkehrs-Aktiengesellschaft 
Ort:  (Halle (Saale), Kreisfreie Stadt) 
Angebotsfrist: 06.08.2024 
 
Unterhalts- und Glasreinigung in der Dienststelle Gör-
litz der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutsch-
land https://service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibun-
gen/ai-ag-prod/2024/05/54321-Tender-18fa4336ff8-
214c9ac49527ccf7.html 
Vergabestelle: Deutsche Rentenversicherung Mittel-
deutschland Zentrale Beschaffungsstelle 
Ort:  Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland 
Wilhelmsplatz 1 
02826 Görlitz 
Deutschland 
Angebotsfrist: 27.08.2024 
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Kurz belichtet aus der Spruch-
praxis der VK und Vergabese-
nate  

OLG Hamburg zu der Frage eines Verhand-
lungsverfahren ohne Teilnahmewettbe-
werb mit Markterkundung 
von Thomas Ax 
  
1. Eine Vergabe von Aufträgen im Verhandlungsverfah-
ren ohne Teilnahmewettbewerb darf erfolgen, wenn 
der Auftrag zum Zeitpunkt der Aufforderung zur Ab-
gabe von Angeboten nur von einem bestimmten Un-
ternehmen erbracht oder bereitgestellt werden kann, 
dies darauf beruht, dass aus technischen Gründen kein 
Wettbewerb vorhanden ist, es keine vernünftige Alter-
native oder Ersatzlösung gibt und der mangelnde Wett-
bewerb nicht das Ergebnis einer künstlichen Einschrän-
kung der Auftragsvergabeparameter ist. 
  
2. Für die Beantwortung der Frage, ob ein Anbieter zum 
Zeitpunkt der Aufforderung zur Abgabe von Angeboten 
zur Leistung in der Lage ist, kommt es nicht darauf an, 
ob die Leistung sofort, also gleichsam auf der Stelle er-
bracht werden kann. Das zur aktuellen Erfüllung eines 
Auftrags erforderliche Material herbeischaffen kann 
auch ein Unternehmen, das sich das Material innerhalb 
angemessen kurzer Zeit besorgen kann. 
  
3. Eine Vergabe von Aufträgen im Verhandlungsverfah-
ren ohne Teilnahmewettbewerb setzt ein vorheriges 
Markterkundungsverfahren voraus. Anderenfalls kann 
der öffentliche Auftraggeber das Nichtvorhandensein 
vernünftiger Alternativen oder Ersatzlösungen nicht 
darlegen und beweisen. 
  
OLG Hamburg, Beschluss vom 06.04.2023 - 1 Verg 1/23 
 

OLG Düsseldorf zu der Frage, dass der Auf-
traggeber Mindestanforderungen an die 
Referenzen stellen kann 
von Thomas Ax 
  
1. Der Auftraggeber ist berechtigt, als Beleg der erfor-
derlichen technischen und beruflichen Leistungsfähig-
keit des Bewerbers je nach Art, Verwendungszweck 
und Menge oder Umfang der zu erbringenden Dienst-
leistungen die Vorlage von geeigneten Referenzen 

über früher ausgeführte Dienstleistungen zu verlan-
gen. 
  
2. Die in den Referenzen benannten "Referenzauf-
träge" müssen zum Nachweis der beruflichen und tech-
nischen Leistungsfähigkeit geeignet sein. Welche Art 
von Aufträgen der Auftraggeber nach Leistungsinhalt 
und -umfang für "geeignet" hält, kann er vorab unter 
Berücksichtigung der zu vergebenden Leistungen defi-
nieren. 
  
3. Der Auftraggeber kann auch Mindestanforderungen 
an die Referenzen festlegen. Dabei hat er wie bei der 
Festlegung der Eignungsanforderungen einen Festle-
gungsspielraum. Entscheidend ist, ob aus verständiger 
Sicht der Vergabestelle ein berechtigtes Interesse an 
der im Verfahren aufgestellten Forderung besteht, so 
dass diese als sachlich gerechtfertigt und verhältnismä-
ßig erscheint und den Bieterwettbewerb nicht unnötig 
einschränkt. 
  
4. Der öffentliche Auftraggeber darf diejenigen Anfor-
derungen an den Nachweis stellen, die zur Sicherstel-
lung des Erfüllungsinteresses erforderlich sind, die mit 
den gesetzlichen Bestimmungen im Einklang stehen 
und die nicht unverhältnismäßig, nicht unangemessen 
und für den Bieter nicht unzumutbar sind. 
  
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 28.06.2023 - Verg 
48/22 
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Zufriedene Mandanten 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Ax, 
 
vielen Dank für die sehr gute Durchführung des Verga-
beverfahrens. Ich denke das ist ein gutes Ergebnis.  
 
Ich war beim Prüfen der Angebote auch auf Ihr Ergeb-
nis gekommen und schließe mich Ihrem Vorschlag voll 
an. 
 
Bitte erteilen Sie den Zuschlag an … und teilen Sie … 
mit, dass wir dessen Angebot nicht annehmen. 
 
… 
 
Vielen Dank. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Eric Hellmann - LL. B. 
 
Stabsbereich der Geschäftsführung 
 
Stabsstelle Selbstverwaltung, Datenschutz, Justiziariat 
und Leitung zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle 
 
Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover 
 
Landesunfallkasse Niedersachsen 
 
Am Mittelfelde 169 – 30519 Hannover 
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Anzeige 
Was Sie bei AR erwartet 
 
Chancen 
 
Direkt einsteigen in spannende, prominente Mandate. 
Vom ersten Tag an Verantwortung übernehmen. Sich 
in einem agilen, innovativen Umfeld weiterentwickeln. 
Und von einem erfahrenen Team an Top-Anwälten 
profitieren. AR bieten Ihnen hervorragende Einstiegs-, 
Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten – in einer wert-
schätzenden, persönlichen wie partnerschaftlichen At-
mosphäre. 
 
New Work 
 
Was Sie erwartet, ist ein inspirierender Arbeitsplatz mit 
allen Annehmlichkeiten der neuen, modernen Arbeits-
welt. Damit verbunden ist ein hohes Maß an Flexibili-
tät. Vertrauensarbeitszeit öffnet Ihnen die Möglichkeit 
des mobilen Arbeitens und eine Zeithoheit, die eine ge-
sunde Work-Life-Balance fördert. Die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie ist bei uns kein Balanceakt, son-
dern gelebte Unternehmenskultur. 
 
Entwicklungsmöglichkeiten 
 
Die Freude an persönlichen Entwicklungsmöglichkei-
ten ist ein wichtiges Motivationsmoment. Deshalb 
steht allen AR Kolleginnen und Kollegen die Tür zu weit-
reichenden Förderprogrammen offen. Ob Fortbildun-
gen oder Fachanwaltslehrgänge, oder Unterstützung 
bei der Anfertigung wissenschaftlicher Publikationen: 
Wir gestalten und sichern Zukunft. Wir bauen unser 
Know-how im Dialog mit wissenschaftlichen Institutio-
nen aus. Und wir fördern den intensiven Wissensaus-
tausch in unseren Teams nachhaltig.  
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Werbung 
Machen Sie sich fit: Das Lieferkettensorg-
faltspflichtengesetz (LkSG) als Herausfor-
derung auch und Insbesondere für öffent-
liche Auftraggeber 
 
Intensivschulung, Frankfurt, 10.6. 10-12 Uhr; Berlin, 
17.6. 10-12 Uhr; Hamburg, 24.6. 10-12 Uhr 
299 Euro zzgl MWSt., Schulungsleiter: Rechtsanwalt Dr. 
Thomas Ax 
Interesse?  
AX Akademie 
Uferstraße 16 
69151 Neckargemünd 
Tel.: 06223 86886-15 
Mobil: 0151 461 976 84 
t.ax@ax-akademie.de 
  
Hintergrund: 
  
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) 
schreibt erstmals Pflichten zur Kontrolle und Einhal-
tung umwelt- und menschenrechtlicher Standards ent-
lang der Lieferkette fest. 
  
Das LkSG gilt zunächst nur für große Unternehmen mit 
Sitz im Inland, wobei letztere Anforderung vergleichs-
weise weit gefasst ist. So werden nach § 1 Abs.1 LkSG 
in Deutschland ansässige Unternehmen mit einer 
Zweigniederlassung in Deutschland vom Anwendungs-
bereich des Gesetzes erfasst. Zunächst waren nur Un-
ternehmen mit mindestens 3.000 Mitarbeitern durch 
das Gesetz verpflichtet. Seit dem 01.01.2024 fallen 
auch Unternehmen mit mindestens 1.000 Beschäftig-
ten in den Anwendungsbereich des LkSG. 
  
Das Gesetz stärkt in globalen Lieferketten Menschen-
rechte und den Umweltschutz.  
 
Es verpflichtet Unternehmen in Deutschland zur Ach-
tung von Menschenrechten durch die Umsetzung defi-
nierter Sorgfaltspflichten. Diese Pflichten gelten für 
den eigenen Geschäftsbereich, für das Handeln eines 
Vertragspartners und das Handeln weiterer (mittelba-
rer) Zulieferer. Damit endet die Verantwortung der Un-
ternehmen nicht länger am eigenen Werkstor, sondern 
besteht entlang der gesamten Lieferkette. 
  
Zunächst müssen Unternehmen die Risiken in ihren Lie-
ferketten ermitteln, bewerten  

und priorisieren. Aufbauend auf den Ergebnissen wer-
den eine Grundsatzerklärung veröffentlicht und Maß-
nahmen ergriffen, um Verstöße gegen die Menschen-
rechte sowie Schädigungen der Umwelt zu vermeiden 
oder zu minimieren. Das Gesetz legt dar, welche Prä-
ventions- und Abhilfemaßnahmen notwendig sind. Zu 
den weiteren Pflichten gehören auch die Einrichtung 
von Beschwerdekanäle für die Menschen in den Liefer-
ketten und die regelmäßige Berichterstattung über das 
Lieferkettenmanagement. Davon profitieren die Men-
schen in den Lieferketten, Unternehmen und auch die  
Konsumenten. Denn sie erhalten durch das Gesetz 
Rechtssicherheit und eine verlässliche Handlungs-
grundlage für ein nachhaltiges Lieferkettenmanage-
ment mit resilienten Beschaffungswegen. Den Ver-
brauchern bringt das Lieferkettengesetz die Sicherheit, 
dass insbesondere große Unternehmen in Deutschland 
nun einen noch stärkeren Fokus auf faire Herstellung 
legen müssen. 
  
Das Lieferkettengesetz bezieht sich mittelbar auch auf 
die öffentliche Beschaffung. 
  
Das LkSG ist zunächst hinsichtlich der darin geregelten 
Pflichten für bestimmte Unternehmen nicht festgelegt. 
Es differenziert nicht zwischen öffentlichen Unterneh-
men und Unternehmen der Privatwirtschaft. Auch die 
Frage, ob die betroffenen Waren im Rahmen eines 
Vergabeverfahrens beschafft werden sollen, spielt un-
mittelbar keine Rolle. Das Gesetz bezieht sich allein auf 
den Herstellungsprozess von Produkten entlang der 
Lieferkette. 
  
Mittelbar sind aber dennoch Auswirkungen des LkSG 
festzustellen. Dies trifft zunächst die (Groß-)Unterneh-
men der öffentlichen Hand: Diese sind, soweit sie dem 
Anwendungsbereich des LkSG unterfallen, natürlich an 
dieses gebunden und müssen dementsprechend die 
Sorgfaltspflichten des § 3 LkSG erfüllen. 
  
Daneben ergibt sich noch eine weitere Auswirkung des 
LkSG auf die öffentliche Beschaffung: § 128 Abs.1 GWB 
bestimmt, dass Unternehmen bei der Ausführung eines 
öffentlichen Auftrags alle für sie geltenden gesetzli-
chen Vorschriften einzuhalten haben. Diese Vorschrift 
bringt mit sich, dass das LkSG nicht nur bei der Ausfüh-
rung öffentlicher Aufträge gilt, sondern dass öffentli-
che Auftraggeber auch berechtigt sind, sich über die 
Einhaltung dieses Gesetzes zu informieren.  
 
Dabei ist aber zu beachten, dass Ausführungsbestim-
mungen wie die des § 128  Abs. 1 GWB in aller Regel 
erst kontrolliert werden können, wenn der Auftrag 
auch  
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ausgeführt wird. Eine präventive Kontrolle im Rahmen 
des Vergabeverfahrens ist eher die Ausnahme. 
  
Zuletzt ergibt sich noch eine unmittelbare Auswirkung 
des LkSG auf Vergabeverfahren: Nach § 22 LkSG sollen 
Unternehmen, gegen die aufgrund eines Verstoßes ge-
gen das LkSG ein Bußgeld von mindestens 175.000 € 
verhängt wurde, für die Dauer von drei Jahren von öf-
fentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden. Für ein-
zelne Pflichten des LkSG liegt die Grenze des Bußgeldes 
für einen Ausschluss aus Vergabeverfahren noch höher 
und beträgt 1.500.000 oder 2.000.000 €. Die maxima-
len Bußgelder ergeben sich aus § 24 Abs. 2 des Sorg-
faltspflichtengesetzes. Dieser legt fest, dass für die 
Fälle des § 24 Abs. 1 Nr. 9-12 (Dokumentations- und 
Berichts-, sowie Veröffentlichungs- und Aufbewah-
rungsfristen) das maximale Bußgeld 100.000 € beträgt. 
Zugleich legt § 22 Abs.1 fest, dass ein Ausschluss erst  
bei Erreichen einer Bußgeldhöhe in Höhe von 175.000 
€ erfolgen soll. Das bedeutet, dass hier dieser Wert bei 
den Pflichten des § 24 Abs.1 Nr. 9-12 eigentlich nie er-
reicht werden kann. Für die anderen Pflichten des Sorg-
faltspflichtengesetzes gilt das aber nicht: Hier kann 
auch ein höheres Bußgeld erreicht werden und damit 
auch die Schwelle zur Soll-Vorschrift des Ausschlusses 
überschritten werden. Allerdings sind die Hürden dafür 
sehr hoch. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie die Schwelle  
erreicht werden kann. Erstens können die Bußgelderbis 
zu zwei Prozent des Jahresumsatzes betragen, wenn 
ein Unternehmen mangelhafte Abhilfemaßnahmen  
 
ergreift oder unzureichende Abhilfepläne erstellt oder 
nicht rechtzeitig umsetzt. Allerdings gilt das nur für Un-
ternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als  
 
400 Millionen €. Zweitens verweist das LkSG auf § 30 
OWiG: Danach kann die Geldbuße bis zu verzehnfacht 
werden, wenn die Pflichtverletzung durch eine  
 
Führungskraft des Unternehmens begangen wurde. 
Beide Möglichkeiten können aber nur in Sonderfällen 
angewendet werden. Grundsätzlich lässt sich festhal-
ten, dass die Pflichten des Sorgfaltspflichtengesetzes 
und die hieraus resultierenden Bußgelder bzw. die Vo-
raussetzungen eines Ausschlusses von öffentlichen 
Aufträgen besser aufeinander abgestimmt werden soll-
ten. 
  
Es muss sich zeigen, ob der Ausschlussgrund des § 22 
LkSG praktische Bedeutung entfalten wird. Dies wiede-
rum hängt stark vom Bundesamt für Wirtschaft und-
Ausfuhrkontrolle (BAFA) ab, welches für die Umset-
zung des LkSG zuständig ist. Denn es liegt in der Ver-

antwortung des BAFA, Verstöße gegen das LkSG festzu-
stellen und diese mit entsprechenden Bußgeldern zu 
sanktionieren.  
  
Mit dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA) überprüft eine etablierte Behörde die Ein-
haltung des Gesetzes. Das BAFA kontrolliert die Unter-
nehmensberichte und geht eingereichten Beschwer-
den nach. Stellt das Bundesamt Versäumnisse oder 
Verstöße fest, kann es Bußgelder verhängen oder Un-
ternehmen von der öffentlichen Beschaffung aus-
schließen. 
  
Erst dann haben öffentliche Auftraggeber die Möglich-
keit, vom Ausschlussgrund des § 22 LkSG Gebrauch zu 
machen. 
  
Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten 
zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in 
Lieferketten (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz –  
LkSG) 
 
§ 22 Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge 
(1) Von der Teilnahme an einem Verfahren über die 
Vergabe eines Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauf-
trags der in den §§ 99 und 100 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen genannten Auftragge-
ber sollen Unternehmen bis zur nachgewiesenen 
Selbstreinigung nach § 125 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen ausgeschlossen werden, die 
wegen eines rechtskräftig festgestellten Verstoßes 
nach § 24 Absatz 1 mit einer Geldbuße nach Maßgabe 
von Absatz 2 belegt worden sind. Der Ausschluss nach 
Satz 1 darf nur innerhalb eines angemessenen Zeit-
raums von bis zu drei Jahren erfolgen. 
 
(2) Ein Ausschluss nach Absatz 1 setzt einen rechtskräf-
tig festgestellten Verstoß mit einer Geldbuße von we-
nigstens einhundertfünfundsiebzigtausend Euro vo-
raus. Abweichend von Satz 1 wird 1. 
 
in den Fällen des § 24 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit 
§ 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ein rechtskräftig festge-
stellter Verstoß mit einer Geldbuße von wenigstens 
eine Million fünfhunderttausend Euro, 
 
2.in den Fällen des § 24 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung 
mit § 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ein rechtskräftig 
festgestellter Verstoß mit einer Geldbuße von wenigs-
tens zwei Millionen Euro und 3.in den Fällen des § 24 
Absatz 3 ein rechtskräftig festgestellter Verstoß mit  
 
einer Geldbuße von wenigstens 0,35 Prozent des 
durchschnittlichen  Jahresumsatzes vorausgesetzt. 
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(3) Vor der Entscheidung über den Ausschluss ist der 
Bewerber zu hören. 
  
Das Gesetz hat zunächst keinen Anspruch, etwas für 
die nachhaltige öffentliche Beschaffung zu leisten. 
Aber natürlich werden die Entwicklungen, die sich aus 
dem LkSG ergeben, auch Auswirkungen auf die nach-
haltige öffentliche Beschaffung haben. Es ist zu erwar-
ten, dass die Anforderungen des LkSG Unternehmen 
stärker dazu bewegen, bei ihren Lieferketten genauer 
hinzus hen und belastbare Kontrollsysteme zu etablie-
ren. Das wird nicht allein unternehmensintern zu leis-
ten sein, weswegen hierfür Dienstleister (z.B. Auditor) 
eingekauft werden müssen. Diese gesteigerte Nach-
frage wird voraussichtlich dazu führen, dass es mehr 
Dienstleister*innen in diesem Bereich gibt, welche ihre 
Leistung auch kostengünstiger anbieten können. Hier-
durch wird die Dienstleistung „Kontrolle“ breiter ver-
fügbar und kann dann besser durch öffentliche Auf-
traggeber im Wege eines Vergabeverfahrens eingefor-
dert werden. Dies kann z. B. über die Forderung nach 
der Vorlage eines „Lieferkettenmanagements“ gem. § 
46 Abs. 3 Nr. 4 VgV geschehen. 
  
Allein der Ausschlussgrund des §§ 22 LkSG wird die Um-
setzung des Gesetzes in der Praxis nicht verbessern. 
Auch wenn die öffentliche Hand eine bedeutende 
Nachfrage an den Markt stellt, so sind doch nur wenige 
Unternehmen, die in den Anwendungsbereich des Ge-
setzes fallen, von öffentlichen Aufträgen abhängig. Das 
Bußgeld und ggf. der Reputationsschaden werden in al-
ler Regel schmerzhafter sein. Zudem ist offen, wie 
Vergabestellen mit einem Verstoß gegen das LkSG um-
gehen werden. Ein rechtskräftiges Bußgeld wird im Ge-
werbezentralregister eingetragen, so dass öffentliche 
Auftraggeber*innen dies in der Regel vor dem Zuschlag 
erfahren werden. Allerdings ist noch offen, wie die 
„Soll-Vorgabe“ des Ausschlusses umgesetzt wird. Diese 
Vorgabe verpflichtet öffentliche Auftraggeber dazu, in 
aller Regel ein Unternehmen, welches den Ausschluss-
grund des § 22 LkSG erfüllt, vom Vergabeverfahren 
auszuschließen. Nur in besonders begründeten Aus-
nahmefällen kann hiervon abgewichen werden. Eine 
ursprünglich vorgesehene zwingende Muss-Vorgabe 
ist hingegen im Gesetzgebungsprozess wieder gestri-
chen worden. 
  
In der praktischen Umsetzung wird insbesondere inte-
ressant sein zu sehen, ob Unternehmen versuchen, ge-
gen mögliche Konkurrenten sich hier auf den Aus-
schlussgrund des § 22 LkSG berufen oder man dieses 
Thema lieber bewusst meidet. 
  

Kleinere Unternehmen oder Unternehmen, die keinen 
Sitz bzw. eine Zweigniederlassung im Inland unterhal-
ten, unterfallen nicht dem LkSG. Das bedeutet aber 
nicht, dass öffentliche Auftraggeber daran gehindert 
sind, auch an diese Unternehmen vergleichbare Anfor-
derungen zu stellen. Dies geschieht dann aber nicht 
mehr durch den Bundesgesetzgeber, sondern durch 
die öffentliche Auftraggeber direkt in den Vergabeun-
terlagen. Dabei ist aber zu beachten, dass diese Anfor-
derungen (anders als die des LkSG) nicht mehr abstrakt 
unternehmensbezogen sein dürfen, sondern stets ei-
nen konkreten Bezug zum Leistungsgegenstand auf-
weisen müssen. So ist z.B. eine geschlossene Liefer-
kette innerhalb der EU mangels hinreichenden Bezugs 
zum Auftragsgegenstand kein zulässiges Zuschlagskri-
terium. 
  
Grundsätzlich dürfen öffentliche Auftraggeber in ihren 
Vergabeverfahren auch über die Inhalte des LkSG hin-
aus gehen, sofern dies mit dem vergaberechtlichen 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar ist. Aller-
dings unterliegen sie auch hier der Pflicht, dass diese 
Anforderungen einen Bezug zum Auftragsgegenstand 
aufweisen müssen. Das wird bei den meisten Pflichten 
aus dem LkSG der Fall sein, sofern diese auf den konk-
ret zu beschaffenden Leistungsgegenstand einge-
schränkt werden. Die isolierte Berichtspflicht des LkSG 
gehört jedoch nicht dazu. Denn diese weist ja nur nach, 
dass bestimmte Pflichten eingehalten wurden. Sie ist 
aber keine Voraussetzung dafür, dass Bieter die Sorg-
faltspflichten auch einhalten. Ungeachtet dessen kön-
nen öffentliche Auftraggeber aber die Berichte in ge-
eigneten Fällen als Nachweis bestimmter Anforderun-
gen einfordern. 
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Machen Sie sich fit: Nachhaltigkeitsas-
pekte im Vergabeverfahren als Herausfor-
derung für öffentliche Auftraggeber 
Intensivschulung, Frankfurt, 11.6. 10-12 Uhr; Berlin, 
18.6. 10-12 Uhr; Hamburg, 25.6. 10-12 Uhr 
299 Euro zzgl. MWSt., Schulungsleiter: Rechtsanwalt 
Dr. Thomas Ax 
Interesse? 
AX Akademie 
Uferstraße 16 
69151 Neckargemünd 
Tel.: 06223 86886-15 
Mobil: 0151 461 976 84 
t.ax@ax-akademie.de 
 
Hintergrund: 
 
DER RECHTSRAHMEN IN DEUTSCHLAND 
 
Die deutsche Vergaberechtsreform 2016 hat die Hand-
lungsspielräume für öffentliche Auftraggeber bezüglich 
der Einbeziehung von ökologischen und sozialen As-
pekten deutlich erweitert. Angestoßen wurde die Re-
form durch die 2014 in Kraft getretenen Europäischen 
Vergaberichtlinien, die von der Bundesregierung 2016 
in nationales Recht umgesetzt wurden. Dies erfolgte 
zum einen über die Novellierung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), zum anderen 
über die neue Verordnung über die Vergabe öffentli-
cher Aufträge (VgV). 
 
In § 97 Absatz 3 GWB wird Nachhaltigkeit neben Wett-
bewerb, Transparenz, Wirtschaftlichkeit, Gleichbe-
handlung und Verhältnismäßigkeit als Vergabegrund-
satz verankert: „Bei der Vergabe werden […] soziale 
und umweltbezogene Aspekte nach Maßgabe dieses 
Teils berücksichtigt“. Eine entsprechende Regelung für 
den Unterschwellenbereich gibt es in § 2 Absatz 3 
UVgO. Eine grundlegende Neuerung ist, dass Produkt-
anforderungen auch über die physischen Eigenschaf-
ten des Produktes hinausgehen können. Dies ist insbe-
sondere für soziale Aspekte von Bedeutung. So können 
spezifische Anforderungen an immaterielle Produktei-
genschaften, wie beispielsweise Arbeitsbedingungen 
bei der Herstellung, gestellt werden. 
 
Nach § 23 Absatz 2 UVgO kann „die Leistungsbeschrei-
bung … auch Aspekte der Qualität sowie soziale, inno-
vative und umweltbezogene Merkmale umfassen. 
Diese können sich auch auf den Prozess oder die Me-
thode zur Herstellung oder Erbringung der Leistung 
oder auf ein anderes Stadium im Lebenszyklus des Auf-
tragsgegenstands einschließlich der Produktions- und 

Lieferkette beziehen, auch wenn derartige Faktoren 
keine materiellen Bestandteile der Leistung sind, so-
fern diese Merkmale in Verbindung mit dem Auftrags-
gegenstand stehen und zu dessen Wert und Beschaf-
fungszielen verhältnismäßig sind.“ 
 
Festlegung des Auftragsgegenstandes 
 
Öffentliche Beschaffungsstellen verfügen über einen 
erheblichen Spielraum, den Auftragsgegenstand ent-
sprechend ihren Anforderungen zu definieren. Sie ha-
ben bereits hier die Möglichkeit, Klimaschutz- und Um-
weltaspekte sowie Sozialstandards aufzunehmen. 
 
Leistungsbeschreibung 
 
Die Leistungsbeschreibung enthält Art und Umfang der 
zu vergebenden Leistung. Sie umfasst sämtliche Anfor-
derungen an das Produkt beziehungsweise die zu er-
bringende Dienstleistung. Der Auftragsgegenstand 
muss so eindeutig beschrieben werden, dass Sie die ab-
gegebenen Angebote vergleichen können. Die Merk-
male des Auftragsgegenstandes können in Form von 
technischen Spezifikationen oder von Leistungs- oder 
Funktionsanforderungen beschrieben werden. Sie ha-
ben hier weitreichende Möglichkeiten, soziale und um-
weltbezogene Aspekte zu definieren. Sie können ver-
langen, dass ein Produkt aus einem bestimmten Mate-
rial besteht (z. B. Holz anstatt Kunststoff), oder be-
stimmte Inhaltsstoffe ausschließen (z. B. gesundheits-
schädliche Chemikalien). Ebenso haben Sie die Mög-
lichkeit, den Energiebedarf oder Emissionen durch ent-
sprechende Grenzwerte zu beschränken. Merkmale 
können sich auch auf die Herstellungsbedingungen 
entlang der Lieferkette beziehen, selbst, wenn sie 
keine materiellen Auswirkungen auf das Produkt ha-
ben. Hierzu gehören beispielsweise die Einhaltung be-
stimmter Arbeits- und Menschenrechtsstandards in 
der Produktionsphase oder Vorgaben zur Produktion 
von Strom. Voraussetzung für alle Merkmale ist, dass 
diese in Verbindung mit dem Auftragsgegenstand ste-
hen und zu dessen Wert und den Beschaffungszielen 
verhältnismäßig sind. 
 
Möglichkeiten zur Nutzung von Gütezeichen 
 
Die Nutzung von Gütezeichen erleichtert Ihnen die 
praktische Umsetzung der nachhaltigen Beschaffung. 
Zum einen können Sie zur Beschreibung der techni-
schen Merkmale von Produkten auf Nachhaltigkeitskri-
terien von Gütezeichen zurückgreifen. Zum anderen 
können Sie diese als Nachweis für die Einhaltung von 
Nachhaltigkeitsmerkmalen einfordern. 
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Eignungskriterien 
 
Mit Eignungskriterien prüft die Beschaffungsstelle, ob 
die Bietenden über die nötige Fachkunde und Leis-
tungsfähigkeit verfügen, um den Auftrag auszuführen. 
Die Eignungskriterien betreffen die folgenden Aspekte: 
 
Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung 
 
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
 
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 
 
Im Rahmen der technischen und beruflichen Leistungs-
fähigkeit bietet es sich an, auch nachhaltigkeitsrele-
vante Aspekte zu überprüfen. Das heißt, Sie können bei 
umweltrelevanten Dienstleistungen (z. B. Reinigung, 
Catering, Abfallwirtschaft) festlegen, dass das Unter-
nehmen Umweltmanagementmaßnahmen eingeführt 
haben muss. Maßnahmen etwa zur Abfallvermeidung 
oder Energieeffizienz sind während der Auftragsaus-
führung relevant und haben somit einen klaren Bezug 
zum Auftragsgegenstand. Eine Zertifizierung nach ei-
nem Umweltmanagementsystem oder eine Beschrei-
bung der Maßnahmen genügen als Nachweis. 
 
Zuschlagskriterien 
Angebote, die sowohl die formalen Kriterien als auch 
die Eignungskriterien 
 
 erfüllen, werden anhand von Zuschlagskriterien be-
wertet. Das wirtschaftlichste Angebot erhält den Zu-
schlag. Das ist nicht unbedingt das mit dem niedrigsten 
Preis, sondern das Angebot mit dem besten Preis-Leis-
tungsverhältnis. Angebote, die über die (sozialen und 
ökologischen) Anforderungen der Leistungsbeschrei-
bung hinausgehen, können auf diese Weise positiv be-
wertet werden, wenn Sie hierfür Zuschlagskriterien 
festgelegt haben. Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten 
Angebotes können auch qualitative, umweltbezogene 
oder soziale Zuschlagskriterien berücksichtigt werden, 
solange sie mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung 
stehen. Dabei müssen sich entsprechende Kriterien 
nicht zwingend auf die materiellen Eigenschaften des 
Auftragsgegenstandes auswirken. So kann zum Beispiel 
ein fair gehandeltes Produkt im Rahmen der Zuschlags-
wertung mit einer höheren Punktezahl versehen wer-
den, als ein konventionell gehandeltes Produkt. Zudem 
haben Sie bei der Bewertung des Preises die Möglich-
keit, diesen auf der Grundlage der Lebenszykluskosten 
der beschafften Leistung oder des Produktes zu be-
rechnen. Nachfolgekosten, die über den reinen An-
schaffungspreis hinausgehen, wie beispielsweise der 
Stromverbrauch, können somit einberechnet werden. 

Ax Hochbaurecht ist spezialisiert auf 
das Hochbaurecht, darin eingeschlossen 
insbesondere auch das Architekten- und 
Ingenieurrecht, das Bauträgerrecht und 
das Immobilienrecht.  
 
Wir verfügen in unseren Fachgebieten über langjährige 
juristische Erfahrung. Wir sind auch technisch und 
kaufmännisch ausgebildet. Wir vertreten deutschland-
weit konsequent und zielgerichtet die Interessen von 
Auftraggebern und Auftragnehmern. Für uns sind Auf-
traggeber und Auftragnehmer Kunden. Kundenzufrie-
denheit ist für uns der wichtigste Maßstab.  
 
Wir laden Sie ein, sich nachfolgend über das versierte 
und fundierte Angebot von Ax Hochbaurecht zu infor-
mieren. 
 
Ax Hochbaurecht 
 
Ax HochbauRecht unterstützt Sie effektiv bei Ihrem 
Hochbauprojekt. Wir sind für Bauherren und für Bau-
unternehmen tätig. Wir sind tätig für Großbaustellen, 
im Bereich des privaten Hausbaues oder im Bereich ge-
werblicher Investitionen.  
  
Die Komplexität bei Planung und Projektabwicklung 
steigt immer weiter an. Entscheidungen müssen inner-
halb kurzer Fristen getroffen werden. Terminsicherung 
wird immer wichtiger. Die alten Herangehensweisen 
reichen oft nicht mehr aus, um Hochbauprojekte er-
folgreich abzuwickeln. Wir nehmen entschlossen und 
zielgerichtet in den Blick die für Ihr Hochbauprojekt 
entscheidenden Bereiche Kosten, Qualitäten und Ter-
mine. Wir sind darauf spezialisiert, projektbezogene 
und situationsbezogene Lösungen zu erarbeiten.  
  
Wir setzen Ihre Interessen konsequent durch.  
  
Wir beraten bei der Schaffung von Baurecht, der Pla-
nung von Bauvorhaben, dem Abschluss von GU-, GÜ, 
TU-, TÜ-Verträgen und sonstigen Bauverträgen. Wir 
betreuen Ihr Hochbauprojekt während der Baumaß-
nahme bis hin zur Abnahme. Beim Auftreten eines Bau-
mangels leiten wir die notwendigen Schritte ein. Wir 
setzen Ihre berechtigten Ansprüche durch und wehren 
unberechtigte Ansprüche ab.  
  
Wir bieten Lösungen an.  
  
Und setzen diese um.  
 



Werbung 
 

76 

Bauträgerrecht 
 
Wir sind auf das Bauträgerrecht spezialisiert. Wir ver-
treten Wohnungseigentümergemeinschaften gegen-
über Bauträgern sowie Bauträger gegenüber Woh-
nungseigentümergemeinschaften. Wir sind für Erwer-
ber rund um die Errichtung und Erwerb des Wohnungs-
eigentums tätig und vertreten sowohl den Sonderei-
gentümer im Zusammenhang mit der Durchsetzung 
von Ansprüchen als auch die Wohnungseigentümerge-
meinschaft.  
 
Wir beraten und vertreten deutschlandweit.  
 
Gerade weil beim Erwerb einer noch zu errichtenden 
Eigentumswohnung bzw eines noch zu errichtenden 
Hauses die Besonderheit besteht, dass der Erwerber 
regelmäßig Eigentum erst nach Fertigstellung des Ob-
jektes erwirbt, ergeben sich unterschiedliche Konstel-
lationen im Zusammenhang mit der Bauausführung. 
Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, den Bauträgerver-
trag vor dessen Unterzeichnung überprüfen zu lassen.  
 
Kommt es während der Errichtung zu Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Zahlungsplan (Fertigstel-
lungsrate, Schlussrate) oder wegen Mängeln bzw. Ver-
zug, setzen wir Ihre berechtigten Ansprüche durch.  
 
Da das Bauvertragsrecht Auswirkungen auf das Woh-
nungseigentumsrecht hat, sind wir auf hierauf speziali-
siert und beraten umfassend. Gerade bei der Durchset-
zung von Mängelansprüchen verfügen wir über den 
hierzu notwendigen technischen Sachverstand und 
sehr gute Erfahrung.  
 
Architekten- und Ingenieurrecht 
 
Wir erstellen für Bauherren und Investoren Architek-
ten- und Ingenieurverträge, Projektsteuerungsverträge 
usw.. Wir setzen für unsere Auftraggeber Schadener-
satzansprüche gegen Architekten und Ingenieure 
durch, die durch Planungs- und/oder Bauüberwa-
chungsfehler oder mangelhafte oder fehlerhafte Bera-
tung entstanden sind.  
 

Wir verfügen über langjährige Erfahrung.  
 
Für Architekten und Ingenieure bieten wir unsere bau-
begleitende Unterstützung an.  
Wir beraten Architekten und Ingenieure bei der Durch-
setzung ihrer Honorarforderungen und bei dem Ab-
schluss von Verträgen. Wird ein Architekt oder Ingeni-
eur in die Haftung genommen, sorgen wir für die Ab-
wehr von Ansprüchen.  
 
Wir verstehen die baustellenspezifischen Probleme.  
 
Immobilienrecht 
 
Wir prüfen notarielle Kaufverträge über Grundstücke, 
Häuser, Eigentumswohnungen und gewerbliche Immo-
bilien. Unsere Tätigkeit als spezialisierte Anwaltskanz-
lei umfasst die Betreuung für den Erwerb oder Veräu-
ßerung von Immobilien, den Entwurf oder Prüfung von 
Bauträgerverträgen. Wir sind spezialisiert auf die Er-
stellung von Gewerberaummietverträgen. Bei Grund-
stücken bestehen oft wirtschaftliche Nutzungsrechte, 
Nießbrauchrechte, Erbbaurechte, Hypotheken oder 
Grundschulden. Wir vertreten Wohnungseigentums-
gemeinschaften bei Streitigkeiten aus dem Wohnungs-
eigentum und dessen Rechtsverhältnisse. Unsere An-
waltskanzlei berät und vertritt Käufer, Verkäufer, Er-
ben, Verwalter, Eigentümer oder Makler in allen Berei-
chen im Zusammenhang mit dem Erwerb und Übertra-
gung von Eigentum an Immobilien.  
 
Gerichtliche Verfahren 
 
Aufgrund unserer jahrzehntelangen Tätigkeit als An-
walt vor Gericht haben wir eine hohe Kompetenz und 
Erfahrung in der Prozessführung. Ziel unserer Tätigkeit 
ist es, Ihre Ansprüche -wenn eben möglich- außerge-
richtlich durchzusetzen. Der Sie betreuende Rechtsan-
walt nimmt sämtliche Gerichtstermine im Rahmen des 
Mandatsverhältnisses persönlich wahr.  
 
Wir vertreten Sie deutschlandweit vor Gericht. 
 

 

  



Bestellformular 
 

77 

Bestellformular 
 
VergabePrax 

☐ JA, hiermit bestelle ich kostenpflichtig die digi-
tale VergabePrax mit 12 Ausgaben pro Jahr für 
nur 72 € Jahresgebühr (zzgl. MwSt.). Die Kündi-
gung des Abonnements ist jeweils zum 30.06. 
und 31.12. eines jeden Jahres möglich. 

 

 

 

 

 

 

☐ JA, hiermit bestelle ich das kostenlose digitale 
Schnupper-Abo der VergabePrax. 

Dies beinhaltet zwei elektronische Monatsaus-
gaben der VergabePrax. Wenn nach der zwei-
ten elektronischen Ausgabe keine Kündigung 
erfolgt ist, wird das Abonnement kostenpflich-
tig. Jede weitere Ausgabe der VergabePrax kos-
tet dann 6 € inkl. MwSt. 

Eine Kündigung des Abonnements ist jeweils 
zum 30.06. und 31.12. eines jeden Jahres mög-
lich. 

 

 

 

Meine Daten  

Rechnungsanschrift  

Institution/Firma  
 

Name  
 

Straße/Nr.  
 

PLZ/Ort  
 

Telefon  
 

E-Mail  
 

Bestellannahme:  
Bitte senden Sie Ihre Bestellung per Post an den  
 

 
 
 

Uferstraße 16 
69151 Neckargemünd 
 
Tel.: +49 (0)6223/8688613 

Fax: +49 (0)6223/8688614 
 
www.ax-verlag.de 
 
mail@ax-verlag.de

  

Datenschutz - Garantie  

Ihre Kontaktdaten werden auf unseren Servern 
gespeichert. Wir setzen diese Daten jedoch aus-
schließlich für den Versand von E-Mail-Benach-
richtigungen bzw. des News-Letters ein. Es findet 
keine personenbezogene Verwertung statt. Ins-
besondere geben wir keine Daten an Dritte weiter 
und werden diese weder für eigene Marketingzwecke 
missbrauchen noch mit anderen Datenquellen ver-
knüpfen. Die statistische Auswertung anonymisierter 
Datensätze bleibt vorbehalten. 
 

!

 

http://www.ax-verlag.de/
mailto:mail@ax-verlag.de
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DR. JUR. THOMAS AX 
Maîtrise en Droit International Public 
(Paris X-Nanterre) 
 
Rechtsanwalt, Seniorpartner und Kanzleiinhaber 
Ax Rechtsanwälte 

1996 in FFM zur Rechtsanwaltschaft zugelassen blickt 
Thomas Ax auf über 20 Jahre anwaltliches Tun und 
viele Jahre Lehrtätigkeit als Professor in Karlsruhe und 
Heidelberg und mit den Jahren zuvor als Doktorand, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter und Rechtsreferendar 
bzw. Assessor in Sachen Vergaberecht zurück. 

Seit 1993: Mehr als 1000 Fachbeiträge in Fachzeit-
schriften zu vergaberechtlichen, baurechtlichen und 
architektenrechtlichen Praxisproblemen; mehr als 70 
Handbücher, Leitfäden sowie Kommentare; Herausge-
ber von Fachzeitschriften. 

Projektentwicklung, -konzeptionierung, -begleitung, -
steuerung, -umsetzung für öffentliche und private Kun-
den mit der Ax Projects GmbH. 

Umfassende kommunale Beratung in der 
InterKomm.eu. 
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Tobias R.C. Schmitt 
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